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Veber die SichermMtheorieu. 

>Vei t dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts gelaugten ans dem Gebiete 
des Strafrechts die obersten Grundsätze znr Anerkennung, es wnrde der 
innere, oft verborgene Znsammenhang der einzelnen Lehren näher untersucht, 
das Ansehen bestehender Gesetze gegenüber der unbegrenzten Willkür früherer 
Zeiten von neuem den Richtern eingeschärft, ja in der ganzen Art der Behand
lung giug ein bedeuteuder.Umschwung vor. Erwacht war das Bewußtsein von 
der gemeinsamen Wechselwirkung zwischen Verbrechen und Strafe, von der 
lebendigen Verbindung zwischen dem Individunm und dem Staate. M i t 
einer Entwickelung der Lehren von der Natur des Verbrechens, des Straf
gesetzes, der Strafen und deren Anwendung wurde daher ein sogenannter 
allgemeiner Theil begründet und dies ist ein besonderes Verdienst der 
neueren Richtnng. Denn man muß die wenig kritische Anordnung der 
allgemeinen strafrechtlichen Lehren eines Westvhal, Qnistorp nnd eines 
Kleinschrod selbst kennen lernen, nm sich eine Vorstellung von dem Eindruck 
zu macheu, den damals die Arbeiten der edleren Schriftsteller anf die ge
bildeten Zeitgenossen hervorbringen konnten. Vor allem aber wareu es die 
Anstchteu über deu rechtlichen Gruud uud Zweck der Strafe, über das 
Gruudvrincip, das der Staat bei Bestrafungen zn befolgen habe, welche 
die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zogeu. 

Deun ohne Strafe ist keine rechtliche Ordnung und Sicherheit, und 
ohne diefe keine höhere sittliche That möglich, wodnrch erst das Leben der 
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Menschen Werth nnd Bedentnng erhält. Diese edlere geistige Richtung, 
im Vergleich mit dein allgemeinen Wohle, als dem mit dem Rechte eng 
Verwandten, ist eine jener Höberen Wirkungen, die der Eintritt in den 
Staat, als in einen ethischen Organismus, hervorbringt. Und darum kann 
um der Staat das Recht zu strafen besitzen, keineswegs das einzelne, na
mentlich uumittelbar verletzte Individuum, das iu der Regel seine Privat
interessen wahrnehmen wird. Allein von welcher Anschauung der Welt und 
des Staates man hierbei ausnigehen habe, ans welchen Grund sich die 
Strafgewalt des Staates stütze( ^b^lm^w,lche Zwecke die Strafe zu er
reiche» habe, welche Bedingungen über die Strafbarkeit entscheiden, ja 
welches die Grenzen zwischen rechtlicher Schuld uud Strafe seien — das 
sind Fragen, deren Wichtigkeit unverkennbar ist, von denen die meisten 
Grnndsätze über Bestrafung abhängen und durch die wir eigeus auf das 
Gebiet des großen Streites geführt werden. 

Der Staat ist kein künstlicher mechanischer Vau , keine nur äußere, 
beliebige Schutzanstalt, sondern der Staat ist ein Organismus, aus dem 
man positiv Kraft ziehen soll, er ist das Reich, das der Geist sich in der 
Welt gegründet hat. Ist also der Staat die Verwirklichung des allge
meinen Volkswillens, das Ganze des Rechts nnd der Freiheit, so bildet 
das Verbrechen den offenbaren Bruch jener ewigen, sittlichen Idee in ihrer 
zeitlichen Erscheinung. Denn der frevelhaste Wille des Beleidigers setzt sich 
durch die Thai der allgemeinen Freiheit, der wandellos daseienden Welt
ordnung entgegen. Dieser Widerspruch ist das, was nicht bestchcu darf, 
was wieder aufgehoben werden mnß; dies geschieht durch ein Mittel, dnrch 
das die Freiheit geltend bleibt, durch das die verbrecherische Schuld getilgt 
und die verletzte Gleichheit wieder hergestellt wird. Dieses Mittel ist die 
Strafe, die abzuleiten ist aus dem absolute» Grunde der Gerecht igke i t , 
welche die rechtliche Ordnung schafft, fortpflanzt und erhält. Denn die Ge
rechtigkeit ist kein bloßer Vcrhältnißbegriff, sie bernht nicht bloß auf der 
Freiheit der Bürger, sondern sie cxistirt an und für sich allein, sie muß als 
sclbststäudig, als unabhängig von aller Beziehung vorgestellt werden. Die 
Fesseln der beschränkten Nationalität weichen ihrer weltnmftntenden Macht. 
Und so tritt der begangenen Freiheitsstörung die Strafe als eine Forderung 
der Gerechtigkeit gegenüber, als eine an sich nothwcndige, unmittelbare und 
verdiente Folge der rechtswidrigen Handlung, ohne alle Rücksicht auf einen 
anderen Endzweck als den, das Dasein des Verbrechens und der indivi
duellen Schuld zu tilgen. Erst wenn die Strafe überhaupt als solche 
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gerechtfertigt ist, kann mau ihre Wirkung beobachten nnd von einer zweck
mäßigen Anwendung derselben, von der Beschaffenheit der Handlung, von 
der Größe der rechtlichen Schuld uud von der Berücksichtigung besonderer 
politischer nnd nationaler Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft sprechen. 
Dies ist der Grundgedanke der sogenannten abso lu ten S t r a f r e c h t s 
t h e o r i e n , welcher von den einzelnen Vertretern bald hell, bald getrübt 
erfaßt*), aber von keinem bis zu dem gesammten Volksleben, ja bis zu 
den Classen und dcu eiuzelnen Stufen der Individueu verfolgt worden ist. 
Und wer vermochte hinabzusehen in die Nacht der Stunden, welche das 
zum Licht geborene Individuum durch die Begehung, wie andrerseits so oft 
durch die Dulduug eiues Verbrechens erlebt haben mag? Nur auf diesem 
Grunde wird die künftige Wissenschaft das lebendige Urbild der Gerechtig
keit entwerfen und jene tiefe Ahnuug befriedigen können, welche die besseren 
Geister der Gegenwart belebt. 

Andere Schriftsteller dagegen suchen ein Maß festzustellen, bis zu 
welchem die entgegengesetzten Willen hcrabgcdrückt wcrdeu s o l l e n , um in 
Ruhe neben einander zu bestehen. Dies Gleichgewicht, diese Uebereinstim-
mnng der Willen verschiedener Menschen begründe die rechtliche Ordnung, 
deren Ziel die Verwirklichung des allgemeinen oder des besonderen Wohls 
bilde. Nun sei der Staat, als die Austalt zum Schutze uud zur Sicherheit, 
berechtigt uud verbunden, den bürgerlichen Zustand Aller und ihre gegen
seitige Freiheit wider alle Verletzungen aufrecht zu erhalteu. Folglich müsse 
die Strafe aus politische» Rücksichten gegen jede Rechtsstörung, als facti-

. sches Mittel eines für die Gegenwart nnd Znknnft zn erreichenden Vernunft
zwecks, zur Anwendung kommen. Dieses ist der Sinn der r e l a t i v e n 
S t r a f r e c h t s t h e o r i e n * * ) , welche dem Rcchtsgcsetzc ausschließlich den 
Zwang zur Triebfeder geben und die äußere rechtliche Freiheit auf die 
Möglichkeit der Freiheit Anderer beschränken. Damit aber war zugleich ein 
doppelter Weg klar bezeichnet, welchen die einzelnen Schriftsteller betreten 

"") Denn erst als die Idee der Gerechtigkeit, aus der Unmittelbarkeit heraus, in den 
Kampf ihrer Ausbreitung und Assimilation getreten war, fand man es für uo'thig, die 
besonderen Bedürfnisse-, Interessen nnd Eigenthümlichkriten der einzelnen Staaten etwas 
mehr zu beachten. 

"") B e r u e r , Lehrbuch des deutschen Strafrechts 8 7 bezeichnet dieselben sämmtlich 
als Nützlichkeitstheorien i allein dies ist nicht richtig. Denn die meisten hierher gehörigen 
Schriftsteller suchen das Strafrecht des Staates durch positive Nechtsgründe zu beweisen 
und den Nutzen nicht als die Quelle, sondern als die Folge des Rechts darzustellen, 
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konnten. Entweder man faßte das Ich als die wirkende Ursache in der 
Sinnenwelt, als die schaffende Thätigkeit nnd Bewegung auf, stützte somit 
den Rechtsgrund der Strafe ans einen Vertrag, der zum rechtlichen Schutze 
des Gemeinlebens nöthig sei und suchte durch die Strafe alle möglichen 
Zwecke, z. B . der Besserung, der Abschreckung, der Selbsterhaltung des 
Staates zu erreichen—und dies ist am geistvollsten durch Fichte geschehen*)— 
oder man berief sich auf die äußere Freiheit als auf ein nnläugbares 
Factum und bestimmte, zur Erreichung des allgemeinen Staatszwecks, das 
sinnliche Uebel der Strafe dazn, um begangene Rechtsverletzungen möglichst 
auszugleichen, künftigen Beleidigungen vorzubeugen, die Rechte des Gemein
wesens uud der Einzelnen durch Zwang zu schützen. An der Spitze.dieser 
Sichernugsthcorien stehen die Systeme Feuerbach 's und G r o l m a n ' s . 
Aber während der erstere Rechtslehrer das empirische, sinnliche Individuum 
in deu Vordergrund stellt und die Strafe als ein Sicherungsmittel vor 
jedem Verbrecheu überhaupt, sowohl hinsichtlich der Androhung als der 
Vollziehung der Strafe erörtert, hebt G r o l m a n die Notwendigkeit des 
rechtlichen Willens nachdrücklich hervor und schränkt den Strafzweck darauf 
ein, daß der bestimmte Beleidiger an der Wiederholung eines neuen Frevels 
verhindert werde. Und von diesen beiden Sicherungstheorien will ich hier 
allein, wegen ihrer weitgreifenden Bedeutung, im Einzelnen handeln. 

D i e Abschreckungs- oder A n d r o h n n g s t h e o r i e . 

Als Feuerbach auftrat, fand er die sogenannte unmittelbare Ab
schreckungstheorie vor, deren Vertheidiger, wie Filangieri, Gmelin, Klein, 
weniger auf den wirklichen Verbrecher als auf die übrigen Staatsbürger 
durch den Eindruck der Strafvollziehnug zu wirkeu strebteu. Wer ein 

*) F ich te , Grundlage des Naturrechts uach Principien der Wissenschaftslehre, I I . §20. 
Er nimmt an, daß ftder Verbrecher durch Begehung einer rechtswidrigen Handlung an und 
für sich alle Bürge» und Menschenrechte verliere. Zum BeHufe der Abwendung eines so 
großen Verlustes fingire man ihm zu Gunsten, er habe mit dem Staate einen Abbüßungs-
vertrag abgeschlossen, dessen Wirkung darin bestehe, daß, soweit es die öffentliche Sicherheit 
gestatte, an die Stelle der Rechtlosigkeit mildere Strafen treten, er selbst die Bürger- und 
Menschenrechte wieder erlangen und so der Staat sich seine Bürger möglichst erhalten könne. 
Vagegen ist, abgesehen von andern Gründen, zu bemerken: 1) nach dieser Ansicht setzt nicht 
der Vertrag den Staat , sondern der Staat den Vertrag als das Höhere voraus,- 2) alle 
Strafen sind hiernach Conuentionalstrafen, deren Maß uud Art von dein bloßen Verfügungs-



Ueber die Sicherungstheorien. 293 

Verbrechen begehe, so sagte man, dürfe und müsse mit einem sinnlichen 
Uebel öffentlich belegt werden, damit dadurch der in Andern erzeugte Reiz, 
dasselbe oder ein anderes Verbrechen zu begehen, unterdrückt, der Staat 
durch die Strafe gesichert uud die Rechtsordnung cmfrecht erhalten werde. 
Diese Ansicht bedarf heutzutage kaum einer ernstlichen Widerlegung. Denn 
hiernach soll die abschreckende Wirkung, welche die Ausübung harter Strafen 
auf die Gemüther der übrigen Bürger habe, der rechtliche Grund der zu 
verhängenden Strafe sein. Das Individuum hat mithin keinen selbststän
digen Werth, es wird nicht gerichtet wegen seiner inneren Verschuldung, 
sondern als ein Mit te l angesehen, um das Interesse seiner Mitbürger zu 
befördern. 

'V ie l umfassender, tiefer, alle früheren Darstellungen weit hinter sich 
zurücklassend, hat Feue r bach*) sein Abschrecknngs- oder Androhungssystem "*) 
begründet, und dasselbe bis zn den meisten strafrechtlichen Lehren des allge
meinen Theils hinabgeführt. Er leitet das Rechtsgesetz ab aus der Ver
nunft, die weder sittlich noch intellectnell, sondern rein juridisch sein soll. 
Denn jeder Staat, so sagt er, sei eine Gesellschaft znr Sicherung der voll
kommenen Rechte, und alle Rechte, die er besitze, habe er um dieses Zwecks 
willen. Er dürfe alle zn diesem Zwecke führenden Mit te l anwenden, die 
mit der rechtlichen Freiheit der Staatsbürger zusammen bestehen können. 
Somit ergebe sich das Problem: das Recht zu einem Zwange.zu finden, 

rechte und, wenn es hoch kommt, von den Regeln der Klugheit abhängt; 3) der Satz, 
„jeder Verbrecher verliert alle seine Rechte" ist durch nichts erwiesen und jene ganze I ict ion, 
ohne ein positives Gesetz, juristisch undenkbar; 4) der Staat hat auch das Recht, Ausländer 
zu bestrafen, die im Inlcmde Verbrechen begehen und die jenen Vertrag nicht mit abge> 
schloffen haben können. 

*) Vgl . Feuerbach, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des peinl. Rechts, 
1799 I. S . 31 ff., ferner die Strafe als Sicheruugsmittel vor zukünftigen Beleidigungen 
des Verbrechers, S . 92 ff., Lehrbuch des peinl. Rechts § 8 ff. Manche Juristen, wie z .B. 
Gerstäcker im N. Archiv V I I . S. 419., bestreiten ihm nicht nur die Originalität der Grund» 
ideen seiner Theorie, sondern nehmen auch an. dieselbe sei vor ihm bereits von I . H. Böh> 
mer, Michaelis und Anderen ebenso dargestellt worden. Allerdings ist einem so Wissenschaft» 
lichen Mann wie Feuerbach war, ein Haschen nach originellen Sätzen nicht in den Sinn 
gekommen; ihm war nur zu bekannt, daß der innere Werth einer wissenschaftlichen Leistung 
in der ganzen Komposition des Stoffs und in der logischen Konsequenz der leitenden Grund-
gedanken besteht. 

**) Nach Feuerbach ist die gesetzliche Drohung eines Nebels die Hauptsache, weil die 
Bestrafung nur um deswillen geschehen soll, damit ohne sie dir Drohung nicht unwirksam 
werde. Man hat daher seine Strafrechtsansicht auch die Androhungstheorie genannt, ^ , 
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der in dem Vertheidigungsrccht gegründet, aber gleichwohl von der Verte i 
digung selbst verschieden sei. Nun widerstreben alle Rechtsverletzungen dem 
Wesen des bürgerlichen Vereins und so müsse ein Mittel existireu, wodurch 
jene überhaupt verhindert werdeu rönnen. Dazu diene weder die Präven
tion noch der physische Zwang, der die nähere Erkenntniß jeder bevorste
henden Beleidigung zu seiner Wirksamkeit erfordere. Demnach müsse auf 
eine künstliche Weise ein anderer Zwang der Vollendung der Rechtsverletzung 
vorhergehen und in jedem einzelnen Falle znr Anwendung kommen. Und 
dies sei der psychologische Zwang. Da nämlich der Grund aller ge
sehwidrigen Handlungen in der sinnlichen Natur des Menschen liege, der 
verbrecherische Wille also ans der Vorstellung der Lust entstehe, welche das 
Individuum von der Begehung der Rechtsstörung erwarte; so müsse der 
Staat durch die Sinnlichkeit selbst ans die Sinnlichkeit wirken, er müsse 
die sinnliche Triebfeder zur That durch eine andere sinnliche Triebfeder, 
durch E r r e g u n g der Furcht aufheben. Dies geschehe, wenn jeder 
Bürger wisse, daß ans die Übertretung ein größeres Nebel folgen werde, als 
dasjenige sei, welches aus der Nichtbcfriedigung des inneren Antriebs nach 
der Handlung für ihn entspringe, daß es mithin räthlicher sei, die Lnst 
unbefriedigt zu lassen, als einem Strasübel zn verfallen. Hierzu bedürfe 
es aber zunächst eines Gesetzes, das ein sinnliches Uebel, als die rechtlich 
nothwendige Folge der That, androhe nnd sodann der wirklichen Ausführung 
desselben. Beides sei zu fordern, weil das Gesetz an und für sich nnr eine 
ideale Ordnung begründe, die erst durch die Vollziehung wirklich werde, 
wogegen die bloße Znfügung des bürgerlichen Strafübcls ohne vorherige 
gesetzliche Androhung nicht hinreiche. Denn erst durch das Gesetz werde 
das Recht der Persönlichkeit geachtet und festgestellt, daß Verbrechen und 
Strafe durch einander bedingt seien. Dieser Zwang nnn sei dnrchaus zn-
vorkommend und schütze zugleich die unersetzlichen Rechte, ja er sei in jedem 
einzelnen Falle anwendbar, anch ohne Kenntniß von der bevorstehenden 
Rechtsverletzung. So sei denn jenes Uebel nichts anderes als die bürger
liche Strafe (poena, larsnäis), die dem Uebertrcler um der begangenen 
H a n d l u n g willen *) zugefügt werde. Bei der Strafe aber müsse man 
den Zweck der Androhung, alle Bürger, als mögliche künftige Verbrecher, 
abzuschrecken und den Zweck der Znfügnng, die Wirksamkeit der Drohung 
zu begründen, unterscheiden. Um endlich den Rcchtsgrund der Strafe uach-

*) Vgl..hierzu Kant, Rechtslehre, 1798 S. 226, verglichen mit Feuerbcich's Revision 
I. S. 48. 
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zuweisen, behauptet Feuerbach, mit dem rechtlichen Zustande, als dem Zwecke 
des Staates, stehen Freiheitsstörungen, im Widerspruch, der Staat dürfe 
daher Zwangsaustalten zur Verhinderung derselben treffen. Demnach sei 
jeder Zwang gerechtfertigt, welcher die Gesellschaft gegen alle diejenigen 
sichere, die einmal den Frieden verletzt haben oder ihn zu gefährden geneigt 
seien. Daß aber der Staat zur gesetzlichen Androhung jenes Nebels befugt 
sei, bedürfe keines Beweises; Niemandes Rechte würden dadurch gekränkt̂  
weil das Uebel nur auf deu Fall eines begangenen Frevels gesetzt sei. 
Dagegen beruhe der iu der Ausübung befindliche Zwaug zwar nicht in 
einer nothwendigen Einwilligung des Verbrechers*), souderu die absolute 
rechtliche Notwendigkeit der Bestrafung liege darin, daß wer ein Recht 
habe, die Befolgung des Gesetzes zu fordern, auch vollkommen berechtigt 
sein müsse das Herrschaftsgebiet desselben zn bestimmen. Denn eine leere 
Drohnng werde niemals Furcht erwecken, niemals die Triebfeder znr Be-
stimmuug des Willens sein können. Das Gesetz würde daher sich selbst 
widersprechen und so gut wie gar nicht vorhanden sein. 

Das sind die Hauptsätze ciuer Theorie, die unverkennbar mit Geist 
und Scharfsinn entwickelt worden sind, die aber von der Wissenschaft ent-
chieden in Frage gestellt werden müssen. Um nnn der gegenwärtigen Un

tersuchung eine bestimmte Richtung zu geben, werde ich zuerst im gedrängten 
Ueberblick die wichtigsten, gegen jene Ansicht streitenden Gründe hervorheben, 
sodann einzelne Widersprüche darlegen, die sich aus derselben für das ganze 
System mit Notwendigkeit ergeben. 

I . 

1) Das Recht zn strafen entsteht, nach Feuerbach, erst im Staate, 
ohne Erlassung drohender Strafgesetze ist es undenkbar, vor und anßer dem 
Staate existiren keine Gesetze. Erfolgt aber die Störung des Rechtsver
hältnisses ungeachtet der gesetzlichen Drohung, so sei die Strafe nothwendig, 
denn es ist, so sagt er, ein Recht nnd eine Pflicht des Staates, schlechthin 
alle Verbrechen abzuwenden. Und hieraus ergebe sich die Rechtmäßigkeit 
des psychologischen Zwanges. Allein unmöglich kann dem Staate eine solche 

*) Ursprünglich zwar nahm Feuerbach an, Anti»Hobbes I. S. 201 ff., Revision I. 
S. 54, Grolmcin's Bibliothek für die print. R. W. I. 2. S. 18, daß der Bedrohte, welcher 
das auf die Begehung der Thai gesetzte Uebel kenne, durch seine Beleidigung in die Zu-
fügung des Strafübels einwillige. Allein in Folge der Angriffe Gro lmau 's verwarf er 
späterhin das VertragSprincip, das ja dem durch seine Sinnlichkeit beherrschten Individuum 
geradezu widerstrebe, und stellte die Nothwmdigkeit auf, sich der Strafe zu unterziehen. 
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V e r p f l i c h t u n g angemnthet, jenes Recht aber nur insoweit zugeschrieben 
werden, als für die Ausübung desselben ein bestimmter Berechtigungsgrund 
nachgewiesen wird. Ein solcher Grund ist aber der psychologische Zwang 
nicht, weil in der v o l l b r a c h t e n Thal nur eine Gelegenheit l iegt, nm 
den wirklichen Uebertreter wegen k ü n f t i g e r Frevel aller Uebrigen *)zn 
richten. Der Verbrecher ist selbst in den Fällen, wo eine Wiederholung 
neuer Übertretungen unmöglich ist, verbunden, ein Uebel zu dulden, damit 
in Andern der sinnliche Antrieb zn rechtswidrigen Handlungen aufgehoben 
werde, er muß also offenbar als ein Werkzeng der Abfchrecknng für die 
Gefammtheit der Bürger dienen. Denn der Strafzweck soll theils Genng-
thuuug für das Gesetz sein, theils Abschreckung Aller, als möglicher Belei
diger der Rechtsordnung, ja die Vollziehung der Strafe findet gerade da 
statt, wo die Androhung für den Ruhestörer vergeblich, für ihren Zweck 
unzureichend gewesen ist, um durch die Vorstellung eines empfindlichen 
Nebels"*) ans alle andern Staatsgenoffen zu wirken. Demnach unterscheidet 
sich Feuerbach von den Vertheidigern der alten, allgemein getadelten Ab
schreckungstheorie nur dariu, daß von ihm die Treunung zwischen gesetzge
bender uud richterlicher Gewalt mittelbar ausgesprochen, mithin der nächste 
Zweck der Strafe nicht in die Z n f ü g u n g , sondern in die gesetzliche 
A n d r o h u n g gesetzt wird. 

2) Rechtlich möglich soll die Strafe um deswillen sein, weil die Dro
hung Niemandes Rechte verletze, vielmehr mit der rechtlichen Freiheit Aller 
zusammen bestehe; werde aber das Gesetz verletzt, so sei die Vollziehung 
der Strafe nöthig, damit die im Verbrechen liegende Staatsgefahr wegfalle 
und Niemand an der Wirksamkeit der Drohung zweifle. Also gerecht oder 
rechtlich möglich soll nur das seiu, was die Freiheit Anderer, insofern sie 
mit der Freiheit Aller verträglich ist, nicht beschränkt. Fenerbach hat offen
bar mit diesem ganzen Satz nur gesagt: die Bestrafung ist gerecht, weil die 
Androhung gerecht ist, und die Drohuug ist gerecht, weil sie gerecht ist. 
Der allgemeine Wille ferner, wie er im Recht nnd im Gesetz lebt, ist nach 

*) Natürlich solcher Bürger, qui u'ont cle ücun yuo I:i, In j . qui in: «onl releiw» 

M r aueun cle8 motil« tu^l»iro8, ^tel yuo I» lüeuveillanec, la r^iß-wn, 1'IwlMüur, wie 

D u m o n l zu LeiüKam'» tlic-orw cie8 püinL8, I.iv. I. «Kap. 5 bemerkt, 

**) Daß hier die Strafe als ein sinnliches Uebel an sich, als eine Pein und Marter 

dargestellt, daß sie von der individuellen Erregbarkeit des Individuums abhängig gemacht 

und so zu etwas Zufalligem, Zum Mittel irgend eines Zwecks herabgesetzt wird, darf bei 

allen relativen Strafrechtstheorieu uicht befremden. 
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seiner höheren Eigenschaft unverletzlich; mir ein bestimmtes Recht der ein
zelnen Personen oder die zeitliche Daseinsform des Rechts wird durch ein 
Verbrechen verletzt. Mi th in kann jene Gefahr weder den Staat noch das 
Recht an sich berühren, sondern einzig in der Vorstellung bestimmter I n 
dividuen oder in dem Grundsatz der Straflosigkeit aller Rechtsverletzungen 
liegen. Abgesehen endlich davon, daß zur Wirksamkeit jenes Zwangsrechts 
vorausgesetzt werden muß, daß alle Individuell eine genaue Kenutniß von 
der gesetzlichen Drohung baben, um das e n t f e r n t e Strafübel wider das 
gegeu w a r t i g e sinnliche Vergnügen abmessen zn können, abgesehen selbst 
davon, daß sich der schlane Verbrecher dnrch diese und jene Mi t te l der 
spähenden Gerechtigkeit entziehen zu können hofft, daß er also darauf rech
net, nnter dem Schleier des Geheimnisses uuentdeckt uud straflos zu bleiben, 
wodurch schon in der That die Anwendbarkeit des psychologischen Zwangs 
erschüttert w i rd : so liegt in jener ganzen Beweisführung ein arger Trug
schluß verborgen. Denn die gesetzliche Androhung ist nichts geringeres als 
die w i r k e n d e Ursache der Z u f ü g u n g der Strafe, das ganze Execn-
tionsrccht wird ans ihr hergeleitet, sie greift eigens in die Rechtssphäre der 
Bürger ein, und es muß daher der Versuch, aus dem abstracten und leeren 
Begriffe der Drohung die unmittelbare Bestrafnug zu rechtfertigen, ent
schieden verworfen werden. 

3) Feuerbacl/s Androhnngstheorie zerstört den ganzen s i t t l i c h e n 
C h a r a k t e r des Menschen und beruht überhaupt auf einer e i n s e i t i g e n 
Wel tansch a u uu g. Der Staat ist hiernach eine bloße Bevormnndnn^s-
und Polizeianstalt, die ihre Pflicht erfüllt zn haben scheint, wenn sie dem 
Verbrecher die gesetzliche Strafe androht uud znfügt. Der Mensch ist bier-
nach kein selbstbewußtes Wesen mit einem selbstständigen Daseinszweck, 
sondern cwzig ein Natnrwesen, das in seiner Thätigkeit allein durch niedere 
Vorstellungen bestimmt wird und das nur die Wahl hat zwischen mehreren 
Befriedigungen des Naturtriebs. Statt also den Menschen anzlischancn, 
wie er sich in der Regel äußert bei vorkommenden Eindrücken, statt die 
verschiedenen Fnnctionen der menschlichen Seele nielt getrennt, sondern in 
ihrem Znsammenwirkcn zn begreifen, hat sich Fenerbach ausschließlich auf 
das Bcgehrnngsvcrmögen nnd anf den sinnlichen Antrieb des Menschen znr 
Begehung von Verbrechen bezogen und eine juristische Vernunft aufgestellt, 
die gleich sehr des Tiefsinns als der Wahrbeit ermangelt. Ja indem er 
die Ansicht derer bekämpfte, welche die Grade der Freiheit zn Graden der 
Bestrafung erhoben, kam er zu dem entgegengesetzten nmvahren Ergebnis 
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die Freiheit sogar als die Bedingung der Strasbarkeit zu beseitigen. Denn 
die Freiheit, so sagt er, als das unbedingte Vermögen im Menschen, sich 
wider alle Antriebe der Sinnlichkeit aus eigener Kraft zu bestimmen, ist 
aller Einwirkung von Naturursachen entzogen. Allein abgesehen davon, 
daß es noch fraglich ist, ob man überhaupt vou der Annahme der Seelen
vermögen ausgehen und ob man den Willen als eine eigenthümliche, ur
sprüngliche Seelenkraft begreifen dürfe; so werdeu zumeist die Entschlüsse 
der Menschen durch gegebene äußere Veranlassungen vermittelt werden. 
Jene ganze Ansicht muß daher verworfeu uud unter Willensfreiheit die 
psychische Möglichkeit verstanden werden, Entschlüsse nach vorheriger Erwä
gung der Gründe für uud gegen dieselben zu fassen. 

Die rechtliche Freiheit als solche hat, nach Feuerbach, ein sactisches 
Dasein, aus ihr allein ist, als einer schlechthin gültigen Thatsache, das 
Rechtsgesetz zn erklären. Und doch befindet sich das Individuum mit seinem 
Freiheitsbewußtsein in einer Selbsttäuschung. Sofern nämlich dasselbe ein 
Gesetz übertritt, z. B. ein Staatsverbrechen begeht, sinkt es plötzlich znm 
sinnlichen Geschöpf, zum bloßen Naturweseu herab. Mithiu giebt es ein 
Bewußtsein ohne Freiheit des Willens. Ja trotz dieses schlagenden Wider
spruchs verfährt Feuerbach keineswegs folgerichtig. Denn von dem alleini
gen Gesetze der Sinnlichkeit ausgehend, hätte er die Grenzen der Strafen 
nach der Stärke der sinnlichen Triebfeder bemessen, nnd je geringer die 
äußere Versuchung gewesen ist, um so mehr die Strafbarkcit der Handlnngen 
erhöhen müssen. Aber in der äußeren Thal reflectirt sich nicht immer die 
innere Verderbtheit des Individuums. Das schwerste Verbrechen kann 
durch ein Zusammentreffen von ungünstigen, überraschenden Verhältnissen, 
aus Mangel an bewnßter Uederlegung oder doch ohne Arglist begangen 
werden, wogegen manche geringe Uebertretnugen von seigen nnd versteckten 
Menschen, die weder Mnth noch Gelegenheit zn schweren Verbrechen haben, 
mit der frevelhaftesten Willkür verübt werden. Wer aber die Abschrecknngs-
theorie alsdann ohne Rücksicht anwenden wollte, würde alleil bisherigen 
strafrechtlichen Grundsätzen entgegentreten. Denn die stärkere sinnliche 
Triebfeder bei einem geringen Verbrechen müßte daun härter, als der minder 
ruchlose Wille bei einer schweren Misscthat, mancher Mord z. B. müßte 
geringer als mancher Betrug bestraft werden. Der menschliche Richter 
müßte das feiue Gewebe der Triebe, Interessen, Neigungen, Begierden, 
Leidenschaften, Verirrungeu mit Sicherheit zu erkenne» vermögen, um sich über 
die Beschaffenheit des sinnlichen Anreizes bei keinem einzelnen Verbrechen zu 
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täuschen. Und was hat die Wissenschaft in d ieser Beziehung, das heißt 
für die innere Geschichte der Verbrechen, bisher geleistet? 

4) Das Strafgesetz soll seine Kraft dadurch behaupten, daß jeder 
mögliche Verbrecher durch eine stets u n t e r h a l t e n e F u r c h t abgeschreckt 
werde. Allein es fehlt viel, daß gerade dies Grundprincip der Androhung^ 
theorie zumeist den Boden der realen bürgerlichen Welt berühre. Stellen 
wir uns vorlaufig folgende' zwei Classcn von Menschen vor. Zunächst 
werden rohe, freche, willensschwache, ja von äußerer Noth bedrängte I n d i 
viduen durch den Gegenstand der sie anzieht, erregt; nicht das abwesende, 
unsichtbare Strafgesetz, wie die Erfahrung aller Zeiten lehrt, sondern die 
uumittelbare Gegenwart übt über sie eine ungeheuere Macht aus. Aber 
nicht als ob diesen Personen der Anstoß allein von außen kommen, als ob 
ihre Entschlüsse ausschließlich von äußeren Umständen abhängen sollten. 
Keineswegs, denn dies wäre die atomistische Ansicht. Sondern die realen 
Einwirkuugen sind als vorübergehende Ursachen zu betrachten, durch welche 
das Bewußtseiu die in der Seele ruhenden Vorstellungen Plötzlich gewahr 
wird und dieselben zum freien Entschluß uud zur That reifeu läßt. Dann 
mögen auch diese Individuen nicht v o r , sondern erst nach begangener 
T h a t , durch die Vorstellung einer bevorstehenden Strafe, zur Lüge oder 
zum Leugnen gereizt werden. Von anderer Art dagegen sind die ehrlie
benden, die starken und gefaßten, aber rechtwidrig gesinnten Naturen, welche 
in der Regel weit weniger durch die Furcht vor Strafe vom Unrecht abge
halten werden, als durch die ungleich gewaltigere Triebfeder, durch F u r c h t 
vor der Schande. ' Denn das Uebel in der Welt besteht für sie gar 
oft nnr im bösen Schein, in der zweideutigen Aufnahme, die eine Handlung 
findet, gleichsam in der Spiegelung, welche eine Gesetzwidrigkeit bei recht
lich Gesinnten bewirkt. 

II. 
I n den späteren, reiferen Jahren gingen an F e u e r b a c h , an der 

Spitze eines obersten Gerichtshofes, fast alle Begriffe und Lehren der 
Strafrechtswissenschaft in den mannigfaltigsten, anziehendsten Gestalten 
gleichsam verkörpert vorüber. Wohl mochte ihm da so manche Folgerung 
seines Strafsystems immer bedenklicher, ja als ein Hinderniß der praktischen 
Anwendbarkeit erscheinen; was wnnder, daß er daher viele Regeln, sell'st 
mit Aufopferung der juristischen Conscqueuz, zu modisiciren und so dem 
allgemeinen Bewußtsein näher zu bringen versuchte? Wiederum bewirkte 
die nach Kaut's Vorbild aufgestellte schroffe Trennung des Rechtes von der 
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Moral die totale Verwerfung der Willensfreiheit als Bedingung der Straf
barkeit mehrere Abwandelungen in den einzelnen dogmatischen Lehren, Ab
wandelungen , die in innere Widersprüche umschlugen, von denen ich jetzt 
zum Schluß noch sprechen werde. Besteht der Feingehalt, das einzige und 
ausschließliche Interesse einer Strafrechtstheorie theils in der Harmonie 
des Ganzen zu seinen einzelnen Theilen, theils in den praktischen Resul
taten für die Gesetzgebung und für die positive Wissenschaft: so mag es 
füglich befremden, warum man von jeher auf die folgende Thatsache so 
wenig Rücksicht genommen hat. 

Betrachten wir, dem Staate gegenüber, das rechtliche Verhältnis der 
so verschiedenen als wichtigen Privatrechte, deren fick Jemand freiwillig 
und mit Bewußtsein begeben und die er von einem Andern kann verletzen 
lassen; jo leuchtet auf den ersten Blick ein, daß von der Zeit an, wo sich 
eine wissenschaftliche Behandlung des Strafrechts allmählig Bahn brach, 
das Bedürfniß nach einer Individnalisirung jener Rechte erwachen mußte. 
Es lag in der Thal so nahe, alle jene Güter, welche als Güter höherer 
Art , als sittliche und öffentliche Verhältnisse ursprünglich jenseits der Sphäre 
des Privatrechts liegen, ganz oder theilweise der Perfügnng des Berechtig
ten zu entziehen, sie unter den Schntz der Strafgesetze zu stellen und so 
jede Übertretung derselben an einem Dritten zu ahnden. Der Staat hat 
das Recht, Handlungen mit Strafe zu belegen, welche, wie z .B. Knppelei, 
Incest, Sodomie, Blasphemie u. s. w. das sittliche Leben entschieden ge
fährden oder ans die allgemeine Sicherheit und den Wohlstand der Bürger 
nachtheilig einwirken; warum sollte die Verletzung der edelsten Güter, wozu 
der Betheiligte seine Zustimmung gegeben, als straflos betrachtet werden? 
Dagegen giebt es Handlungen, die ihrer Natnr nach erst dann in einem 
Unrechte bestehen nnd darum gesetzwidrig sind, wenn sie wider den Willen 
des unmittelbar Berechtigten begangen werden. Es sind die Verletzungen 
solcher allgemeinen Rechte, welche unbeschränkt der Willensherrschaft des 
Individuums unterworfen bleiben. Gestattet daher z. B. Jemand dem An
dern die Znfügnng von Chrenkränknngen, die dnrch irgend ein Mittel seine 
rechtliche Persönlichkeit in den Angen des Publicums herabsetzen tonnen, 
fordert er diesen ans, ihm Sachen wegzunehmen, ihn zn betrügen, sein 
einsam liegendes Gebäude anzuzünden u. s. w., so werden wir in allen 
diesen Fällen den Begriff des Verbrechens ausschließen müssen, ja die Ein
willigung ist hier eine bloße Erlanbniß, die nm deswillen vor Ausführung 
der Thal jederzeit zurückgenommen werden kann. 
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Von diesem Standpunkte aus wird nus eine Aussicht eröffnet in die 
so höchst verschiedenen nnd einander durchkreuzenden Meinungen, welche 
von Alters her über die Streitfrage sind vorgetragen worden, od die E in , 
willignng des Verletzten den Begriff des Verbrechens aufhebe oder nicht. 
I n unscrm Jahrhundert nun wurde immer mehr die Rechtsansicht herrschend, 
daß bei allen wichtigen Verletzungen die vorhergegangene Erlaubniß den 
Tatbestand des Verbrechens nicht ausschließe. Auch Feuerbach glaubte 
dieser Auforderung der Zeit Rechnuug tragen zu sollen, er räumte daher 
der Einwilligung die Wirkung der Straflosigkeit einer verletzenden Haud-
lung nur bei deu Rechte« ein, über welche dem subjectiven Willen eine 
gültige Disposttionsbefngniß zustehe. Damit aber kam er mit seinen obersten 
strafrechtlichen Grundsätze» iu eiueu unanflöslichen Widerspruch. Allein nm 
diesen vollständig nachweisen zn können, bin ich gcnöthigt, an ein höheres 
Nechtsprincip anzuknüpfen. Seit diesem Jahrhundert nämlich ringen ans 
dem Gebiete des Strafrcchts zwei einander entgegengesetzte Systeme nm die 
Herrschaft, welche in den neueren Zeiten nach den verschiedensten Richtun
gen hin weiter ausgebildet uud fester begründet wnrdcn. An der Spitze 
des ersten Systems stehen alle diejenigen, welche von der Idee der Gerech
tigkeit ausgehen, ans dieser die Strafbefugniß der Staatsgewalt ableiten, 
ja derselben das Recht zuschreiben, das iunere Verderben der Bürger ab
zuwenden nud für die Erhaltuug der rechtlichen Ordnung zn wachen.' Die 
Anziehnngskraft, welche das canonische Recht auf so viele strafrechtliche 
Lehren geübt hat, wird nirgends offenbarer als in diesem System, jeden
falls aber bedarf es keines Beweises, daß hiernach alle Tödtungen, z. B . 
eines Schwerverwundeten, eines Todtkranlen oder Lebensmüden, alle Ver
stümmelungen nnd Freiheitsberaubungen, die ans der Znstimmnng des Be
theiligten beruhen, selbst alle Verletzuugen der sittlichen Interessen der öffent
lichen Strafgewalt anHeim gegeben werden. — Ganz anders nach dem 
zweiten System, nach welchem sich das Strafrecht des Staates ans die 
Sicherung des äußer eu Rech tszusta udes beschränkt. Hiernach ist 
die Thatsache einer positiven Rechtsverletzung oder eine Gemeiugefährlich-
leit des verletzenden Factums die Bedingung zur Vcrhäugnng einer bürger
lichen Strafe; die logische Conscqncnz fordert also Straflosigkeit in allen den 
Fällen, wo diese Voraussetzungen des Verbrechensbcgriffs hinwegfallcu"). 

*) Und in der Thal hat Feuerbach , Lehrb. des peinl. N. 8, 40. der ersten Auu-
gäbe, ebenjo wieStübel, Tittmann, diese Folgerung mit sicherem juristischen Takte gezogen. 
Erst später ucrfiel er, seinem Strafsysteme gegenüber, in den bezeichneten Fehler, so daß 
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Die bisherige Untersuchung hat zu dem Resultate geführt, daß Feuer-
bach's oberste Grundsätze des Strafrechts morsch sind, mag man dieselben 
vom staatlichen oder vom rechtlichen oder vom Standpunkt der gesammten 
menschlichen Natur aus betrachten. Denn der Staat ist weder der letzte 
Zweck des menschlichen Lebens noch eine bloße Sicherheitsanstalt, sondern 
der Staat ist ein organisches Wesen, das die Gerechtigkeit in allen Er-
scheiuuugen des zeitlichen Daseins zu offenbaren hat. — Das Rechtsgesetz 
soll ferner, nach Feuerbach, die Norm sein, wornach die Freiheit eines Jeden 
mit der Freiheit Aller bestehen kann. Allein wie mag es denn zugehen, 
daß Jemand ein angedrohtes Uebel mit dem Zwecke erleiden muß, um da
durch alle Bürger 'zur Unterlassung von Verbrechen Psychisch zu zwingen? 
worin liegt in aller Welt der rechtliche Grund, welcher ein Individuum 
verpflichten könnte, sich als ein Abschreckungsmittel für Andere verwenden 
zn lassen? Somit ist es unzulässig, die Notwendigkeit eines Strafzwangs 
znr Verhinderung aller Verbrechen aus dem Nechtsgesctze im obigen Sinne 
abzuleiten. - - Unwahr endlich ist in den bei weitem meisten Fällen das 
innerste, dem ganzen Abschreckungssystem innewohnende Mot iv , die Furcht 
vor der Strafe. 

8. 

D i e P r ä v e n t i o n s t h e o r i e . 

Feuerbach nahm das begangene Verbrechen zur factischen Grundlage 
des Strafrechts und bezog den allgemeinen Abschreckuugszweck hauptsächlich 
auf die äußere Sicherung des Staates. Dagegen sucheu alle diejeuigen, 
welche von dem Strafgesetz Schutz gegeu die Wiederholung von Verbrechen 
erwarten, den Ursprung des Strafrechts genetisch zu erklären, sie sucheu 
den W i l l e n des Menschen selbst als deu schaf fenden U r h e b e r 
d e s S i r a f z w a n g s nachzuweisen *) und dadurch die Freiheit, das Interesse 

nun nicht einmal die praktisch wichtige Frage klar wird, ob im Betretungsfalle die volle 
Strafe des Verbrechens oder ob eine mildere zu verhängen sei. Seltsamerweise wurde 
Feuerbach in diesem Irr thum von manchen Neueren bestärkt, die hierin offenbar die Eon» 
seqeunz seines Grundprincips übersehen haben. — Vorläufer dieser Folgewidrigkeit sind 
übrigens schon ältere Rechtslehren, die ebenfalls von einem Sicherungssystem ausgehen, wie 
z. B . ' l l e r t , Kesponsa vcXIV, K r e 8 8 . cumment. in 0. C. 0. aä ^ r t . 134. § 4. 

*) Manche behaupten die Präventionslehre schrecke nur von künftigen Verbrechen ab, 
der Fortschritt Feuerbach's (nach K a n t ) liege darin, daß von ihm die Strafzufügung auf 
das gegenwärtige Verbrechen bezogen werde, vgl. B e r n e r im N. Archiv, 1845 S, !!>!, 



Ueber die Sicherungstheorien. . 303 

ja das Wohl der einzelnen Individuen zu verwirklichen. Die Strafe habe 
den Zweck, vor künftigen Ucbertretnngcn eines bestimmten Beleidigers zu 
sichern und dessen Willen durch Furcht nnd Zwang unmittelbar zu bestim
men. Der kundgegebene gesetzwidrige Wille schließe eine Gefahr ein für 
die allgemeine rechtliche Freiheit, er bilde die Ursache der zu verhängenden 
Strafe, deren sich der Staat als eines Mittels bediene, um die bürgerliche 
Rechtsordnnng zn erhalten. Das sind die Grnndzügc der Zuvortommnngs-
theorie"). 

Bevor die Menschen in den Staat eintreten, so sagt G r o l m a n , der 
geistvollste Verthcidigcr jenes Systems^), stehen sie bereits in rechtlichen 
Verhältnissen zueinander. Diese rechtliche Freiheit finde dann statt, wenn 
Jedermann den Willen habe, den Forderungen der Nechtsidee gemäß zu 
handeln, nnangesehen, ob sein Wille auf Ucberzcugnng bernhe oder auf 
einer anderen Triebfeder. Wer nun ein Verbrechen begehe, der zeige da
mi t , daß ihm jener rechtliche Wille fehle, er vcrnrsachc insonderheit bei dem 
Verletzten eine Unrnhe und Bcsorgniß vor künftigen neucu Uebertrclnngen, 
ja er erscheine als ein drohender für die Zukunft. Znr Abwendnng einer 
solchen Gefahr sei der Bedrängte jederzeit befngt, einer Gefahr, die eine 
nahe nnd unmittelbare sei, und dann bestehe das Recht der Nothwehr, 
oder eine e n t f e r n t e , das heißt der Drohende habe zwar seinen Angriff 
noch nicht begonnen, aber der Verletzte müsse aus Gründen der Klugheit 
annehmen, er werde sich nicht weiter vertheidigeu können, wenn er einen 
neuen Angriff abwarte, — nnd diese sei es, wofür man dem Präventions
zwange im engeren Sinne die Statte bereiten müsse. Der Rechtsgrund 

Kost l in, Lehrb. des Strafrechtö S. 407 Not. 5. — Allein der Fortschritt liegt durchweg 
in der Grolmcm'schen Theorie, worin dem W i l l e n des Menschen, als dem Boden des 
Rechts, ein entscheidender Einfluß auf dem strafrechtlichen Gebiete eingeräumt wird. 

") Einzelne Gedanken dieser Theorie finden sich bereits bei Schriftstellern der alten und 
neuen Zeit, z.B. bei Plato, Cicero, Seneca, Hobbes, Pufendorf, Beccaria, Soden, Feder, 
Wieland, Stübel, vgl. hierüber Kleinschrod, Grundbegriffe des peinl. Rechts, N. S. 102, 
Henke, Geschichte der peinl. Rechtswissenschaft, II. S. 320 ff., T i t t m a n n , Handbuch 
der Strafrechtswifsenschaft, I. S. 36. not. Ii. (ein entschiedener Anhänger dieser Theorie) 
Wächter, Lehrb. des Strafrechts S. 47, Ab egg, Strafrechtstheorien, S. 100. ff. 

**) Gro lman, Begründung des Strafrechts und der Strafgesetzgebung, nebst einer 
Entwickelung der Lehre von dem Maßstäbe der Strafen. 1799., ferner die Abhandlung: 
Sollte es denn wirklich kein Zwangsrecht zur Prävention geben? in seinem Magazin für 
die Philosophie und Geschichte des Rechts I. S. 2. Nr. 5., Grundsätze der CriminalrechtS» 
Wissenschaft 8 1—15-
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dazu liege in dem Dasein eines bewiesenen gesetzwidrigen Willens von 
Seiten des Indiv iduums, in dem Mangel hinreichender Beweggründe zur 
Unterlassung von Verbrechen. Der rechtliche Zweck aber beruhe dariu, daß 
die Besorguiß des Verletzten aufgehoben, zukünftigen Uebertretuugeu des 
einzelnen Beleidigers vorgebeugt und somit unmittelbar auf seineu Willen 
gewirkt werde. Dies geschehe im Notbfall dnrch absolute Sicheruugsmittel, 
wodurch der Verletzer allen freien Gebrauch seiuer Kräfte verliere*), meist 
jedoch durch Abschreckung, zumal durch ein solches Zwangsübel, das so viel 
gelte, um die Vorstellung der sinnlichen Lust an jedem widerrechtlichen An
griffe zu unterdrücken. Und dieses Uebel sei einzig die S t ra fe , zngefügt 
dem Beleidiger von der Hand des Beleidigten, etwa zur Erinnerung an 
die Idee der rechtlichen Freiheit. — Habe nun die Strafe bereits im Na
turzustände, offenbar ohne ein vorheriges Gesetz, den Charakter eines 
Sicherungsmittels, so sei dies vollends im Staate der Fall. Denn auf 
der fortdauernden Willensbcstimmung für das Recht und gegen das Unrecht 
beruhe allein der rechtliche Zustand nuter den Bürgern, ein Ver lMn iß , 
das durch den Eiutritt iu deu staatlichen Verein wirklich werde. Der Staat, 
frei von Willkür und Gewalt, sei daher berufen, die ewige Idee des 
Nechtsgesetzes zu offenbaren, er sei berechtigt und verbunden, jede Gefahr 
einer Freiheitsstörung / jede Befürchtung für die Zukunft abznwenden. Da
mit dieser absoluten Forderung der Vernunft Genüge geschehe, müsse das 
Bewußtsein der Strafbarkeit rechtswidriger Handlungen in Jedermann er
weckt , mithin die Strafe als ein sinnliches Uebel im Gesetz angedroht und 
an dem Uebertreter vollzogen werden. Beides sei erforderlich, weil sich 
Niemand über richterliche Willkür beschweren nnd cmdcrntheils das Straf
gesetz seine Wirksamkeit behaupten solle. Und so bleibe denn die Machtbe-
fuguiß des Staates, Verbrechen als solche zu bestrafen — Präventionsrecht; 
Abschreckung aber oder Verhinderung fernerer Uebertretungen sei der recht
liche Zweck der Strafe. 

*) Dieselben find nach G l o t m a n nur dann verwendbar, wenn es gewiß ist, daß 
einem Individuum das zu erlaubten Handlungen nöthige Rechtsbewußtsein fehlt. Dies sei 
der Fal l , wenn der Verletzet seinen Willen nicht frei bestimmen könne, wie z.B. ein Blöd» 
sinniger, ein Verrückter, ebenso wenn Jemand bereits mit freiem Willen ein Verbrechen 
begangen habe. Allein der Präventionszwang finde nur insoweit rechtlich statt, als er zur 
Abwendung der Gefahr erfordert werde; mithin seien jene absoluten Sicherungsmittel nur 
dann räthlich, wenn Jemand durch Begehung besonders schwerer Verbrechen baS Recht uer» 
wirkt habe, in der bürgerlichen Gesellschaft thätig zu sein. 
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Wer es vermag, die Liebe und Ausdauer nachzuempfinden, womit 
G r o l m a n diese Gedanken entwickelt hat, der wird ihm seine Anerken
nung nicht versagen können. Allein den Zusammenhang dieser Lehre mit 
dem Sensualismns, insbesondere mit dem snbjectiven Idealismus nachzu
weisen oder ihre Bedeutung für einzelne strafrechtliche Lehren zu erörtern, 
muß einer ansführlichen Benrtheilung überlassen werden. An dieser Stelle 
beschränke ich mich, meinem Plane gemäß , ans eine Hervorhebung der wich
tigeren Gründe, welche gegen dieses System streiten dürften. Es wird 
daher zuerst das dem Bedrohten zugeschriebene Strasrecht, hieraus das des 
Staates zu betrachten seiu. 

1) Bereits mit dem Menschen selbst, ist nach G r o t m a n n ein Recht 
gegeben, Verbrechen zn strafen, das jedem Einzelnen über alle Andern zn-
stehen soll. Dies Recht sei abzuleiten von dem Willen der Individuen, 
deren Freiheit dnrch die Freiheit Aller beschränkt werden müsse, damit über
haupt eine Nechtsgemeinschaft bestehen könne. — Allein hiernach geht jenes 
Recht nicht ans dem substan z i e l t e n Wil len, oder aus der a l l g e m e i -
ueu F r e i h e i t hervor, sondern ans dem snbjectiven Wil len, aus der 
Willkür des Individuums, deren B e s c h r ä n k u n g selbst nnr eine willkür
liche sein könnte. Zwar soll dieselbe gegen Störnngen der Freiheit und 
nm der rechtlichen Ordnnng willen erfolgen, aber das Recht̂  ist anch hier 
nichts in sich Wesenhaftes und Absolntes, vielmehr wird es von dem Ethos 
entschieden getrennt und für eine bloße Fordernng des äußeren Wohls er
klärt. J a selbst der rechtliche Zwang, der gegen den Verbrecher geübt nnd 
wodurch die gestörte Gleichheit wiederhergestellt werden soll, bernht ans dem 
factischen Willen des Verletzten, als eines Partheiischen, er ist nichts Noth-
wendiges, sondern etwas Zufälliges, er ist bloß eine physische G e w a l t , 
welcher sich der Gezwungene zn unterwerfen hat*). Schon dies allein reicht 
h in , nm den Ausgangspunkt jener ganzen Lehre zu erschüttern. Denn wenn 
man auch wird annehmen dürfen, daß die Si t ten, die Ehre, die Freiheit, 
selbst die Eigenthnmsverhaltnisse nnd die Ahndnng ihrer Verletzungen sich 
ursprünglich weit mehr in der Familie, als dnrch die Gesetzgebung gebildet 
haben: was folgt darans? Etwa ein S t r a f r e c h t vor und anßer dem 
Staate**)? Keineswegs, denn wer vermöge der natürlichen Kraft der 

*) Daß dem wirklich so sei, erhellt klar ansGrolman's eigenen Erklärungen, s. Grund» 
sähe der Crim.-W. 8 ^ - , womach in der Staatsgewalt nnr die Bedingung znr Ausübung 
des Strafrechts liegen soll. 

**) Vgl. bes. G ro lmann , Begründung des Strafrechts nnd der Strafgesetzgebung, 
Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV. Hft. 4. 2 0 
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Selbsterhaltung in seinen eigenen Angelegenheiten entscheidet, weil keine 
Staatshülfe nnd höchste Gewalt ezistirt, wird in der Regel nicht nach dem 
Grade der Verschuldung und nach dem Umfange der Beleidigung, sondern 
nach seiner subjectiveu Ueberzeuguug das Urtheil fä'lleu. Er wird sich ent
weder auf bloße Rache beschränken oder auf die Idee der Vergeltung be
rufen , deren Verwirklichung ihm nicht zusteht, weil er keine rechtliche Macht 
hat, über den Beleidiger zu richten. Demnach müssen die Begriffe des Rechts 
an sich und des Unrechts, der Schuld und der Zurechnung, des Verhältnisses 
zwischen einer Verletzung und ihrer Ausgleichung festgestellt sein, bevor man 
überhaupt von Strafe, als der Beugung und Vernichtung des widerrechtlichen 
Willens und der Wiederherstellung der übertreteneu Gleichheit, reden kann. 

Als^ jedes lebensfähige Bedürfniß, jede erzeugende nnd erhaltende 
NaturKaft strebt zwar vermöge eines inwohnenden Eutwickelungsgesetzes in 
die höhere Stufe des Rechtssatzes hinauf, aber der endliche Geist, in dem 
sich die Gebnrt eines dauernden Rechtsverhältnisses vollzieht, ist n ich t 
der I u d i v i d u a l g e i s t , sondern der G ei st e i n e s V o l k s . Dieser steht 
unter der Herrschaft der Geschichte, er bildet sich das Recht, er begrenzt 
dessen Wirkungskreis, er bestimmt die ganze Art der Entscheidung nnd offen
bart dadurch die Liebe zur Gerechtigkeit. M i t einem Wor t : ein factischer 
Instand ist noch kein Rechtsznstand, erst im Staate wird die Freiheit wirk
lich, — die Selbstverteidigung ist ein Kampf gegen das Unrecht, sie ist 
ein fnbjcctwer, die Strafe ist ein objectiver, staatlicher Begriff. 

Hierbei mm müssen wir stehen bleiben. Denn wenn viele Schrift
steller*) im entgegengesetzten Sinne annehmen, die gerechte Strafe müsse 
zugleich die s i t t l i c h e Schuld des Individuums tilgeu; so ist dem uicht 
alsp. Allerdings zwar ist alles Recht das Product des gesammteu im Volke 
Wirkenden Geistes, also einer ethischen Macht. Allerdings ist es wahr, daß die 

S. 503. Ein solches natürliches oder außerstaatliches Strafrecht nehmen unter andern auch 

an: F i l a n g i e r i , System der Gesetzgebung, IV. S. 42, G t ü b e l , System des allgemeinen 

peinl. Rechts I. 8 66., A tmend i n gen in Grolman's Bibliothek für peinl. R.-W. I. 3. S . 

5. 6«. ff.! Rot teck , Lehrbuch des Vernunftrechts, I. S . 252. 258., T i t t m a n , Handb. 

der Strafrechtswiffenschaft, I. § 27. Man ließ sich hierbei durch den täuschenden Schein 

leiten, daß das Strafrecht weit mehr die Sicherung der Privatrechtc, als den Staat an sich 

berühre, und daß daher die Vernunft jedem Einzelnen zur Aufrcchterhaltung seiner Rechte 

vor und außer dein Staate eine Strafbefugniß ertheile. 

*) Zu diesen gehören unter den früheren J a c o b , philosophische Rechtslehre § 306. ff., 

Ab icht , die Lehre von Belohnung und Strafe, I. S . 202., unter den neueren S t a h l , 

Rechts. Md-Swtslchn S. 1«?., Hälschner, Preußisches Swftecht, U. S. 1ü. 280. ff. 
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höhere Thätigkeit, die wir Freiheit nennen, der tiefste Grnnd des Selbstbe
wußtseins nnd der gemeinsame Qnell ist der Sittlichkeit wie des Rechts. Denn 
die duftende Pflanze der Freiheit gedeiht nur auf dem sittlichen nnd dem recht
lichen Boden. Aber die sittliche Gesinnung wie die sittliche Schuld an sich 
kann durch äußereu Zwang weder erzeugt noch aufgehoben werden. Mithin 
liegt der Unterschied zwischen sittlicher und rechtlicher Schnld entschieden 
darin, daß in jener die böse Triebfeder als solche, in dieser die Triebfeder 
hinsichtlich ihrer äußeren verletzenden Wirknng zu messen ist. Wer daher 
z. B . innerhalb seiner Rechtssphäre bös nnd unsittlich handelt, der ist um 
deswillen nicht strafbar. Wer boshaft nnd rechtlos wie er ist, ein gerin
ges Verbrechen begeht., dessen sittliche Schuld ist größer als seine rechtliche, 
ohne daß darauf bei der Bestrafung Rücksicht genommen werden kann. 

2) Das Individnnm darf nach G r o t m a n den Zufälligkeiten wider 
das Recht und sein Einzelwohl begegnen, insonderheit die Drohnng, welche 
das begangene Verbrechen für die Zukuuft enthalten soll, durch Zwang 
unterdrücken. — Allein hier wird ein subjectives Bi ld von einer Verletzung, 
die Vorstellung, daß ein vorhandenes Uebel andere von gleicher Art be
wirken könne, zum Factor des Strafzwangs erhoben, das Ich mnß ans eine 
künstliche Weise etwas voraussetzen, was noch gar nicht existirt. Und dies 
ist entschieden nnrichtig. Denn das Bewußtsein des Individuums geht 
nicht sowohl auf die G e f a h r , die der Beleidiger für die Znknnft zu drohen 
scheint, als auf die V e r n i c h t u n g des bereits begangenen oder u n 
m i t t e l b a r bevors tehenden Unrechts. I n einem widerrechtlichen An
griffe, in einer verletzenden Handlung a l l e i n erblickt das bewußte I n d i 
viduum eiue Verneinung seiner Freiheit, eine Verneinung der freien Aus
übung seines Rechts. Demnach ist es nicht der Wahn, der etwa bei Fei
gen und Wehrlosen größere Beleidigungen besorgen läßt, nicht die Furcht 
ist es, die aus Mangel an innerer Kraft oder an gntem Recht die Vor
stellung möglicher Uebel in Einzelnen übertreibt, sondern die e r l i t t e n e 
Schmach ist es, die allgemein in dem Angegriffenen den Trieb erregt, 
sie aufzuheben, das Bewußtsein einer nahen Gefahr ist es, das jeden 
S inn schärft nnd ihn zu erhöhter Thätigkeit reizt. Gegeu künftiges ver-
muthetes Unrecht kann sich Jedermann leicht sichern; er darf dein Gegner 
zuvorkommen , ihn ausschließen von seinem Umgange, ja offen und geheim, 
soweit es zulässig ist, jeden wirklichen Antrieb zn künftigen Verbrechen ent
fernen. Und in dieser bewußten Thätigkeit spiegelt sich die freie Selbst
bestimmung des Ichs unverkennbar ab. Dagegen endet jede Hoffnung, Ge-

2 0 * 
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duld und Vorsorge, sobald die Unbill bereits besteht, ein Nebel, das in 
der That Haß gegen den Schnldigen erweckt. Diese Empfindung uun, 
ein Glied jener unsichtbaren Kette, die den Menschen nach den Absichten 
der Natnr leitet, ruft das Bestrebeu hervor, die erlittene Frciheitsstörnng 
durch Zusügung eines Nebels an der gehaßten Person zn vergelten. Diese 

-Begierde nennen wir Rache, die der Verletzte selbst oder seine Genossen 
im richtigen Gefühl des Gegendrucks wider eiueu Angriff ausüben mögen, 
welche aber in der Gestalt, wie sie zumeist crscheiut, die Greuzen der 
Sicherstellung überschreitet und daher von dem Beleidiger, den sie trifft, 
als ein Unrecht empfunden wird. DeNn in der Rache liegt keine objective 
Genugthuung für die Nechtsstörnng, sondern eine Eigenmacht des Verletz
ten, dieser widersetzt sich der Gegner von nenem, Gewalt nnd Abwehr kön
nen sich ins Unendliche steigern, ohne daß dadurch die Schuld des Ver
brechers getilgt uud das Recht wiederhergestellt würde. Uud so wird all-
mälig das in sich uichtige Unrecht zunächst dnrch einen Vertrag entferut, 
dauu vom Staate um der öffentlichen Rechtsordnung willen verfolgt werden. 

Also in dem Präventionsrcchte liegt im tiefsten Grnnde eine V e r 
sal s ch n n g d e r A b st o ß u n g k r a f t , welche naturgemäß, um iu Beweguug 
gesetzt zu werden, eines wahren Nealgrundes bedarf, das heißt einer bereits 
erfolgten oder unmittelbar drohenden Verletzung, welche also keineswegs 
durch Vorspiegelung zukünftiger Beleidigungen zn einem positiven Thuu, 
znr Zusügung eines Nebels bestimmt wird. Zwar mag die Vorstellung 
einer entfernte» möglichen Gefahr die Ursache werden zu einer vorbeugen
den Thätigleit, oder wie z. B . bei einbilderischen und ehrsüchtigen I n d i 
viduen, selbst eines unmittelbaren Angriffs. Aber ein solcher Angriff ist 
eben nur das Ergebniß eiuer frevelhaften Wil lkür, er würde, znr Regel er
hoben , zur Aufhebung allen Rechts führen. Somit kann der Entstehuugs-
gruud des Rechts zu e i u c m Z w a n g e unmöglich I n einem eingebildeten 
Nebel,.in einer nnstchcru, oft unbegründeten Vermuthung von neuen Fre
veln liegen, ja an sich ist jene ganze Vorstellung weiter nichts als ein 
pass iver Zus tand der S e e l e . — nnd vor diesem Gesetz der Natur 
müsseu alle formellen Gründe zurücktreten, die von den Zeiten FenerbachS 
her gegeu jenes System vorgetragen wurden.*) 

*) Solche formelle Gründe sind: 1) die Notwendigkeit eines Zwangs finde allein 
statt, wenn man über dm Begriff und, dag Dasein des Rechts außer Zweifel sei, wenn 
man bestimmt wisse, daß eine gesetzwidrige Handlung die Ausübung. 5er Rechte deS An-
dem störe und beeinträchtige; 2) eö sei grundlos, das Recht zum Zwang auf bloßen Ver-
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Bis hierher ist die Präventionslehre betrachtet worden, insoweit sie 
das Recht des Bedrohten nud die allgemeinen Gesellschaftsverhältnisse be
rührt. Nun möchte man geneigt sein anzunehmen, daß dieselben im 
staatlichen V e r e i n als Strafgesetzgebung eine objective Geltung und 
Bedeutung habeu werde. Allein deiu ist nicht also. I m Gegentheil ruht 
auch hier das Strafrccht allein auf der subjcctiveu Willensbestimmung; denn 
im Staate sollen nur die notwendigen Bedingungen gegeben sein zur Herr
schaft des Rechtsgesetzes uud zur freien und ungehinderten A n s ü b n n g des 
Strafzwangs. Mithin dürfte es zum Schluß allein noch von Interesse 
sein, zn nntersuchen: 

3) ob die Forderung einer rechtlichen Gesinnung der Bürger, als Be-
dinguug des Rechtszustandes, ans einem festen Grunde rnhe, und ob der 
Beweis eines gesetzwidrigen Willens, der für die Vergaugenheit allcrdiugs 
durch das begangene Verbrechen existirt, auch für die Zukunft mit Sicher
heit geführt werden könne. — Allein beides ist zn verneinen. D a s erste: 
denn wer sich in den Grenzen der Rechtsordnung bewegt, wer das thnt, was 
das Gesetz fordert, sei es ans innerer Ueberzengung oder aus Eigennntz, 
bei dem zwar hat der rechtliche Wille keinen Zweifel. Aber fremde Rechte 
werden weder allein durch eiue ruchlose Gesinnung verletzt, noch hat der 
Staat irgend ein Zwangsmittel, nm die Gedanken seiner Mitbürger zu 
beherrschen, nm alle Unsicherheit, die Jemand der Gesellschaft bereiten 
kann, zu unterdrücke!!*) und in jedem Augenblicke einen gesetzlichen Willen 
zu erzeugen. Und wenn Uebertretuugeu einer Strafe unterliegen, fragt 
man wohl, um das Gesetz anzuwcndeu, ob der Urheber seiue rechtswidrige 
Gesinnung geändert habe? Keineswegs. Vielmehr ist die änßere That 
eben nnr die Erscheinung des verbrecherischen Willens, man straft mithin den 
Beleidiger, weil er für seinen Eingriff in fremde Rechte haften mnß. Ge
wiß also ist an nnd für sich die rechtliche Gesinnung der Bürger im Staate 
keineswegs gleichgültig; aber sie entsteht nicht aus den Gesetzen nnd kann 

dacht zu stützen, einem Bürger Rechte und Güter zu entziehen, weil er wegen einer be> 
gangenen Verletzung künftige Aebertretungen befürchten lasse. Geschehe dies aber nicht, so 
bilde der kundgegebene schlechte Wille den Sachgrund der Strafe, womit der ganze Ge-
danke der Prävention verloren gehe; 3) wäre jene Theorie irgend wahr, so muffe man auch 
deu bestrafen dürfen, der zwar noch kein Verbrechen begangen habe, für dessen Gefährlich» 
keit aber andere Gründe vorhanden seien. 

*) Und wie oft geschieht es nicht, daß der wegen eines begangenen Verbrechens Ge> 
strafte bei seiner Rückkehr in die Gesellschaft dieselbe nur noch mehr als zuvor gefährdet. 
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nicht durch äußere Mittel erzwungen werden. D a s z w e i t e : denn die 
Beschaffenheit und die Folgen der einzelnen Verbrechen weichen von einan
der ebenso ab, als sich die Macht der Beweggründe zu einer Art von wis
sentlichen Freiheitsstörungen von der zu andern Arten wesentlich unter
scheidet. Ja dieselbe Triebfeder, wie Habsucht, Ehrgeiz, Rachgier, Wol 
lust mag verschiedene Verbrechen hervorrnfen, zumal das eine Verbrechen 
oft nur das Mit te l zu einem andern bildet. — Ein gleiches gilt von den 
vorsätzlichen und den fahrlässigen Handlungen; aus der Begehung der einen 
Gattung derselbeu kann man auf die Willeusbestimmung für die andere 
Gattung nicht sicher schließen. — Dazn kommt, daß der Beleidiger zuweilen 
weder die physische Möglichkeit noch die dauernde Eigenschaft besitzt, oder 
wie z. B . bei der thätigen Neue gar nicht in 5em Falle ist, allen andern 
Rechten für die Zukunft Gefahr zu droheu. Uud soll ich noch sprechen 
von den Verhältnissen der Welt , vou den Zeitaltern und Nationen, von 
den Ständen, Geschlechtern, dem Alter, j a , innerhalb einer bestimmten 
Zeit nnd eines bestimmten Volkes, von den umwandelnden Schicksalen der 
einzelnen Menschen? wie Noch, Verführung, gereiztes Ehrgefühl eiuc That 
erzeuge», die durch ihre sichtbare« Folgen im Urheber das Bewußtsein 
der zn erwartenden Vergeltung wachrnft? wie dasselbe, gleich einem reinen 
Strahle der Vernunft, oft entschiedener als jede Strafe, vor neuen Freveln 
warnt? wie umgekehrt Viele, ohue alleu sittliche» Halt durch Uebuug böser 
Handlungen, durch schlechten Lebeuswaudcl verwildert, zerrissen durch nnd 
durch, meist dem wüsten Naturtriebe anheimfallen? wie durch strenge Auf
sicht List und Verschmitztheit, durch Drohung Trotz oder Leichtsinn, durch 
Zwaug Haß und Erbitterung erregt werden? Doch es sei genng. Die 
Präventionslehre leidet wie a l l e bisherigen Straftheorien an dem entschei
denden Mangel einer durchgreifenden Indwidualisirnng, welche die Schöpfung 
nnfehlbar darbietet, die Zeit ist für b l oß formelle, abstracte Gedanken bei 
allen Kundigen abgelaufen, — es ist genug. 

Wir stehen am Vorabend neuer Tage. Eiue Zeit wird kommen nnd 
sie ist nicht mehr fern, wo der bisher todte Begriff der Gerechtigkeit zur 
lebendigen Wirtlichkeit gelangt, wo das seither unheimliche Gebiet des 
Strafrechts es zu sein aufhört, wo in neue, ungeahnte Bahnen die gc-
sammte Wissenschaft gelenkt werden wird. 

Dorpat. im Ma i 1861. V . Z i e g l e r . 
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Beitrüge zur Geschichte Polens im 
18. Jahrhundert. 

Memoiren des Bartholomäus Michailowskl. Otetsch, Sapiski Dec. ISL0. 
Skizzen altpolnischen Lebens. Ssowremennik, Dec. 1860. 

I. 

^Dwei der verbreitetsten russischen Zeitschriften, die Otetschestwennüja Sa
piski und der Sowremennik, haben im Deccmber des vorigen Jahres in
teressante Beiträge znr Geschichte jener drei Theilungen Polens gebracht, 
die so tief in das Leben der europäischen Staatengeschichte einzugreifen be
stimmt waren und in ihren Folgen auch für die Gegenwart bedeutsame 
Ereignisse geblieben sind. Der tragische Untergang der polnisch-litauischen 
Republik, die au der Widersinnigkeit ihrer Verfassung unterging, ist in 
seinen Hanptmomenten längst bekannt, bleibt aber eine ihrem innersten 
Wesen nach so merkwürdige Erscheinung, daß nene Mittheiluugen über die 
Geschichte jener Tage, znmal wenn dieselben in das Detail gehen, jedem 
Leser, dem es um eine tiefere Kenntniß der damaligen Zustäude zu thuu ist, 
willkommen sein müsseu. Der verdienstvolle Schtschebalski, dessen trefflicher 
Feder wir die Geschichte der Thronbesteigung Anna's verdanken, scheint 
sich in neuerer Zeit vorwiegend dem Studium der polnischen Staats- nnd 
Cnltnrgeschichtc zngewandt zu, haben. Nachdem er in den letzten zwei 
Jahren die Geschichte der Vereinigung Litauens. mit Polen und eine Schil
derung der Zustände Kurlands unter Herzog Ferdinand der rnsstschen Lese-
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wett übergeben, hat er sich dnrch seinen im December v. I . erschienenen 
Essay über die Memoiren des Bartholomäns Michailowski ncnen Anspruch 
aus Dank erworben. Die cnlturgeschichtlichen Verhältnisse der unglücklichen 
Republik sind dem größeren Pnbliknm bis jetzt nnr in ihren Umrissen be
kannt gewesen uud doch siud sie zum Vcrftäudniß der Geschichte der Thei-
lung Polens fast unerläßlich; ein besonderes Verdienst Schtschebalski's ist 
es daher, daß er auch dieser Seite des historischen Studiums sein Interesse 
zugewandt hat. Boten die von ihm besprochenen, im Jahre 1856 durch 
den polnischen Schriftsteller Rzewuski herausgegebeuen Memoireu Micha!-
lowski's schon an sich einen höchst interessanten Stof f , so ist es der Gründ
lichkeit Schtschebalski's noch ganz besonders zn danken, daß er bei seinem 
Referat über dieselben die mehrfachen I r r thümer, deren der Antor sich 
fchuldig gemacht hatte, in einer Reihe von Noten znrechtgestellt. 

Von minderer Bedeutung als der Schtfchebalski'sche Essay, aber den
noch der Beachtung nicht nuwerth, sind die gleichzeitig mit jenem erschie
nenen uud vom Ssowremcnnik mitgetheilten „Skizzen altpoluischen Lebens" 
von Karnowitsch; es bestehen dieselben aus drei Capiteln, von deuen das 
erste uud letzte kaum mehr als charakteristische Auecdoten genannt werden 
können nnd daher ein blos nntergeordnetes Interesse bieten; das zweite 
enthält eine Charakteristik des letzten Polenkönigs Stanislaus Poniatowski, 
die wir schou ans dein Grunde uicht übergehen können, weil sie geeignet ist, 
manche Lücken der Michailowstischen Mitthcilnngen auszufüllen, wenn sie auch 
in ihren Resultaten mit den letzteren völlig übereiustimmt; wir wolle» jene 
Skizzen nur da in unsere vorliegenden Mitheilnngen einführen, wo sie ge
eignet sind, die Schilderungen Michailowski's zn vervollständigen. 

Bevor wir den Leser in die mannigfachen Erlebnisse unseres Antobio-
grapheu einführen, bedarf es einer Verständigung über den Charakter uud 
den politischen Standpunkt desselben. Bei dem Erscheinen jener Memoiren 
sind innerhalb der polnischen Litcrateukreisc Zweifel an ihrer Aechtheit er
hoben worden; wenn aber schon Schtschebalski's Namen eine Bürgschaft 
dafür bietet, daß unser Held lein Product poetischer Fiction ist, so wird 
sich diese Ueberzengung auch dein Leser selbst aufdräugen, wenn derselbe ge
wahr wi rd, daß der Erzähler sich nnbefangen mit allen seinen Schwächen 
giebt, bei allen wichtigen Ereignissen eine ziemlich uubedcutcudc Rolle spielt 
und zwischen den verschiedenen politischen Parteien ohne sittliche oder auch 
nur scharfbegrenzte politische Ansicht hin nnd her schwankt. Michailowski 
ist eine keineswegs hervorragende, aber doch eine typische Erscheinung jenes 
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Landes und jener politischen Zeit wüsten Parteitreibens, in der es keine 
eigentlichen Parteien, sondern nnr Factionen gab, in der jeder Mann Po
litik trieb und doch bei Niemandem die Grundlage irgend einer staatsmänni
schen oder anch nnr staatsbürgerlichen Bildung vorhanden war. Persönlich 
tapfer und ehrenhaft, stets bereit anch das vorschnell gesprochene Wort mit der 
Klinge zn vertreten, von einem lebhaften Loyalitätsgefühl gegen seine Wohs-
thäter durchdrungen, ist Bartholomäus Michailowski der ächte Repräsentant 
des niederen polnischen Adels nnd geht ihm wie der Mehrzahl seiner Lands
leute aus jener Zeit bei allem patriotischen Enthnstasmns doch jene wahre 
politische Sittlichkeit ab, die sich ihrer edleren Triebfedern bewußt ist, nach 
einem selbstbewußten Princip handelt und darum nicht Gefahr läuft, den 
Zweck über das Mi t te l , das Vaterlaud über die Partei, die objective Norm 
über den subjectiveu Affect zu vergessen. Grade weil nnser Referent aber 
nicht über seiner Zeit nnd Umgebung steht, tragen seine Schildernngen den 
Stempel der Wahrheit an sich nnd bieten dem Leser das doppelte Interesse, 
neben den im Ganzen treu wiedergegebcnen Thatsachen anch ihre Anffasfung 
in damaliger Zeit kennen zu lernen. 

Bartholomäus Michailowski, im Jahre 1733 geboren, gehörte einer 
adeligen, aber weder einstnßrcichen noch vermögenden Familie an; von den 
Iesniten erzogen, tritt er 17 Jahre al t , auf Wunsch seines Taufvaters, 
des k. k. Generals Szabilski, in die österreichische Armee ein, um den bald 
daraus eutbrennendcn siebenjährigen Krieg mitzumachen. Als jnnger Offizier 
folgt er dem Gange der Ereignisse nur im Allgemeinen, hat er weder Zeit noch 
Gelegenheit zu eingehenden Schlachtschildernngen; bei Hohensriedberg schwer 
verwundet, bringt er mehrere Monate im Hospital zn und gelingt es ihm 
endlich eine kaiserliche Unterstützung zu erlaugen, die ihn in den Stand 
setzt, in den Bädern von Barege Heilung zu suchen. Die einmal gewon
nene Unabhängigkeit sncht der juuge Iuvalide nach verschiedenen Seiten 
hin ausznbenten; znnächst geht er nach Frankreich: in Lüneville sucht er 
den früheren König von Polen, Stanislaus Lescziuski auf, der als Schwie
gervater Ludwig's XV. einen Hof im Kleinen hält. I n Straßburg lernt 
Michailowski den Manischen Trnchseß (Stolnik) Stanislans Poniatowski, 
späteren König Polens in der Zeit tiefsten Verfalls, kennen. Die Berüh
rungen zwischen den beiden Landsleuten waren frenndlicher, aber keineswegs 
sympathischer Natur: Poniatowski, ein bildschöner, höchst eleganter uud 
feingebildeter Manu, dessen ganze Erscheinung daranf berechnet war zu ge-
wiunen, kommt aus Wien; er hat sich Maria Theresia vorstellen lassen, 
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weiß von Kannitz und Metastasio zu erzählen, hat sich um die militärischen 
Angelegenheiten der österreichischen Monarchie aber wenig gekümmert uud 
diese grade nehmen vorzugsweise Michailowski's Iuteresse in Anspruch. Die 
bürgerliche Stellung der beiden jungen Männer ist eine ziemlich gleiche: 
in Poniatowsti konnte Niemand — heißt es bei Michailowski — den künf
tigen König ahnen; sein Vater war zwar ein Liebling Carl's X I I . , ein tüch
tiger Soldat und später Senator der Republik gewesen, seiue Mutter eine 
Fürstin aus dem Hause der Czartoriski; höher hinauf vermochte die Po-
niatowskische Familie aber leine berühmten oder hochgestellten Ahueu auf
zuweisen. Auch das mütterlicherseits ererbte Vermögen der Poniatowski's 
war erst ein neuerlich erworbenes uud spielten die Czartoriski neben den 
Familien der Luvomirski, Rädziwill nnd Potocki eine blos secundäre Rolle. 

Nachdem er einen Sommer in Paris zugebracht und in den Bädern 
von Bavtzge die Heilung seiner Wnnden gefnnden, geht Michailowski nach 
Wien, nm seinen Abschied aus der österreichischen Armee zn nehmen nnd 
dann in die Heimath zurückzukehren. I n Warschan findet unser Held in 
dem Grafen Hohenthal, einem Neffen des Grafen B r ü h l , einen alten Be
kannten und einfiußreicheu Freund; er erzählt nns , wie Graf B rüh l , der 
allmächtige Minister August's I I I , in Polen so lange ohne Einfluß auf den 
Gang der öffe»tlick)en Angelegenheiten geblieben war, als er nicht Mitglied 
des polnischen Adels geworden. Um diesen Zweck zn erreichen, verschmähte 
der berufene Minister nach Michailowski's Mittheilung es nicht, seine Na
tionalität auf erniedrigende Weise zn verleugnen; erkaufte das einem armen 
polnischen Edelmann Brüchl gehörige Gut Wojcieözyna, indem er vorgab, 
mit diesem nahe verwandt zn sein nnd das Familiengnt mittelst eines Erb
vertrages erhalten zn haben. Fortan nannte der Liebling König Angnst's 
sich nicht mehr B rüh l , sondern Brüchl z Woicicszvna seinen Zweck hatte 
der geschmeidige Mann aber erreicht; er wnrde als polnischer Magnat zn 
den Verathungcn über die Angelegenheiten der Republik zugezogen und 
gelang es ihm in der Folge auch, seine vier Söhne unt Erbinnen aus dcu 
hervorrageudsten polnischen Geschlechtern zu vcrheirathen. 

Durch seine Verbindungen mit Hohenthal und Brüh l in die Hofkrcise, 
gezogen, hatte Michailowski Gelegenheit den König nnd das diesen nmgebende 
Treiben kennen zn lernen. August I I I . war — den Angaben nnseres Be
richterstatters nach — ein wortkarger, verschlossener Herr, der es mit der 
Etiquette peinlich genau nahm nnd einen hohen Begriff von der Würde 
seines königlichen Amtes hatte. Eigentlich vertraut war der König mit 
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Niemandem, selbst mit Brühl nicht, wenngleich er ihm in Staatsgeschäf
ten ein unbedingtes Vertrauen etwies, seitdem der frühere königliche Günst
l i ng , Fürst Sulkowski, in Ungnade gefallen war. I m directen Gegensatz 
zur Leutseligkeit seines Vaters verschmähte August I I I . es, jemals der Gast 
seiner Unterthanen zu sein. Er erhob sich früh um 7 Uhr , hörte eine Messe 
und begab sich sodann in sein Cabinet, um Brühl 's Vorträge entgegenzu
nehmen. Nur sehr selteu unterbrach der König seinen Minister, gewöhnlich 
hörte er schweigend den Berichten desselben zu, indem er sich damit be
schäftigte, Papiersignren auszuschneiden; galt es eiue Entscheidung zu treffen, 
so erfolgte dieselbe mit einer gewissen Selbstständigkeit, die häufig an Eigen
sinn grenzte. Um eilf Uhr Pflegte Angust sein zweites Frühstück einzunehmen 
nnd sodann die Personen zu empfangen, die sich ihm vorstellen lassen woll
ten. Dem Mittagsmahl, das um halb drei im Schooße der königlichen 
Familie eingenommen wurde, ging eine zweistündige in Begleitung des de-
jourirenden Kammerherrn unternommene Spazierfahrt voraus. Während 
des Nachmittagskaffees ließ sich der König von seinen drei Hofnarren unter
halten, um später aus dem Fenster in die Scheibe zu schießen. Um sieben 
Uhr begann der aus polnischen Magnaten nud dem diplomatische« Corps 
zusammengesetzte psül. eercle sich zu versammelu; um zehn begab die könig
liche Familie sich bereits zur Ruhe. 

Wenn es sich aus dieser Schilderung ziemlich unzweideutig ergiebt, 
daß Augustes I I I . Theilnahme an den Staatsgeschäften der beiden von ihm 
beherrschten Staaten eine nnr sehr uugenügende sein konnte, so erschien 
der poluisch-sächsische Ncgeut vielen seiner Zeitgenossen dennoch als ein 
Herrscher, der seine Stellung ausfüllte. Die beiden nächsten Nachbarn 
Polens, die Kaiserin Katharina von Rnßland nnd Friedrich der Große, 
waren mit den Verhältnissen des Warschauer Hofes allerdings zu genan 
bekannt nnd von ihrem eigenen Herrscherberus zu fehr durchdrungen, um, 
eine dauerude Herrschaft der sächsischen Dynastie in Polen für möglich zu 
halten oder gar zn glauben, August I I I . sei der Mann, den morschen Staats
organismus der Republik zu kräftigen. I n Michailowski'S Augen saß der 
sächsische Kurfürst aber fest uud sicher auf seiuem einzig durch die Gunst 
Katharinas nnd durch mehrfache Verwandschaften mit einflußreichen Poten
taten gestützte» Thron. I n der polnischen Aristokratie zählte der König 
wenigstens zeitweilig zahlreiche Anhänger; nicht das Alter des Stamm
baums, uoch die Verdienste der Vorfahren,'sondern einzig Vermögen uud 
persönliches Ansehen entschied i n , Polen darüber, ob man zur Aristokratie 
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gehörte oder nicht. Die zur Zeit herrschenden Familien der Mniszek, Za-
moiski, Malachowski, Potocki konnten sich alle keines hohen Alters rüh
men; sie waren daher in der Zahl der Kronprätendenten niemals aufge
treten nnd dem regierenden König sämmtlich zugethan. 

Z u den bedeutendsten Gegnern Augnst's I I I . gehörte das Hans der 
Czartoriski, obgleich dessen Größe erst dnrch die Fürsten aus dem sächsi
schen Stamm begründet worden war; wie erwähnt, war Pouiatowsti's 
Mutter eine Fürstin Czartoriski und müssen wir ans die Geschichte dieser 
Familie, die unter den beiden letzten polnischen Königen eine so verhäng-
mißvolle Rolle zn spielen bestimmt war, zurückgehen. 

Vis in die Zeit Angnst's des Starken hinein, der den Großvater 
Stanislaus Poniatowski's, deu Castellan von W i l na , znm Senator erhob, 
hatten die Czartoriski's, obgleich sie sich der Abstammnng von Gcdimin, 
dem Begründer Litanens rühmten, keine politisch bedeutende Rolle gespielt. 
Die drei Söhne des alten Senators erhielten, obgleich sie ziemlich nnbc-
gü'tert waren, eine sorgfältige, den niederen Ansprüchen ihrer Zeit nach 
sogar ausgezeichnete Erziehung; ihre Schwester Constantia heirathete den 
durch seine Tapferkeit rühmlich bekannten, aber weder reichen noch vorneh
men Castellan Poniatowski, der als Anhänger Lescziusti's und Carl's X I I . 
viele Jahre gegen das sächsische Knrhans gefochten, sich aber endlich mit 
August I I . ausgesöhnt hatte und von diesem großmüthig beschenkt worden 
war. Poniatowski's drei Schwäger, die Fürsten Augnst, Florian nnd 
Michael Czartoriski erfreuten sich gleichfalls der toniglicheu Gunst in hohem 
Grade: den ältesten Bruder Michael erhob der König znm titanischen Kanz
ler, den zweiten zum Bischof, den dritten, Angnst, zum Commandenr des 
Ordens St . Iohannis von Jerusalem; dieser letzte eine durchweg ausge
zeichnete'Erscheinung, ein M a n n , bei dem sich Schönheit, Geist nnd B i l 
dung in seltener Weise vereinigt fanden. Anfgemnntert dnrch den König 
selbst bewarb er sich um die Hand der reichsten Erbin der Republik, der 
Vit twe des titanischen Hetmans Dönhof. Der König hatte seine besonde
ren Zwecke gehabt, als er seinen Günstling zn einer Bewerbung, die die
se» zu einem der reichsten Magnaten der Republik machte, ermnthigte; es 
war ihm darum zu thnn gewesen, die Hand der schönen Wittwe nicht ihrem 
eifrigsten Bewerber, dem Fürsten Nadziwill zn Theil werden zn lassen, dessen 
ausgedehnte Besitzungen durch die Erwerbung der Dö'nhofschcn Güter fast 
zur Hälfte des Flächeninhalts des gesammten Königreichs angewachsen wäreu. 
Dem gewandten feingebildeten Iohanniöritter war es bald gelnngen, seinen 
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rohen Nebeubuhler aus dem Felde zu schlagen. Au die Stelle Radziwil's 
trat aber ein neuer Bewerber, Potocki, Wojewode von Kiew, gleichfalls 
einer der reichsten Männer Polens nnd hochangesehen als vornehmer, ver
schwenderischer und eben darum popnlärer Magnat , der stets von einem 
ganzen Troß armer Edelleute, die in seinen Diensten standen, nmgeben 
war. Die beiden Bewerber schienen den Gegensatz zwischen der jnngen 
nnd der alten Generation des polnischen Adels in treffender Weise darzu-
stelleu. Potocki war ein polnischer Magnat nach dem alten Zuschnitt, der 
ausschließlich seine Muttersprache sprach und es verschmähte, eiue andere 
Tracht als den nationalen Schnürrock zn tragen; Pracht und Verschwen
dung sollten den Mangel an Geschmack nnd Bildung verdeckeu. Czartoriski 
drückte sich im Salon selten anders als französisch aus, kleidete sich ä. la 
I.0M8 XV. uud war Keuuer der Künste und Wissenschaften. Es konnte 
Potocki nicht entgehen, daß er einem solchen Rivalen gegenüber schweren 
Stand haben müsse, denn die vielnmworbene Dönhof hatte gleichfalls eine 
französische Erziehung genossen und stand ihrem ganzen Bildungsgänge nach 
dem Fürsten August näher als dem rauhcu Wojewoden von Kiew. Dieser 
ließ kein Mittel unversucht, um seinen modischen Nebenbuhler lächerlich zn 
machen; er kleidete seine zahlreiche Dienerschaft in das französische Hofcostüm, 
das jener zn tragen Pflegte. Um an den Tag zn legen, wie geringen Wert!) der 
Fürstentitel in den Angen eines Potocki habe, wnßte der eifersüchtige Freier 
es dahin zn bringen, daß ein armer polnischer Fürst sein Hanshofmeister 
wnrde; nnd diesem kaufte er den Hnbertnsorden, den Czartoriski zn tragen 
pflegte. Alle diese M i t t e l , die Potocki nnter den Angen der Dönhof ver
suchte und die er bei jeder Gelegenheit geltend machte, nm seine Verach-
tnng gegen den Parvenü in französischer Modetracht ausdrücken, verfehlten 
ihres Zweckes aber gänzlich; Czartoriski führte die Braut heim und wurde 
vom Könige sogleich nach seiner Hochzeit zum Wojewoden von Polnisch-
Rnßland*) ernannt. Kanm zn Macht nnd Einfluß gelangt, fiel August 
Czartoriski aber von der königlichen Partei ab nnd znr Zeit August's I I I . 
finden wir ihn uud seine Familie bereits nuter deu erklärten Gegnern der 
sächsischen Hospartei. 

Dieser Hofpartei hatte sich unser Bartholomäns Michailowski inzwischen 
völlig angeschlossen; der König hatte ihn zum Kammerherrn ernannt und 
ans verschiedene Weise allsgezeichnet. Als trener Anhänger seines Monarchen 

") Podolien und Gcilizieu. 



AS Beiträge zur Geschichte Polens im 18. Jahrhundert. 

ist unser Berichterstatter ein entschiedener Gegner der Czartoriski, mit dem 
noch immer grollenden Potocki dagegen in freundschaftlicher Beziehung. Er 
besucht den mächtigen Wojewoden auf seinem Restdenzschloß Kristinopol und 
berichtet uns von dem dortigen Lebeu und Treiben manchen charakteristischen 
Zug. Potocki spielt den beschäftigten Staats- und Geschäftsmann; jeden 
Morgen erscheint seiu Secretär und liest ihm in Gegenwart sämmtlichcr 
Gäste die eingelaufenen Briefe vor. „ W i r müssen antworten" sagt Potocki 
mit lauter Stimme — „ich werde dictiren". „Hochverehrter werthgeschätz-
ter Herr uud Bruder!" Auf dieseu deutlich gesprochenen Eingang folgt ein 
völlig unverständliches Gemnrmel weniger unzusammenhängeuder Wor te ; 
der erfahrene Secretär schreibt von sich aus das Erforderliche uud lieft es 
sydcM vor. „Richtig, so habe ich es gemeint" fuhr der Wojewode dcmu 
regelmäßig fort — „schreiheu Sie nun weiter: Meines hochverehrten viel
geliebten Herrn Bruders ergebenster Diener. So recht! jetzt werde ich 
unterschreiben!" Auf diese Weise besorgte Potocki seine ausgebreitete Kor
respondenz, indem derselbe Auftritt sich bei jedem einzelnen Briefe wieder
holte und täglich den Gästen und Vasallen zum Besten gegeben wurde. 

Längere Zeit hindurch hatten die Czartoriski's mit ihrer Opposition 
gegen das sächsische Königshaus ziemlich isolirt dagestanden; erst durch den 
Anschluß des Kanzlers Malachowski, der sich ihnen zuwandte, weil er sich 
mit einem bei Hofe hochangesehenen M a n n , dem Kronmarschall Mniszek 
überworfen * ) , gewann ihre Coterie aber den Charakter einer politischen 
Partei. Bald brach der Hader zwischen den Anhängern der beiden Par
teien in offene Fehde aus, die sich über sä'mmtliche Wojewodschaften der 
Republik verbreitete. Jede Partei wählte auf de« Provinzial - Landtagen 
(Seimil) ihre Deputirten für den bevorstehenden Reichstag, ihre Beisitzer 
für die localen Tribunale, indem sie dieselben für die allein berechtigten 
erklärte; statt zweier Deputirten wurden auf diese Weise iu den meisten 
Wojewodschaften vier gewählt, denn keine Partei wollte der andern weichen. 
Selbstverständlich blieb es nicht bei gegenseitigen Demonstrationen, ein förm
licher Bürgerkrieg schien heraufbeschworen zn sein. Nach Michailowsti'ö Mei 
nung war die Furcht vor eiuem solchen und der mit ihm verbundenen 
Anarchie in der großen Mehrheit der Nation so stark ausgesprochen, daß 
eH einem energischen Regenten wohl möglich gewesen wäre, die Zügel der 
Regierung fester zu fassen und eine starke einheitliche Staatsgewalt an die 

*) Der Gmnd des Hasses zwischen den beiden bisher befreundeten Magnaten hatte 
ein Proceß gegeben, den Mniszek durch des Kanzler« Einfluß in erster Instanz verloren. 
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Stelle des Parteitreibens zu setzen, das unter dem Deckmantel einer freien 
Verfassung zum Unheil der Republik sein Wesen trieb. Nach Michailowski, 
dem wie oben erwähnt jede tiefer gehende politische Bildnng fehlte, bestand 
das Programm der Czartoriskischen Partei einzig in dem Satz: des Vater
landes Heil sei unr dann möglich, jwenn ein „Piaste" die Zügel der Re
gierung ergriffe. Ein tieferer Einblick in das Wesen der Czartoriskischen 
Politik wird nns erst durch Schtschebalski selbst eröffnet: der letzte Zweck 
ihrer politischen Bestrebungen ging daranf hin, d ie t o n i g l i c h e M a c h t au f 

, Unkosten der a r i s tok ra t i schen O l i g a r c h i e zu stärken. Die große 
Masse der politischen Frennde uud Auhänger Czartoriski's hatte selbstverständ
lich keine Ahnuug von den Zwecken ihres Führers, war ihre Anhänglichkeit doch 
lediglich dnrch Familienbeziehungen, Ehrgeiz oder Eigennutz bedingt — höch
stens die nächste Umgebung des Fürsten war in seine Ansichten m>d Pläne 
eingeweiht. August Czartoriski uud seine Brüder folgten in ihren Ausich, 
ten von der Notwendigkeit einer Kräftigung der obersten Staatsgewalt 
einzig der Richtung ihrer Zeit. Ihnen , die in Frankreich ihre Bildnng 
empfangen, war Ludwig XIV. das Ideal eines Monarchen, das auf dem 
gesammten europäische» Continent mustergültig und unerreicht dastand. Für 
keinen europäischen Staat des vorigeu Jahrhunderts schien die absolute 
Staatsgewalt größere Vortheile zu versprechen als für Polen, wo es eigent
lich gar keine Staatsgewalt gab nnd ein nnbotmäßiger Adel den politischen 
Ideen einer Zeitreichtuug reiche Nahrung gab, die in dem Feudalismus den 
Krebsschaden allen staatlichen Lebens — ob mit Recht oder Unrecht? — 
verfolgte; es kann daher das Bestreben der Fürsten Czartoriski, eine Um-
gestaltnng der Verfassuugsverhältnisse Polens zn bewirken, nicht anders 
als ein patriotisches genannt werden. Immer mehr gewann ihre Partei 
an Einfluß, als auch der Erzbischof-Primas Wladislav) Lnbenski mit der 
.Hofpartei brach uud sich ihueu und dem Kronkanzler mehr und mehr an
schloß; merkwürdig genug, auch der. Primas war dnrch den König und 
die sächsische Partei zn Macht und Ansehen gelangt, auch er hatte sich 
gleich dem Kronkanzler Malachowski aus Feindschaft gegen den Marschall 
Mniszek den Czartoriski's nnd der Opposition gegen die herrschende Dynastie, 
die durch sie vertreten war, angeschlossen. 

Michailowski war zum großen Theil Zenge jener Parteikänlpfe, die in 
großen und kleinen Kreisen bald durch die Waffe des Wor ts , bald mit 
blaukem Säbel ausgefochteu wurden. Der König selbst befand sich in^ 
Dresden; Michailowski nmßte mit Depeschen Mniszek's au den Monarchen 
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dahin seinen Weg aus Warschau nehmen; er machte einen Theil der Reise mit 
diesem, der nach Piotrkow (Petrikau) reiste, nm dort seinen Gegnern eine Wahl
schlacht zu liefern. Nach Michailowski's Beschreibung sah die Stadt einen, 
Feldlager ähnlich und wimmelte förmlich von bewaffneten Edellenten beider 
Parteien, die durch Cocarden ihrer verschiedenen politischen Parteinahme 
Ausdruck gegeben hatten. Jede der beiden streitenden Parteien hatte einen 
Theil der Stadt besetzt und befestigt; wo die Gegner sich trafen, gab es 
Wunden und — Leichen. Das Resultat der Piotrkower Wahlschlacht war 
genau dasselbe, wie in den meisten übrigen Wojewodschaften der Repndlik; . 
jede Partei wählte ihre eigenen Reichstagsboteu, ihr eigenes Gcrichtstribunal 
— wer mochte entscheiden, welches das legale war? Nach mehrtägigem 
Aufenthalt setzte Michailowski seine Reise nach Dresden weiter fort. I n 
Wszowa (Fraustadt) traf er den Grasen Flemming, einen der reichsten Männer 
seiner Zeit, der, obgleich von Gebnrt Sachse und kaum der polnischen Sprache 
mächtig, sich dennoch eines bedeutenden Einflusses uuter deu Grvßeu der 
Republik erfreute. Der Graf war Schwelger uud Weichling von Profefsion 
und kannte außer der äugstlichen Sorge für feine Gesnndheit kein anderes 
Interesse. Obgleich den Czartoriski's nahe verwandt, hatte er es als guter 
Diplomat und Hofmann doch verstanden mit dem Könige und Brühl iu 
gutem Vernehmen zu bleiben; auf des letzteren Veranlassung war er nach 
Piotrkow geeilt, um Versuche zur Anssöhnnng der hadernden Parteien zn 
unternehmen. Aber das bloße Geräusch von Waffeu hatte den weichlichen 
Egoisten zurückgeschreckt; kaum au dem Or t seiner Bestimmung angelangt, 
hatte er sogleich nmgewandt, um wie er sagte seine untergrabene Gesnndheit 
in deu Bädern Deutschlands wiederherzustellen. Um der Langeweile eiuer 
einsame» Reise zn entgehen, schlug er unserem Michailowski vor, die Reise 
nach Dresden gemeinschaftlich zu macheu, was dieser gern annahm, da er 
Flemming als seinen, liebenswürdigen Gesellschafter kannte. „Dergleichen 
Händel — sagte Flemming seinem nenen Reisegefährten, als sie das nn-
ruhige Städtchen verlassen hatten — sind meiner Gesnndheit höchst nach
theilig. Herr Jesus! ich bin ein friedliebender Mann, habe mich nie anch 
nur mit e inem meiner Nachbarn gezankt — ich suche es Iedermaun recht 
zu machen." 

I n Dresden angelangt, stellte Michailowski sich sogleich dem Könige 
vor und übergab die Briefe des Kronmarschalls; der König hörte den 
Schilderungen, die sein Kammerherr von den Wahlkämpfen und Händeln 
iu Piotrkow entwarf, mit gespanntestem Interesse zu und sagte bei der 



Beiträge zur Geschichte Polens im 18. Jahrhundert. 321 

Erwähnung Flenmüngs und dessen eiliger Entfernung aus Polen lächelnd: 
„Ding, ding (nach Michailowsti's Bericht die Lieblingsredensart August's) 
— der Flemming ist ein ächter Sachse, er liebt wie ich Ruhe und Frieden." 

Flemming war hocherfreut, als Michailowski ihm abends die Mi t -
theilnng über diese „gnädige Aenßerung Sr . Majestät" machen konnte. Er 
fand sich sogleich am folgenden Tage zum Empfang bei Hof ein und wurde 
ihm auch „gnädigste Aufnahme" seitens des Königs zu Theil. An demselben 
Tage fnngirte Michailowski in seiner Eigenschaft als dienstthuender Kammer
herr bei Hofe und befand sich bis in die Nacht hinein in der unmittelbaren 
Umgebnng des Königs, in dessen Vorzimmer er auch die Nacht über zubringen 
mnßte. Angust I I I . war den ganzen Tag über in der besten Stimmung; 
bei Tische speiste er inmitten seiner zahlreichen Familie und war gegen seine 
sonstige Gewohnheit munter uud gesprächig; iu ueckischem Ton sagte er 
seiner jüngsten, nnverheiratheten Tochter, der Prinzessin Kunigunde, er werde 
sie mit dem Könige Theodor I. von Corsita (Baron Neuhof) vermählen. 

Abends war bei Hof Gesellschaft und fiel es auf, daß der König sich 
fchou um ueuu Uhr in sein Gemach znrückzog, ob er gleich heiter und auf
geräumt geweseu war. Nach der Abendmesse begann August I I I . sich in 
Gegenwart Michailowsti's nnd anderer Hofleute zu entkleiden. Plötzlich 
wurde er nachdenklich, setzte sich in seinen Lehnstnhl und saß, den Kops in 
die Hand gestützt, nngcfähr eine Viertelstunde regnngslos da; dann fuhr 
er heftig auf, uähcrte sich seinem Bett nnd fiel der Länge nach auf einen 
Divan nieder; als die bestürzte Umgebuug hinzutrat, hatte der-König be
reits die Besiunnng verloren. Den Bemühnngen der herbeigerufenen Aerzte 
gelang es nnr für einen Augenblick, ihu zum Bewußtsein zn bringen; noch 
einmal rief er ans: „ D i n g , ding — ach mein Gott!" dann begann der 
Todeskampf. Der herbeigeeilte königliche Beichtvater gab seinem sterbenden 
Herrn noch die letzte Oelung und ließ ihm die Absolution zu Theil werden 
— um halb 3 Uhr Nachts war der König verschieden. 

Schon bei Lebzeiten des Königs galt es für ausgemacht, daß der 
kränkliche^ uud schwache Knrprinz Angust wenig Aussichten habe die polnische 
Krone seines Vaters zn erben; selbst die ergebensten Anhänger der sächsi
schen Dynastie waren darauf vorbereitet, bei August's Ableben alle Wirren 
einer neuen Königswahl heraufbeschworen zn sehen, waren sie anch ent
schlossen mit der Candidatnr des Kurprinzen einen Versuch zn machen. 
Die große Majorität der Nation hielt es für nothwendig, irgend einen be-

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV., Hst. 4. 21 
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reits regierenden Fürsten auf den Thron der Piasten zn berufen. „D ie 
Erfahrung — heißt es bei Michailowski — hatte die Nation davon über
zeugt, daß sie eines Regeuten bedürfe, der anßer der polnischen Krone noch 
Herr einer Erbmonarchie war, die ihn in den Stand setzte, jeder Zeit über 
eine bewaffnete MaHt zn gebieten. Ein polnisches Heer anfznbieten war 
mit unzähligen Schwierigkeiten verbnnden, da es hiezn verfassungsmäßig 
der Zustimmung mehrerer hundert Personen bedurfte, von denen jede ihre 
eignen Ansichten und Wünsche hatte nnd jede eine entscheidende Stimme 
abgab." 

M i t dem Bekanntwerden des Todes Augnst's I I I . stellten nach altem 
Brauch alle polnischen Gerichtsbehörden ihre Thätigkeit ein, uud traten an 
ihre Stelle „interimistische Gerichtshöfe,,; der herrschenden Anschauung nach 
handelten die Tribunale der Republik uur in königlicher Vollmacht nnd 
erlosch diese mit dem Ableben des Monarchen. Die executive Gewalt lag 
in den Händen des Primas Lubenski, der dieselbe im Einverständniß mir 
dem Kanzler und den Czartoriski's, deren Interessen er lebhaft unterstützte, 
verwaltete; allenthalben errang die bisher in der Minorität gewesene 
Czartoriskische Partei nunmehr Vortheile nnd wnrde es dadurch möglich, 
daß die Wahlen zu dem jetzt einbernfene» Reichstage, der den nenen 
König zu wählen bestimmt war, zum größten Theil in ihrem Sinn aus
fielen. 

Michailowski hatte bald nach des Königs Tode Dresden verlassen nnd 
sich nach Wien gewandt, wo er verschiedene einflußreiche Landsleute, wie 
Potocki, Plater, Joseph Radzivil u. a. vorfaud, die es gleich ihm vorge
zogen hatten den Wirren der heimischen Parteikämpfe zu entgehen; ein 
Brief seines Bruders rk f rhu indeß bald in das Vaterland znrück. War 
die peinliche Knude von dem Siege der Czartoriskifchen Partei und von 
der Verbannung seiues Gönners Radzivil auch uicht geeiguct ihm die Heim
kehr zu erleichteru, so bewog doch eiu auderer Umstaud unfern Michailowski 
zu schleunigem Aufbruch: der Starost vou Rosow war gestorbeu und 
dessen, schon in früherer Zeit Michailowski versprochene Starostei aä mterim 
von einem Andern in Besitz genommen worden. „Unordnungen brauchst 
D u uicht zu fürchten, hatte der Brnder hinzugefügt, denn die gesammte 
Ma ine (zu der die genannte Starostei gehörte) ist von den Trnppen der 
Kaiserin Katharina besetzt." 

.,.' M e r ^ e Beschreibungen, die Michailowski nns von s«iner Reise ent-
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wirft, können wir flüchtig hinweggehen; er schildert die Zustände der Ukraine 
in jener Zeit und giebt ein Bi ld der fast ausschließlich von Juden bewohn
ten Stadt Berditschew, in der sich die Handelsbeziehungen des ganzen aus
gedehnten Landstrichs concentrirten. I n kleinen schmntzigen Läden uud 
Scheuneu lagcu Waarcu von unermeßlichem Werth aufgehänft, die von 
ihren Eigenthümcrn sorgfältig den Angen des kriegerischen Gesindels, das 
hier sein Wesen trieb, entzogen wurden. Die Juden standen in engster 
Gemeinschaft nnter einander, uud bestand eine Art von Assecuranz nnter 
ihnen, vermöge welcher die'Gemeinde sich verpflichtete, die Verluste, die 
den Einzelnen dnrch Nänberei betrafen, zu decken; mit dem benachbarten 
Adel wußten die gewandten Handelsleute ein gutes Vernehmen zu erhalten. 
Michailowski wohnte während der Zeit seines Aufenthalts zu Berditschew 
iu einem reichen Karmeliter-Kloster, das eine eigene Druckerei, verschiedene 
Fabriken, ein Convict und zum Schutz seiner Reichthümcr eine ans zwei
hundert Soldaten bestehende Garnison nnterhielt. Nach kurzem Aufenthalt' 
giug Michailowski nach Shitomir und erfuhr hier von einem Advokaten, 
daß ein Neffe des früheren Starosten dessen einstweiliger Nachfolger ge
worden nnd als Anhänger der herrschenden Partei vor der Hand unan
greifbar sei. Ans den Rath einiger Frennde wandte Michailowski sich nun
mehr an den Befehlshaber der russischen Occnpations-Truppen, den Fürsten 
Repnin, in dessen Händen sich augenblicklich alle Macht befand. Der Can-
zellei-Director des Fürsten, Solomka, verschaffte dem Bittsteller eine Audienz 
und wurde Michailowski durch deu dcjourireuden General, einem Herrn 
von Vietinghof, vorgestellt. An der Uniform nnd dem Ordenskrenz, das 
Michailowski trng, erkannte der russische Oberbefehlshaber, der auf uusern 
Berichterstatter durch seine vornehme und dabei leutselige Erscheinung einen 
höchst angenehmen Eindruck machte, sogleich den österreichischen Offizier, 
behandelte ihn mit Auszeichnung nnd fragte ihn, welcher politischen Partei 
er angehöre. Michailowski gab eine ausweichende Antwort, ließ aber durch
blicken daß er dem sächsischen Kurhause durch mannigfache genoffene Wohl-
thaten verpflichtet sei. Zn seinem Erstannen ersnhr er aber ans dem Munde 
Repnins, daß der jnnge Kurfürst gestorben sei, von einer sächsischen Kan
didatur also füglich nicht die Rede sein könne; „die beiden feindlichen Par
teien müssen sich nnnmehr vereinigen, fuhr der Fürst fort, und gemeinsam 
einen Piasten, B lu t von ihrem Blut und Bein von ihrem Bein, znm König 
wählen." 

Nachdem Michailowski sein. Gesnch vorgebracht hatte, wnrde er mit 
2 1 * 
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einer Einladung zum Mittagessen, „das das Fernere ergeben würde", ent
lassen. Er ermangelte nicht der empfangenen Einladung zn folgen nnd fand 
eine aus dreißig Persouen bestehende Tischgesellschaft vor, bei der Alles nach 
französischem Schnitt zuging. Nach einigen einleitenden Gesprächen allge
meinen Inhal ts wandte Repnin sich mit der Frage an Michailowski, ob 
ihm der Stolnik Poniatowski bekannt sei. 

„ Ich habe ihn in Straßburg und Luueville in der Umgebung des 
Königs Stanislaus Lesczinski als einen gebildeten, umgänglichen Mann 
kennen gelernt," war die Antwort. 

„Das freut mich aufrichtig. Ich habe ihn in Petersburg, wo er 
längere Zeit als Gesandter Ihrer Republik lebte, kennen und schätzen gelernt. 
Er hat sich dort allgemeine Anerkeunuug erworben nnd ich würde Ihrer 
Nation wahrhaft Glück wünschen, wenn sie ihn zn ihrem Könige wählte. 
Halten Sie das für möglich?" 

„Das liegt völlig in den Händen Ihrer Allergnädigsten Kaiserin; seit 
dem Tode des Kurfürsten möchte sich ihrem Willen kaum mehr Jemand 
widersetzen." 

„Meine Monarchin wünscht nnr, daß die Wahl ans keinen fremdelt 
Fürsten falle, nnd das ist bereits durch den Beschluß der General-Couföde-
ration festgesetzt worden. I m Uebrigen will die Kaiserin Ihnen Niemanden 
zum König ausdrängen, sie will im Gegentheil eine völlig freie Wahl. Ich 
habe Sie nur fragen wollen, ob Poniatowski, wenn er unt seiner Caudi-
datur austräte, aus Ih re Stimme rechnen dürfte?" 

„ Ich meines Theils, Durchlaucht, hätte uichts dawider; uur zweifle 
ich, daß eine Stimmenmehrheit zn Gunsten des Stolniks erzielt werden 
kann und halte seine Kandidatur für hoffnungslos." 

„Und warum?" 

„Ew. Durchlaucht wissen, wie bei nns alle Macht in den Händen der 
Magnaten liegt; es giebt nnter ihnen mehrere, die über ganze Palatinate 
fast unumschränkt zu verfügen haben; zwar sind sie bereit, die Oberherrschaft 
irgend eines Fürsten aus königlichem Blut über sich anzuerkenueu, sie werden 
sich aber, wie ich glaube, niemals dazn verstehen, einen ihres Gleichen oder 
gar einen niedriger Stehcnden als Herrscher anzuerkennen. Die persönlichen 
Vorzüge des Stolnik Poniatowski werden gewiß von Jedermann anerkannt« 
er kann sich aber.weder in Hinsicht auf Vermöge» noch durch vornehme 
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Geburt oder zahlreichen Auhang mit den „ersten Leuten" vergleichen, die 
ihn immer für einen Parvenü halteu werden. Hat es doch ein Mann wie 
der Fürst Kanzler, (Michael Czartoristi, der älteste Oheim Poniatowski's) 
der durch seinen glänzenden Geist nnd die glückliche Partie, die seiu Vruder 
geschlossen, au nivsau mit den übrigen Magnaten steht, bei Lebzeiten des 
seligen Königs hinnehmen müssen, daß der juuge Fürst Carl Radzivil 
seinem Bruder, dem Wojewoden von Rußland, vorwarf, er lebe nicht von 
seinem väterlichen, sondern vom mütterlichem Vermögen und hat dieser dort 
solchen Vorwurf hinnehmen müsseu, weil die Znschaner dieses Auftritts 
Nadzivil's Anficht theiltcn: wie wäre es unter solchen Umständen anzu-
uehmen, daß Leute ähulicheu Schlages sich vor einem Mauu wie Ponia-
towsti beugeu sollten." 

Repnin, dem die Wendung, welche das Gespräch genommen, unau-
gcuchm zn sein schein, brach ab und bald daraus wurde die Tafel gehobeu. 

Michailowski erhielt uoch verschiedeue Eiuladungeu zum Fürsten nnd 
wurde schließlich mit einem Schreiben an den Commandirenden zu Shito-
mir entlassen, in welchem dieser den Befehl erhielt, dem Ueberbringer zur 
Erlanguug der ihm znstehenden Starostei behilflich zu sein. Bei der Ab-
schicdsandienz taul Nepnin wieder auf die Königswahl znrück und sagte 
nuserem Berichterstatter unter Anderem: „Sie haben es für zweifelhaft ge
halten, daß Poniatowski in Polen herrschen tonne, weil Ihre Magnaten sich 
Ihrer Ansicht nach nicht dazu verstehen könnten, einem Manne zu gehorchen, 
der nuter ihnen steht. Auch ich glaube Polen zu kenueu, theile aber Ihre 
Ansicht nicht. Wenn der Pole sich schon Ihrer eigenen Meinuug uach 
leichter eiuem Fremdeu als einem Landsmann nnterordnet, so glaube ich 
uicht zu weit zu gehen, wenn ich behaupte, er werde lieber einen armeu 
Edelmann znm Könige macheu als einen mit ihm rivalistrenden Magnaten. 
I m Uebrigen wiederhole ich nochmals, die Kaiserin wil l die Freiheit Ihrer 
Wahl in leiner Weise beeinträchtigt wissen; ob Ihre Majestät gleich die 
Wahl Poniatowski's, den sie kennt nnd schätzt, für höchst wünschenswert!) 
erachtet, so hat sie doch befohlen, daß das der allgemeinen Sicherheit wegen 
in Warschau aufgestellte Armeecorps Wola") nicht berühre; es ist der 
Wille Ihrer Majestät, daß der Wahlact auf ruhigem und gesetzmäßigem 
Wege vor sich gehe. Da es iudessen feststeht, daß uur eiu Piaste König 

*) Mola ist ein bei Warschau belegener Or t , auf welchem seit dem Jahre 1572 die 
Wahlen der polnischen Könige vorgenommen wurden. 
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werden darf, so können, wenn Ponialowski nicht durchdringen sollte, nnr 
Augnst Czartoriski oder sein Sohn Adam, der General von Podolien, ge
wählt werden, da von den übrigen Magnaten keiner an eine Candidatur 
denkt. Uns kann das gleichgültig sein; in Ihrem Interesse rcithe ich aber 
zn Poniatowski, denn der polnische Adel wird mit diesem leichter als mit 
einem Andern auskommen; da die Stimme jedes einzelnen Edelmannes 
bei der Königswahl von Bedeutung ist, so rechne ich darauf das Sie I h re 
Stimme lieber einem Bekannten als einem Fremden oder Halbfremden 
geben werden." 

Michailowski, der -wenige Tage später durch Repnin's Empfehlungs
brief unterstützt die Rosowsche Starostci in Besitz nahm, ermangelte nicht 
seinem Protector zn versichern, daß er, da der Kurfürst von Sachsen ge
storben, einzig dem Stolnik von Litthaueu seiue Stimme geben werde; wie 
es bei Männern, deren politische Richtung nicht Resultat eiuer bestimmte« 
ethischen Anschauung ist, gewöhnlich zn geschehen Pflegt, ließ Michailowski, 
ohne eigentlich käustich zu fein, die Verhältnisse ans sich wirken nnd gestal
tete, je nachdem diese ihm freundlich oder feindlich gegenüberstanden, seine 
Ansichten nach seiner persönlichen Lebensstellnng, glaubte aber, ebeu weil er 
uubewußt zu Werke ging, ein überzengungstreuer Patriot zn sein. Davon, 
daß der politische Standpuukt uur das Resultat der sittlichen Stellung zum 
Leben sein könne, war zu jener Zeit nnd in jenem Lande, in dem man nicht 
Principien, sondern Instineten zn folgen gewohnt war, natürlich nicht die 
Rede. Jene Stufe der Halbcultur, die für Zeit und Or t nnserer Skizze 
charakteristisch ist, war nach der politischen Seite ebenso gefährlich wie nach 
der stttlichsocialen. Den Eingebungen jener natürlichen Sittlichkeit, die bei 
allen cultursähigen Völkern in ihrem Kindesalter unleugbar, weun auch 
häufig und besonders im „philosophischen Jahrhundert" überschätzt, vorkommt, 
hatte man zu gehorchen anfgehört, von der Cultnr hatte man nnr eine 

'jesuitische Sophistik gelernt, die für die höchste Weisheit in staatlichen wie 
socialen Fragen galt. 

Ehe wir Michailowski's ferneren Geschicken nnd seiner Betheiligung 
an der letzten polnischen Königswahl folgen, müssen wir nnö den oben er
wähnten, von Karuowitsch mitgeteilten Bildern altpolnischen Lebens zu
wenden, nm einige Lücken in der Michailowskischen Darstellung zu ergänzen. 
Die zweite dieser Skizzen entwirft in flüchtigen, aber charakteristischen Zügen 
ein Lebensbild Pomatowski's, das wir mit nm so größerer Znversicht her-
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bcizichen können, als es in seinen Grnndzügen mit unseres bisherigen Be
richterstatters Beobachtungen übereinstimmt, nur daß Michailowski es untcr-
lassen hat uns mit den Geschicken Poniatowski's seit dem Zusammentreffen 
in Lnneville bekannt zu inachen. Nach knrzem Ausenthalt in der Umgebung 
Lesczinsli's war der „Stolnit" nach Paris uud später nach London ge
gangen, nm seine weltmännische Ansbildnng zn vollenden. I n Paris hatte 
Poniatowski die Freuden der eleganten Welt mit einem Ausenthalt im 
Schnldthurm bezahlen müssen, ans dem der schöne Pole nur durch den 
Eiufluß vornehmer Gönnerinnen, deren Herzen er gewonnen, befreit worden 
war. I m Jahre 1756 war er nach London gegangen und hatte sich dort 
den Rnhm erworben, allen Heldinnen der Salons gleich gefährlich gewesen 
zu sein. Nach Polcu zurückgekehrt, erwarb er sich durch seiue Schöuheit, 
sciue feine Bildung und diplomatische Geschmeidigkeit eine so allgemeine 
Anerkennung, daß er schon im folgenden Jahre (1757) alö Gesandter der 
Republik uach Petersburg geschickt wurde; sciue Annähernng an den Kanzler 
Bestnschcw, die Gnnst Katharinas und das Zusammenwirken anderer Um
stände zwang den Grafen Brühl zwar, Poniatowski vom Petersburger Hof 
abzuberufen, aber bald nach Katharina's Thronbesteigung wnrde er zum 
zweiteu Mal der Vertreter Poleus.am russische» Hof. Fast unmittelbar 
uach dem Tode Köuig August's berief die Kaiseriu ihn zum dritten Mal 
an ihren Hos uud überraschte den Günstling des Glücks und der Frauen 
mit der Mittheilung, sie habe ihn znm Könige von Polen nnd Litauen 
auserscheu; das Einrücken eines Armeecorps unter Repnin uud das gleich
zeitige Erschciucu vou 40,000 Preußen gab dem Willen der Kaiserin Nach
druck und entschied zn Poniatowski's Gunsten. 

Unterdessen hatte, wie wir oben gesehen, die Czartoriskische Partei, 
der Poniatowski dnrch die Bande nächster Blutsverwandtschaft und gemein
samer Interessen angehörte, in der Republik die Oberhemd gewounen; die 
allgemeine Beliebtheit, deren Stanislaus sich erfreute, schaffte ihm in knrzer 
Zeit eine Menge Frennde, stand er doch besonders „bei der Jugend nnd 
den Franen" obenan. Die polnische Ingend sah in ihm den Vertreter der 
französischen Bildnug uud Staatswcisheit, vou der sie das alleinige Heil 
für die decentralisirte Repnblik erwartete: sie übersah nnr, daß es bei der 
Rettuug des Vaterlaudes ebenso daraus ankomme, einen Mann von geisti
gem Verständniß für die politische Lage der Repnblik zn finden, als einen 
sittlich-festen Charakter ansznerschcn, der das Gewollte conscqnent und ener
gisch durchzusühreu verstand — nnd ein solcher Charakter war Poniatowski 
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nicht; er war mehr Diplomat als Staatsmann, verstand es mehr den Mittel
punkt eines glänzenden Hofstaats abzugeben, als im Cabinet oder nnter den 
Wirren eines rebellischen Reichstags die Autorität des Herrschers zu wahren; 
ihm fehlte jene selbstverlengnende Hingebung an die als richtig erkannte 
Idee, die allein den wahren Staatsmann, den großen Menschen macht. 

Bei seiner Rückkehr aus Petersburg nach Warschau mnßte Poniatowski 
nnangenehm davon berührt werden, daß all die persönlichen Sympathien, die 
er sich zu gewinnen gewußt, durch das unliebenswürdige, hochfahrende nnd 
intrigncmte Wesen seiner Mutter, einer Fürstin Czartoriski, und seiner 
Brüder gefährdet war. Constantin Poniatowska galt allgemein für eine 
hochmnthige Intriguantin und hieß in der Warschauer Gesellschaft nur 
„die Hagelwolke;" ihre Söhne führten ein mehr als lockeres Leben, lagen 
mit ihren Gläubigern im beständigen Kriege und waren öfter hinter den 
Coulissen der Oper als in der guten Gesellschaft zn finden; uugestraft 
trieben sie mit der Zügellosigkeit hochgestellter Rones ihr wüstes, allerdings 
im Geiste der Zeit liegendes Wesen. Die allgemeine Abneigung gegen Frau 
Constantin und ihre Söhne war zndem noch dnrch einen allbekannten 
Vorfall gesteigert worden: auf einem Ball bei dem Wojewoden von San-
domir, Marschall Belinski, wurde die allgemeine Lnst dnrch einen heftigen, 
aus geringfügiger Ursache entstandenen Auftritt zwischen einem Magnaten, 
Tarlo, nnd Casimir Poniatowski, Stanislaus ältestem Bruder, unterbrochen; 
Poniatowski forderte seinen Gegner nnd einige Tage später standen die 
beiden Gegner, umgeben von ihren bewaffneten Freunden, Verwandten nnd 
Clienten, sich in der Nähe Warschaus gegenüber; es schien nicht außer 
dem Bereich des Möglichen zu liegen, daß ans dem Zweikampf eine Schlacht 
erwüchse! Halb Warschau war au deu Marimoutschen Schlagbaum, iu dessen 
Nähe der Wahlplatz lag, geströmt: Weiber hatten ihre Kinder, Männer 
ihre Beschäftigungen, Schüler ihre Schulbänke verlassen, um dem interessanten 
Schauspiel zuzusehen. Dem Aergeruiß zu steuern hatte die Geistlichkeit 
erklärt, sie werde den Zuschauern des Duells die Kirche verbieten, aber 
ihre Drohung war ohne die gewünschte Wirkung geblieben. Tarlo, der 
allgemeine Liebling Warschaus, fiel; wie man sich znrauntc, war er ans 
illoyale Weise getödtet worden. Der Haß, den Casimir Poniatowski sich 
dnrch diesen Ausgaug des Duells zugezogen, wurde durch den Zweifel an der 
Ritterlichkeit seines Kampfes gesteigert und fast iu Verachtung verwandelt. 

Stanislans' Erscheinen in Warschan gelang es indessen bald die 
Erinnerung cm diesen durch die Zeit bereits abgeblaßten Vorfall zn ver-
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wischen. Ein bedeutsames Hinderuiß galt es jedoch noch zn übersteigen: in 
der Czartoriskischen Partei war man keineswegs darüber einig, Poniatows-
ki's Candidatnr zu unterstützen; ein gefährlicher Mitbewerber, gegen den 
Poniatowski nicht einmal offen auftreten durfte, war ihm in seinem Vetter 
Adam Czartoriski, dem Sohn des eigentlichen Parteihaupts, des Fürsten 
August und der Dönhof, erwachsen. Als Michailowski seinen Frennden 
und Verwandten gegenüber der von Repnin ihm empfohlenen Ccmdidatur 
des „litauischeu Stolnik" Erwähnung that, wnrde ihm mit Achselzucken nnd 
völlig abweisend geantwortet. Die Sicherheit aber, mit der der junge 
Czartoriski ans die Realistrung seiner stolzen Pläne rechnete, wnrde ihm 
znm Verderben; sie entfremdete ihm die Protection des Generals Benz, 
der als Gesandter Friedrichs des Großen von bedentendem Einfluß war 
und ihu anfangs unterstützt hatte; der gekränkte Diplomat rieth seinem 
Herrscher, mit der russischen Regierung Hand in Hand zu gehen und unter
stützte von Stund an die Ccmdidatur Poniatowsti's. 

Inzwischen hatte der gesammte hohe uud niedere Adel sich in Warschan 
versammelt; am Wahltage gab Lubeuski, der Erzbischof nnd Fürst-Primas, 
den Würdenträgern der Republik, deu Magnaten und dem gesammten diplo
matischen Corps ein Gala-Diner in der „Szova" (dem bei Wola gelegenen 
Pavi l lon, in welchem sich während des eigentlichen Wahlacts die Senato
ren versammelten), bei welchem selbstverständlich auch Stanislaus erschienen 
war; alle Geladenen hatten sich bereits versammelt, nur der Gesandte 
Preußens fehlte noch; schon begann man über das lange Ansbleiben des
selben zu murren, als Benẑ  mit einem Paquet in der Hand hastig eintrat 
nnd die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog. Er entschuldigte sein Zö
gern mit dem plötzlichen Eintreffen eines Cabinets-Conriers aus Berl iu, der 
ihm die Instgnien des schwarzen Adlerordens zur Uebergabe an deu Stolnik 
Poniatowski mitgebracht. „Mein allergnädigster Monarch" wandte Benz sich 
an den erstauuteu Stanislaus „hat mir befohlen, Ihnen diesen Orden als 
Zeichen seiner Hochachtung, Huld und Freundschaft zu überreichen uud 
Ihnen auszudrücken, wie innig er es wünsche, Sie als seinen Brnder be
grüßen zu können. I m Namen Sr . Majestät ersuche ich gleichzeitig den 
hochwürdigen Fürsten-Primas, den Herrn Stolnik in die Liste der Kandi
daten einzutragen." 

Der Eindruck, den diese Worte machten, wurde noch durch die Zu
stimmung des russischen Gesandten erhöht. Niemand war auf einen solchen 
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Ausgang gesaßt gewesen und Alles stand noch in sprachlosem Erstannen da, 
als der Primas mit sichtlicher Erregung das Wort nahm: 

„ Ich war Willens gewesen" sagte er, „die Candidatnr des Generals von 
Podolien (Adam Czartoriski) zu proclamiren; nunmehr sehe ich mich genö-
thigt, anch die seines edlen Vetters auszusprechen. Erlaubt, meine Herren, 
daß die Vettern sich zuvor untereinander berathen." 

Czartoriski unterbrach ihn lebhast: „Hochwürdiger Pr imas, das ist 
nicht nöthig. Ich bin gern bereit, meine Candidatnr gegenüber meinem 
Vetter aufzugeben und meine Stimme mit der seiner Freunde uud An
hänger zn vereinigen; ich werde mich glücklich schätzen, meinen Freund und 
Verwandten König nennen zn dürfen, denn ick) bin davon überzeugt, daß 
das Vaterland keinen besseren und aufgeklärteren Herrscher finden kann." 

Die Entschlossenheit, mit der der jnnge Fürst diese Worte sprach, steigerte 
das Erstannen der Anwesenden auf das Aeußerste, die nicht wußteu, ob sie 
diese Eutsaguug Adam Czartoriski's auf Rechnung seiner Großmuth oder 
seiner Ueberraschnng setzen sollten. Genng, dieses eine Wort entschied das 
Schicksal des Tages, denn nunmehr stimmte die gesammte Czartoristische 
Partei für Stanislaus. 

Zur Stunde der Wahl erschieu der Primas Lubenski in seinem reich
vergoldeten Wagen, umgeben von einer glänzenden Sn i te , aus der Ebene 
von Wola; nach altpolnischem Brauch hätte er eigentlich hoch zu Roß er-
scheinen müssen; dem Greis, der uicht mehr im Staude war ein Pferd 
zu besteigen, sah man es nach, daß er von der Väter Sitte abgewichen. 

Vor der „Szopa" wurde der Primas von den Senatoren der beiden 
vereinigten Republiken feierlich empfangen und in ihrer Mitte stimmte er 
das feierliche: „Vsni erspar" an. Nach Beendigung der religiösen Cere-
monie bestieg Lubenski wiederum seinen Wagen und fuhr unter den Grup
pen der feierlich versammelten Edelleute umher, die nach Palatinatcn 
gesondert dastanden. „Herren nnd Brüder" so wandte der höchste Würden
träger der Republik sich sodaun an die Versammelte», „seid mir willkommen 
auf diesem Felde. Ich frage Euch, wen erwählt I h r zum Könige?" 

Dreimal wandte sich der Erzbischof mit solcher Frage an die verschie
denen Adelsgruppen, dreimal war die Antwort: „Stanislaus Pouiatowski". 

Anderen Tages verkündete der Primas dem wiederum auf dem Blach-
felde von Wola versammelten Adel, wie Herr Stanislaus Poniatowsli, 
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Stoluik von Litauen, zum König von Polen und Litauen erwählt sei; so
dann warf der Greis sich mit allem Volk auf die Knie und intonirte unter 
freiem Himmel ein feierliches 1« voum Wuä«mu8, in das Pauken und 
Trompeten mit mächtigem Schall einstimmten. Nachdem der Primas, von 
den Senatoren und Großen des Reichs nmgeben, Stanislans zu seiner 
neuen Würde Gluck gewünscht hatte, begab man sich, den Primas an der 
Spitze, in festlichem Zuge zu Pferde in die Stadt zur Cathedrale des hei
ligen Johannes. An der Thüre des Gotteshauses wurde der neugewählte 
Herrscher von dem Primas in feierlicher Rede begrüßt nnd legte in dessen 
Hände den Herrscherschwnr auf die „paota oonvenw" ab. 

Die vorliegende Darstellung der Thronbesteignngsgeschichte des letzten 
Polenkönigs, wie wir sie den Mittheilungen Michailowski's und Karno-
witsch's entnommen, bedarf, nm vor irriger Auffassung gesichert zn sein, 
einer Vervollständigung, wie sie uns dnrch Schtschebalski's Noten zu den 
hier mitgetheilten Memoiren geboten ist. Nach Art eines einseitigen Par
teimannes und befangenen oberflächlichen Memoirenschreibers hat Michai-
lowski uns nichts von den vorbereitenden Ereignissen gesagt, die den eigent
lichen Ausschlag bei der Wahl Poniatowski's gaben. Es besteht ja der 
Werth historischer Memoiren überhaupt vorwiegend in culturhistorischen 
Beobachtungen uud eingehenden Schilderungen dessen, was der Referent 
selbst mitangesehen, was in seinen Augen das Maßgebende gewesen. Ein 
vollständiges Bi ld der Situation läßt sich aber auch in der vorliegenden 
Schilderung nur gewinnen, wenn man verschiedene Darstellungen nnd histo
risch beglaubigte Actenstücke zu Rathe zieht; von einem Schriftsteller wie 
Schtschebalsti ließ sich das mit Recht erwarten und müssen wir ihm daher 
für die durch seiue Noten gebotene Vervollständigung unseres Gegenstandes 
Dank wissen. 

Während die Czartoriski's und die mit ihnen verbundenen diplomati
schen Vertreter Rußlands nnd Preußens alle ihnen zu Gebote stehenden 
Mittel in Bewegung gesetzt hatten, nm die Wahl ihnen zugethaner Reichs-
tagsdeputirteu durchzusetzen, waren auch ihre Gegner nicht unthätig gewesen. 
An der Spitze der Gegenpartei standen der greise Hetman Branicki und der 
allbeliebte ritterliche Fürst Karl Radzivil, thätig unterstützt von dem Duc 
de Broglie, Gesandten Ludwigs XV. vou Frankreich; kurz vor Eröffuung 
des Reichstages war der Kanzler Malachowski, beim Beginn des Inter
regnums ein neugewonnener Freund der Czartoristi, von diesen abgefallen 
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und zu ihren Gegnern übergegangen. Schtschebalski nennt diese nuter 
dem niederen Adel zahlreiche, wenn auch durch die Czartoriski's niederge
haltene Partei die republikanische, denn ihr war es grundsätzlich darum 
zu thnn, die Centralisationspläne ihrer Gegner nicht aufkomme» zu lasse» 
und jeder Verfassungsänderung entgegenzutreten. Eine solche war insbe
sondere von dem ältesten Oheim Stanislaus', dem litauische« Kauzler 
Michael Czartoriski, angestrebt worden, einem gebildeten nnd geistreichen, 
aber uupraktische» M a u n , der in dem Glauben an die heilende Kraft ge
schriebener Gesetze sein Leben lang an einer neuen Constitution der Republik 
gearbeitet hatte. Der Marschall Brauicki, den seine Anhänger zum repu
blikanischen Gegencandidatcn destgnirt hatten, war ein redlicher, aber schwacher 
Patr io t , der die gefährliche Ehre der ihm zugedachte« poluifch-litauischen 
Königskrone scheute nnd vor energische» Plänen zu ihrer Erlangung zurnck-
bebte; Karl Nadzivil gebrach es zwar nicht au Muth'und Entschlossenheit, 
wohl aber au staatsmäunischer Umsicht nnd Besonnenheit, nnd so wußte 
er auch uicht aus der Popularität, die ihm zu Theil geworden, den gehö
rigen Vortheil zn ziehen. I n Litauen und der Ukraine hielt die Armee 
Repnin's alle Opposttionsversuche wider die Czartoriskische Politik meder, 
im Groß- uud Klein-Polen errang die national-republikanische Partei man
nigfache Vortheile. I n den jetzigen preußisch-polnischen Provinzen pro-
testirte der Provinzial-Landtag energisch gegen die Occnvation polnischen 
Territoriums durch fremde id. h. preußische uud russische) Truppen. Das 
Centrnm der Republik war aber völlig dem Einfluß der herrscheudeu Partei 
preisgegebe«. I n Warschau unterhielten die Czartoriski's eine achttausend 
Mann starke Armee, die durch russische Truppen noch bedeutend verstärkt 
war und am 7. M a i , dem Tage der Eröffnung des Reichstages, der der 
Königswahl vorherging, das Versammlungsgebände förmlich cernute; die 
republikauische Partei erhob ciuen unwirksamen Protest gegen diese consti-
tutiouswidrige Herbeiziehuug einer bewaffneten Macht nnd verließ, wenig
stens theilweise, noch an demselben Tage Warschau. Der Kanzler Mala-
chowski war der Marschall des Reichstages; seine Anhänger hofften von 
ihm aber nur vergebeus eiue Wiederbelebung ihres, wenn auch noch nicht 
völlig erloschenen, so doch sinkenden Einflusses. Der Sitte nach sollte 
der Marschall durch feierliches Aufheben seines Stabes den Reichstag er
öffnen; der greise Kanzler blieb mit gesenktem Stabe stehen und »laß mit 
ernstem, trüben Blick die Versammlung. Sogleich trat ein Landbote der 
republikanischen Partei vor ihn hin, legte Pratest eiu nnd rief mit lauter 
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Stimme sein , ,Vew" in den Saal hinein; die wenigen Republikaner, die 
noch in Warschau geblieben waren, sahen die Sache dnrch dieses Vsto für 
beendet an und verließen die Hauptstadt. 

Verfassuugsmäßig war der Reichstag in der Thal aufgelöst; die Czar-
toriski's waren aber längst entschlossen, sich von der Fessel des Gesetzes zu 
befreien. Sie erwählten sogleich einen nenen Marschall und ließen den 
Reichstag aufs nene eröffnen. Der erste Beschluß desselben erklärte die 
Häupter der Gegenpartei, die Potocki, Branicki nnd Karl Nadzivil ihrer 
Aemter verlustig, ein zweiter setzte an deren Stelle Anhänger der Majori tät 
in die erledigten Würden ein, ein dritter Beschluß decretirte die Lesung nnd 
Annahme der vom Manischen Kanzler entworfeneu Verfassung. Nach frucht
losen Versuchen, einen Ausstand zn erregen und sich durch österrcich-französi-
sche Hülfe zn verstärken, verließen der Marschall Branicki nnd Radzivil das 
Vaterland. Der letztere war unter dem Schutz seiner zahlreichen Anhänger 
kühu geuug gewesen, am Tage der Reichstagseröffnnng Poniatowöli , dem 
er in der Nähe von Warschan begegnete, als dieser, von russischen Trup
pen umgeben, eiueu Spazierritt machte, mit der Faust zn drohen und ihm 
in unzweideutigen Worten seine volle Verachtnng zu erkennen zn geben. Die 
Potocki dagegen versöhnten sich noch in der eilften Stnnde mit ihren mäch
tigen Gegnern uud Iversprach'eu ihre volle Mitbethätiguug bei der bevor-
steheuden Köuigswahl. 

Was die vou Michailowski mitgetheilten Einzelnheiten über die Königs
wahl anbetrifft, so gewinnen dieselben dnrch das oben gegebene Referat 
über die vorhergegaugeueu Umwälzuugeu eine wesentlich veränderte Gestalt. 
Mag anch der von dem preußischen Gesandten gethane Schritt in den wei
teren Kreisen maßgebend gewesen sein, iu dem leitenden Centrnm 
der Czartoriskischen Partei hatte man sich ohne Zweifel schon früher 
über eiue Entscheidung zn Gnnsten Pouicttowski's geeinigt, war diese doch 

^ die Bedingung gewesen, nntcr welcher die drei Brüder Czartoriski sich die 
Untcrstütznng der russischeu Politik gesichert hatteu. Bereits zur Zeit des 
obcu crwähuteu Reichstages war es Pouiatowski möglich geweseu, eine her-
vorrageude Rolle zu spieleu uud hatteu seiue Oheime die allgemeine Auf
merksamkeit auf ihn zn richten gewußt; die Köuigswahl war durch die auf 
dem Reichstage erfochteuen Siege der herrschenden Partei so gut wie ent
schieden uud wurde zur Zeit der Wahlversammlung von den leitenden Per
sonen einfach iu Sceue gesetzt; nach Schtschebalski's Angaben betrng die 
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Zahl der versammelten Wähler ungefähr 3500, während auf früheren 
Reichstagen, z. B. noch im Jahre 1733, die Zahl der Wähler gegen 
60,000 betragen haben soll! Das uns von Michailowski und Karnowitsch 
angepriesene Resultat einer fast einstimmig zu Poniatowski's Gunsten aus
gefallenen Abstimmung wird hierdurch also auf sein richtiges Maß zurück
geführt; nicht der gesammte zur Wahl berechtigte Adel der beiden Repu
bliken , sondern nur eine augenblicklich herrschende Partei hatte den Günst
ling der mächtigen Nachbarmonarchin aus den Schild erhoben, damit aber 
die unheilvolle Saat zu endlosen Bürgerkriegen gelegt und den König von 
vorn herein in eine falsche Stellung zur Nation gebracht. 

I . E . 
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Da» M t r e , ein Universalmaß für die 
M im te Welt. 

N e m neunzehnten Iahrhnndert war es vorbehalten, Triumphe in den 
s o l e n n 6xact<28 zn feiern. Probleme in den Naturwissenschaften zu lösen, 
deren Verwirklichung dem Bürger vergangener Zeiten nicht nur nnmöglich 
schien, sondern deren Lösung die genialen Erfinder als Gotteslästerer hin
gestellt, sie den Kerkern der Inquisition nnd dem Scheiterhaufen überant
wortet hätte. So lange die Naturwissenschaften nnter dem Drucke eines 
unerhörten Zunftzwanges senfzten, so lange sich ihre Jünger, in ein mysti
sches Dnnkel gehüllt, damit abgaben, den Stein der Weisen zn suchen 
und mit scholastischen Spitzfindigkeiten über das Wesen der Kräfte zn streiten, 
deren Eigenschaften nnd Intensität sie nicht einmal znr Genüge kannten, 
konnte der Baum der Erkenntniß keine Früchte tragen oder wenigstens nicht 
zur Reife bringen. Es bedurfte des bahnbrechenden Genies der Reforma
toren, nm die Wissenschaft gegen die Uebergriffe des Katholicismus zn 
sichern, nm sie einzulenken in eine Bahn, auf der sie von Sieg zu Sieg, 
von der Erkenntniß einer Wahrheit znr andern schritt nnd ans der sie nicht 
nmkehren wird trotz des Angstschreies der Inquisitoren unserer Tage, die 
nicht begreifen wollen oder können, daß die Wissenschaft nur durch die 
Wissenschaft, nicht durch Tradition und Hierarchie widerlegt werden könne. 
Mögen jene viri okLnm doch nur das Eine beherzigen, daß Thatsachen 
Wwiderrnftich feststehen, daß gegen sie ankämpfen keine Gwßthat, sondern 
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das Ritterthum Ig, UanoK» sei. Fast eben so verderblich wie der Absolu
tismus der katholischen Kirche im Mittelalter, wnrde der jungen eben be
freiten Wisseilschaft die Naturphilosophie, die sich anmaßte, » priori das 
construiren zu wollen, was erst durch mühsame Untersuchungen und dnrch 
den gerade entgegengesetzten Weg der Empirie gesunden nnd festgestellt wer
den konnte. Wie wenig diese Richtuug der ezacten Wissenschaft nützen 
konnte, zeigt wohl am besten die Farbenlehre unseres unsterblichen Göthe. 
„Alle meine Werke werden vergessen werden, nur meine Farbenlehre nicht" 
— das war das eigene Urtheil Göthe's über seiu Lieblingskind. Keines 
seiner Werke wird untergehen, auch die Farbenlehre nicht, anch sie wird 
nicht vergessen werden; aber sie wird immer citirt werden als ein Beispiel 
der iÜerirrnng selbst der größten Geister, als ein Beweis, daß die Theorie 
des großen Briten Baco von Vernlam die einzig berechtigte in der Natur
wissenschaft ist: „Vxp6li6iUiÄ 2nt6«6(llt Urkoriarn, er^o exporisulia I)Ä3i8 
68t, iirvoLtissationiä naturao." Diesem Satz und der Anwendung der Ma
thematik, der einzig fehlerfreien Wissenschaft, verdankt die Naturwissenschaft 
ihren rafchen Aufschwung. Keinem Menschen wäre es je gelnngen, die 
Dampfmaschine a priori zu constrniren, wohl aber sehen wir den Knaben 
Wa t t , die Wirkung des Dampfes an der Theemaschine studirend, Schritt 
für Schritt weiter gehen, bis der Mann die Dampfmaschine der Menschheit 
znm Geschenk bietend, sie durch eben diese zum Herren des Raumes uud 
»»abhängig von den trügerischen Winden des Meeres machte. Ebenso 
haben die Experimente eines Galvani, eines Vol ta , eines Oersted die 
zweitwichtigste Erfindung unserer Zeit , die elektrische Telegraphie, begründet. 
Andere nicht minder folgenreiche Erfindungen und Entdeckungen des emsig 
die Natur durchforschenden Menschengeistes sind kaum weuiger folgenreich 
für die Technik wie für die ganze Entwickelung des Menschengeschlechts ge
blieben; ich erinnere hier nur an die Spinnmaschine, die Leuchtgasberei
tung und die Schwefelsäure-Fabrication mit ihren unzähligen technisch ver-
werthbaren Nebenprodncten; und so gewiß es wahr ist, daß der menschliche 
Körper, besser genährt und gekleidet, sich besser conservireu, mithin länger 
bestehen w i rd , so gewiß wird man sagen dürfen, daß die Fortschritte in 
den Naturwissenschaften das Menschenleben mehr werth gemacht, es ver
längert haben. Auch für die Kuust sind viele ursprünglich rein wissenschaft
liche Entdeckungen verwendbar, verloren gegangene Erfindungen von »enem 
gemacht worden, mau gedenke nur der Glasmalerei und der Stereochrumic. 
ü > ^ D e r Fortschritt in den ezacten Wissenschaften ist es also vornehmlich, 
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der den raschen Aufschwung des Handels wie der Industrie hervorgerufen 
hat, denn Ranm- und Zeitersparniß ist Geld. Wi r haben gesehen, wie es 
unumgänglich nothwendig gewesen ist, die Wissenschaft frei zn machen von 
dem aus ihr lastenden Druck, damit sie für Technik und Handel fruchtbar 
werde, wir haben ferner gesehen, daß die vervollkommneten Erzeugnisse der 
Industrie nicht ohne merklichen Einfluß auf Gesnudheit und Lebensdauer 
sein können. Folgt hierans nicht consequenter Weise, daß es im Interesse 
jedes Einzelnen wie der Nationen liegen müsse, alle Hindernisse und Schran
ken zu beseitigen, die sich der weiteren Entwickelung und Erweiterung der 
Industrie in den Weg stellen, ihr factisch noch im Wege stehen? Wir 
sehen, daß Völker Handelsverträge mit einander schließen, um ihre Pro
ducta und Erzeugnisse freier anstanschen zu können; daß es im Staats
haushalte vortheilhafter seiu müsse, frei zu haudeln als den Handel durch 
Zölle zu befchränkeu. Wie weit dieser Satz richtig ist, weisen wir der 
Natioualökonomie znr Beurtheiluug zu und wollen uns von der Beschrän
kung des Handels dnrch Zölle zn einem vor das Fornm der Wissenschaft 
gehörenden Fall, zur B e s c h r ä n k u u g des H a n d e l s durch Versch ie
denhe i t im M a ß - n n d Gewich tssys tem wie im M ü n z f u ß wenden. 

Maß nnd Gewicht sind dnrch den Handelsverkehr der Völker aus 
einer nationalen Angelegenheit zn einer internationalen geworden. Es ist 
von selbst verständlich, daß Verschiedenheit im Maß- nnd Gewichts-, wie 
im Mnnzsystem ein Hinderniß des freien Verkehrs ist nnd daß die Einheit 
hierin die Völker einander ungemein nähern würde. Wie aber soll dieser 
Wnnsch, der auf deu ersten Blick dem nicht unähulich zu seiu scheint, daß alle 
Völker nur eine Sprache reden, verwirklicht werden? Welches Volk wird seine 
althergebrachte Sitte zn Gunsten einer fremden aufgeben? Welcher Mensch 
wird das M a ß , mit welchem seine Wiege nnd der Sarg seiner Voreltern 
gemessen wurde, gegen ein neues vertauschen? Doch wie sehr auch Ge
wohnheit das Menschenleben beherrsche, von jeher hat das Schlechtere dem 
Besseren, das Unpraktische dem Praktischeren weichen müssen, kostete es 
auch anfangs Kampf nnd Ueberwiudung. Eine kosmopolitische Einigung w 
Maßen, Müuzeu uud Gewichte« ist jetzt unabweislich geworden nnd das 
beste der bestehenden Maßsysteme hat die sichere Anwartschaft auf Universal
herrschaft in der cultivirten Welt. 

Wonach aber, fragt es sich, haben wir die Güte eines Maßsystems 
zn beurtheilen? 

Wir könnten rückwärts von der größten territorialen Verbreituug aus 
Baltische Monatsschrift, 2. Jahrg. Bd. IV., Hst. 4. 22 
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die, Vorzüglichlichkeit eines Maßsvstenis schließen, indem wir annähmen, 
daß das beste sis) der allgemeinsten Anerkennung zn erfreuen gehabt habe, 
und dann wäre wohl der englische Fnß vor allen zu nenne», der ansier in 
Großbritannien und Amerikas Vereinigten Staaten- noch in ganz Rußland 
gesetzliche Geltung hat. Aber gerade der englische Fuß ist nur zu geeiguet, 
die Mängel eines Systems erkennen zn lassen. Erstens fehlt ihm die de
kadische Eintheiluug, das Nothweudigste eines zum Gebranch bequemeu 
Maßes, nnd zweitens steht er in keinem einfachen Verbältniß znm Hohl
maß nnd Gewicht, was für ein consequent durchgeführtes Maßsvstem dnrcl'-
aus nothwendig ist. Diese zwei Haupterfordcrniffc fehlen durchweg allen 
Maßsystemen mit Ausnalnne des Mötre, nnd nur eben das französische 
Maß uud Gewicht erfreut sich dieser Eardinaltugeuden wie auch nächst 
dem englischen Fnß der größten territorialen Verbreitung, da anßer in 
Frankreich nnd sämmtlichen französischen Colonien noch in Belgien, Holland, 
Spanien, I t a l i en , Rheinbayern, Griechenland und vielen Staaten Süd
amerikas nnr nach Metremaß gerechnet wird. Indem wir ihm die Bedeu
tung eines künftigen Weltmaßes znsprecbeu, habeu wir hier die wenn anck 
bekannten Grnndzüge des Systems in Erinnerung zu bringen. 

Der Gedanke liegt nahe, ob die Natnr nicht selbst irgend eine Länge 
so unveränderlich erzeugt, daß man diese als Normalmaß benutzen könnte. 
I n der That giel't es unzählige Vorschläge nnd Versuche dieser Art. Schritt, 
Fuß, Elle sind Naturmaße; die Distanz der beiden Pnpil len, der schein
bare Durchmesser der Souue, die Lauge einer Aetherwelle, die Länge des 
Secundenpendels sind in Betracht gekommen. Alle diese Vorschläge, viel
leicht mit Ausnahme des letzten. sind aus leicht zu findenden Gründen un
zulässig , sie stud entweder teme coustanteu Größeu oder wie die Lauge der 
Aetherwelle viel zu klein, jedenfalls alle erst durch Messung zu bestimmende 
Größeu. Die Natur bietet uus unmittelbar t'eiueu Gegenstand, der sich 
zu einem Maß eigueu dürfte. Das französische Maßsvstem nahm also zu 
einer erst zu messenden Größe seine Zuflucht und wählte, als natürlichste, 
eine Entfernung auf unserem Planeten, nämlich den Abstand deo Poles 
vom Acquator. Genaue, Gradmessungen, au die sich Namen wie Viot nnd 
Arago, Laplace und Lagrange kuüvfeu, wurden zu Grunde gelegt. Der 
zehunnllionste Theil dieser Größe ist das Met te , so viel als thuulich also 
ein Naturmaß. Das M«tre wird in zehn Dccimülres, hnndert Eentimetrco 
und tauseudMillimötres getheilt; für die zehn-, hnndcrt-, tausendfach ge
nommene Mtrelänge hat man die Benennungen: Decamötre, Heclomiitre, 
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Kilomiilre. Das Gewicht eines Enbik-Ceutimetres Wasser bei der Tempe
ratur seines Dichtigkeits-Manmums, dieses bei- j - 4 "C. angenommen, giebt 
uns die französische Gewichtseinheit, das Gramme, nnd ein Cubikdecimtztre 
bildet die Einheit des Hohlmaßes, das Litre. Wi r sehen, wie einfach das 
ganze System gebildet, wie conseqnent seine Durchführung ist. Sollten 
je durch unvorhergesehene Umstände die Normal - Etalons verloren gehen, 
so brancht man nnr das Mötre wieder zu constrniren, um Gewicht und 
Hohlmaß leicht zu bestimmen. Damit man aber nicht nöthig habe, das 
Mstre wieder ans einer Gradmessnng herzuleiten, hat man dasselbe mit dem 
Secundenpendel iu Paris geuau verglicheu, dessen wahre Länge jeden Augen
blick zu erbalten ist. Sollten spätere Gradmessnngen andere Resultate geben, 
wie auch in der Thai schon geschehen ist, so hat die Regierung Frankreichs 
bestimmt, daß von dem Augenblick an ^ wo die beiden Mnsterstäbe deponirt 
worden sind, diese als Normalmaß zn betrachten seien, wenn auch ihr 
wahres Verhältniß znr Größe der Erde der ursprünglichen Annahme nicht 
entsprechen sollte. Dnrch diesen Beschluß verliert das Mstre freilich einen 
Theil seines Naturmaßcharakters, aber um so kauu es unveränderlich er
halten werden. 

Die Notwendigkeit der allgemeinen Einführnng des französischen 
Maßsystems wird immer mehr allerkannt. Wir haben schon die Staaten 
genannt, in welchen es thatsächlich eingeführt wnrde, nnd können noch 
hinzufügen, daß es sich überall bewährt hat und bis jetzt nirgends wieder 
abgeschafft wurde. Außerdem aber ist noch von einigen nenesten Vorzeichen 
der künftigen Weltherrschaft des Mette zu reden. 

Die Welt-Industrie-Ansstelluug in Paris im Jahre 1855 gab durch 
das Zusammenströmen der bedeutendsten wissenschaftlichen und technischen 
Autoritäten aus allen Ländern die erste Veranlassung zur Bilduug eines 
„internationalen Vereins znr Durchführung eines gleichförmigen Decimal-
fystems für Maß , Gewicht nnd Münzen". Der Ausschuß des internatio
nalen Vereins wnrde ans dem Baron James von Rothschild als Präsi
denten , 17 Vicepräsidenteu von acht verschiedenen Nationalitäten und drei 
Secretären zusammengesetzt. Für England traten als Vicepräsidenten ein: 
der Erzbischof von Dub l in , Whately; Graf Fortescne; Graf Shaftesbury; 
Dr. Dawes; I . B. Smith, Mitglied des Unterhauses, und I . M e s , M i t 
glied der Royal Society in London. Später kamen noch 21 Vicepräsi
denten aus 6 verschiedeneu Nationen dazu. Die britische Zweiggesellschaft 
hat vor allen anderen eine besondere Thätigkeit entwickelt. Sie hat den 

2 2 * 
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Namen „IMornaüonal^ZoellUion kor odtmninss an Uniform v6oimÄ> 8Mem 
ol lN628ur68, weisskt» anä eow8" angenommen nnd dnrch Broschüren viel 
Propaganda gemacht. 1860 erschien ihr vierter Jahresbericht, in welchem 
als englische Vicepräsidenten angeführt sind: der Erzbischof Whately, Graf 
Rosse, Lord Ebrington, v r . Dawes, Richard Cobden nnd I . M e s ; der 
Comitö für 1860 bestand ans 25 Personen, worunter 5 Mitglieder der 
Royal Society nnd 2 Parlamentsmitglieder. 

Schon von der zweiten Generalversammlung der Gesellschaft 1857 
wnrde beschlossen, die Einführung des Motre in England zn begünstigen, 
und zwar in der ganzen Reinheit des Systems. I n der vierten General
versammlung zn Bradford 1859, ans welcher auch Rußland dnrch den wirkt. 
Staatsrath v. Kupffer vertreten.war, erklärte dieser sich für vollständig 
einverstanden mit dem Zweck der Gesellschaft, das Motte in jeder Beziehung 
zu vrotegiren nnd stellte in Aussicht, daß weun England das Moire adop-
t i re, wohl cmch Rußland nachfolgen werde. Diese in England begon
nene Bewegung ist allerdings eine Privatsache nnd uoch zu ueu, um dort 
jetzt schon einen materiellen Eiustnß zn äußern, berücksichtigt man aber die 
große Zähigkeit nnd Ausdauer der Engländer nnd die Thatsache, daß in 
England die wichtigsten Veränderuugen in der Gesetzgebung meist in P r i 
vatbestrebungen, ans Meetings, ihren Ausgangspunkt fanden nnd die Re
gierung gewissermaßen nur die Ausführuug dessen übernimmt, was die 
öffentliche Stimme fordert, so wird ein Verein von so angesehenen nnd ein
flußreichen Männern wohl leicht sein Ziel erreichen können nnd England 
das Mstre als Maßeinheit einführen. Da Rußland sein jetzt bestehendes 
Maßsystem von England angenommen hat. so wäre es in der Thal wohl 
sehr natürlich, es mit diesem zugleich gegen ein anderes, allgemein für 
besser anerkanntes zu vertauschen. Bis jetzt ist aber leider in Rußland so 
gut wie nichts hierfür geschehen uud außer einer Broschüre Kupffcr's: 
„I/asLoeiation inlornationaw pour I'uuilormite äss poiä8, äo8 mo8ui'68 
et, 6s8 lnonnaib8 6an8 taul. lo moncio. Keppart, aärs88ö ä 8on Rxool-
lsnoo Nr. äs Kn^öviton, Wni8tr6 66s twanoo8, pal ^ . 1?. Kupll'6r 
äolo^uö Ho w Ku88io ä w röunioo c>6 Lraäsorä 6u 10. Ootodro 1859. 
8t. ?6t6r8dourF 1860/° kaum Etwas geschrieben worden. 

Nächst England hat sich die größte Bewegung zur Einführung des 
Mötre in Deutschland gezeigt, und merkwürdigerweise ist sie vom Bundes
tage ausgegangen. I n Deutschland hat aber auch die Confusion im Maß-



Das Mkt re , ein Universalmaß für die cultivirte Welt. 341 

und Gewichtssyftem wie im Münzfuß die Grenzen selbst deutscher Geduld 
längst überschritten — sogar die Pferdekraft war in Preußen eine andere 
als in Wurtemberg. 

Schon in den Jahren 1848 und 1849 war von dem Reichsministerium 
des Handels diese Frage der deutschen Gewichtseinheit, behandelt worden, 
aber wie die deutsche Einheit im großen Ganzen, so wurde auch diese in Maß 
nnd Gewicht bald fallen gelassen, nm erst wieder in der dritten Ministerial-
Conferenzcommission zu Dresden ans Licht geholt zu werden, 1851. Von 
hier ward die Frage an den Bundestag nach Frankfurt verwiesen und von 
diesem wirtlich in die Hand genommen. Der handelspolitische Ausschuß 
des Bundestages beantragte die Zusammcnberufnng einer kommission von 
Fachmännern, welche die Nützlichkeit der Sache, wie anch das anzunehmende 
System und die zu dessen Einführung nöthigen Maßregeln zn verhandeln 
und in Vorschlag zn bringen hatte. Diese Kommission, die Gelehrte von 
erstem Range, wie die Professoren v. Ettingshausen uud Io l l y , neben be
deutenden Technologen nnd Technikern, wie Karmarsch und Repsold, zu ihren 
Gliedern zählte, versammelte sich am 12. Januar 1861 zu Frankfurt. 
Folgende deutsche Bundesstaaten waren in ihr vertreten: Oesterreich, 
Bayern, Königreich Sachsen, Hannover, Wurtemberg, Baden, Kurhessen, 
Großherzogthnm Hessen, die großherzoglich nnd herzoglich sächsischen Häuser, 
Nassau, beide Mecklenburg, Oldenbnrg, Anhalt, Schwarzburg, Liechtenstein, 
Schaumburg-Lippe und die vier freien Städte. Die Commission beschloß 
weder die Aufstellung einer gänzlich nenen, noch die Annahme einer in 
Deutschland bereits bestehenden Maßeinheit, sondern die Annahme eines 
außerdentschen Maßes, nnd zwar des Metre, als des allein consequenten. 
Jeder der den Geschäftsgang am Bundestag nur einigermaßen kennt, wird 
wissen, daß bis zur wirklichen Einführnng des Mötre in Dentschland noch 
viele Tropfen Wasser ins Meer fließen werden, jedenfalls aber sind doch 
die ersten Schritte gethan, und das Gutachten einer Commission, die be
deutende Autoritäten in ihrer Mitte hatte, ist für die Annahme des fran
zösischen Systems ausgefallen — gewiß kein schlechter Beweis der Vorzüg-
licht'eit desselben. 

Die Privatagitation in England, die officielle deutsche Bnndestags-
Commission und etwa uoch die Kupffersche Schrift — soviel also ist in 
letzter Zeit geschehen und es bleibt freilich noch viel zu wünschen und zu 
thnn übrig. 
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Ich komme jetzt auf Rußland zurück uud wende mich fürs Erste zu 
dem jetzt besteheudeu Maßsystem, denn es ist einleuchtend, daß man erst 
nach einer genauen Prüfung des Bestehenden uud nachdem man znr Ein-
ficht gelangt ist, dasselbe sei unhaltbar geworden, zu dem Schliche kommen 
kann, man habe eine Nenernng vorzunehmen. 

Gin Utas Peter's des Großen stellt fest, daß die russische Sashen 
7 englische Fnß enthalten solle. Drei Arschin, jede zn 28 Z o l l , betragen 
eine Sashen. Ein Normalpfnnd wnrde im Jahre 1774 bei der Münze 
deponirt, es ist zugleich Münz- uud Handelsgewicht. Die Hohlmaße siud 
das Wedro uud das Tschetwerit, das erste für Flüssigkeiten, das zweite 
für Getreide. Nach den Untersuchungen des Generals Charbonnier hält 
das Tschetwerik 300 Cnbik-Wcrschot, also nngcfähr 64 Pfd. Wasser. Das 
Feldmaß ist die Dessiatinc zn 2400 Quadratsashen, das Wegemaß die 
Werst zu 500 Sashen. I m Jahre 1833 wurden diese Einheiten von 
einer besonderen Kommission nochmals geprüft nnd festgestellt, anch mit 
anderen europäischen Maßen uud Gewichten verglichen, eine Arbeit, die 
allen Anforderungen der Wissenschaft entspricht nnd an ErMhei t der Aus-
führmW wie Ausstellnng tanm ihres Gleichen hat. Ein Utas vom Novem
ber 1835, der den nenen Maßen nnd Gewichten gesetzliche Geltnng gab, 
lantet folgendermaßen: 

„Um das Maß- nnd Gcwichtssystem Rußlands zn consolidiren, ist eine 
Commission ernannt worden, die, ans Gelehrten und Geschäftsleuten be
stehend, beauftragt worden ist die folgenden Beziehungen mich dem jetzigen 
Stande der Wissenschaft nnd mit aller nur möglichen Sorgfalt zn ermitteln: 
Erstens: das Längenmaß verglichen mit dem englischen, welches seit geranmer 
Zeit als Basis des russischen g i l t , nnd zweitens: ansgchend von dieser 
Grundlage der Längendimenston, das Normalpfnnd nnd die Maße für 
Flüssigkeiten nnd Ccrealien. Dri t tens: die so festgestellten russischen Nor
malmaße nnd Gewichte mit denen der übrigen Staaten Europas zu ver
gleichen und Tabellen znr Nednction für die Donaneil und znm Gcbranch 
des Pnblicnms zn berechnen. Nachdem diese Commission ihre Arbeiten 
beendet uud ihre Aufgabe erfüllt hat, verordnen W i r , nach Anhörnng 
Unseres Finanzministers so wie des Ministers des Innern : 

l ) Die Sashen zn 7 Fuß englisch, zn 3 Arschin, jede Arschin zu 2 8 " 
oder 1b Werschok sei die Basis der russischen Längeneinheit. 

2). Als Ausgangspunkt für die russischen Gewichte soll das von der Com
mission verfertigte Pfund betrachtet werden, welches darauf basirt, daß 
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ein Cubikzoll Wasser bei einer Temperatur von 1 3 ^ ° R. im luft
leeren Ranm 368,2^1 Dolia's wiegt, oder daß das Pfund 2 5 , ^ 
Cubikzoll Wasser bei derselben Temperatur gleich ist. Dieses Pfund 
ist identisch mit dem seit 1774 bei der Münze aufbewahrten, das als 
Münzpfund seit lange in Rußland in Gebrauch ist. 

3) Das Medicinalpfuud ist zu 7064 Dolia's oder -j« Psd. bestimmt. 
4) Das Wedro soll 30 Pfd. Wasser von 1 3 ^ " N. oder 750,5, Cubik-

zoll gleich sein. 
Hieraus folgen die UuterMheiluugen des Wedro. 
Das Tschetwerik soll 64 Pfd. Wasser oder 1601„2 Cnbikzoll enthalten. 
Hieraus folgen die Unterabtheilnngen. 1 ^ 

5) Handelt von der Aufstellung nnd Ueberlieferuug au die Münze, au 
die Gouvernements nnd von der Vergleichnng der Copien." 
Das ist das russische Maß- uud Gewichtssystem, wie es bis auf den 

heutigen Tag in Gebranch ist und dessen Fehler Jedem ins Auge springen. 
Es fehlen ihm dekadische Einteilung uud einfache Relationen unter ein
ander, eben hierdurch wird es zum Gebrauch sehr unbeqnem und es ist in 
allen feinen Theileu nicht geeignet znm Vergleich mit anderen Systemen, 
kaum mit dem englischen, von dem es doch abgeleitet sein soll. Es ist 
also von selbst verständlich, daß es im täglichen Verkehr wie im Handel 
mit fremden Nationen zu Mißverständnissen führen nnd der rnssifche Handel 
durch Beibehaltuug dieses Systems leiden muß. Es wäre hier vielleicht 
der Ort , eineu Blick auch auf die Maß- nnd Gewichtsverhältnisse in den 
Ostseeprovinzeu zn werfen nnd zu sehen, in welchen Beziehuugeu die deutschen 
Maße nnd Gewichte dieser Provinzen zu den rnsstschen stehen, von welchen 
sie noch immer nicht ganz verdrängt sind. Wir erfreuen nns in den bal
tischen Provinzen einer so blühenden Verwirrung der Maße und Gewichte, 
die wir vou unseren Vätern ererbt haben, daß, würde uus auch sonst nichts 
an unsere deutsche Abstammnng erinnern, wir jedenfalls hierin gleich als 
gut deutsch erkannt werden müßten. Hat in Deutschland jeder Duodezstaat 
seine eigenen Gewichte uud Maße, so hat in uuseren Provinzen jede Stadt 
sogar die ihrigen. Es ist znm Beispiel: 

1 Pfd. in Mitan ^ 1 Pfd. 2 So l . I l , -«, Dol i russisch. 
1 „ „ llriga - - 1 „ ^ „ 16,<5<, „ ,, 
1 „ „ Reval --- 1 „ 4 „ 39,2, „ 
1 „ „ Pernan - - 1 „ 8 „ 86,25 „ 
1 „ „ Arensburg-- 1 „ 1 „ 7 0 , ^ „ „ 
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Die Längenmaße sind ebenso verschieden. Ich erinnere nnr an die 
rigische Elle und die Weberelle so wie die sogenannte Landmesserelle. Der 
Fuß in Kurland ist der rheinläudische, der rigasche ist — 4,0293 des russi
schen. I n Kurland wird das Holz nach zwei verschiedenen Maßen gemessen 
(Deputat-Faden), uud so findet sich noch viel Verschiedenheit in den Hohl- -
maßen aller drei Provinzen gegenüber den russischen nnd unter einander, 
während anch die als Feldmaße gebränchlichcn Los- nnd Tonnstellcn in jeder 
Provinz andere sind. 

Vorbehaltlich der Vertauschnng des russischen Systems mit dem fran
zösisch-kosmopolitischen, wäre es für unsere Provinzen schon ein Fortschritt, 
wenn die Mannichsaltigkeit der alten Maße und Gewichte in dem russischen 

.Systeme unterginge; denn wie schon oben gesagt, Maß und Gewicht sind 
nicht national, sondern international*). 

Ich komme jetzt dazu, wie das französische Maß-, Gewichts- nnd Münz
system in Rußland wohl einführbar sei und werde mich bei Beantwortung 
dieser Frage ganz nach Kupffer richten, der seiner obigen Schrift mehrere 
Vorschläge der Art beigefügt hat. 

Betrachten M r zuerst das Geld Rußlands, so müssen wir gestehen, daß 
dieser Theil nnseres Systems am vollendetsten dasteht nnd vielleicht den 
einzigen Fehler hat, daß unsere Silbermünzen viel zn gnt sind, so daß man 
sie zu vorteilhaft ins Ausland verkaufen kann, und dann, daß die Einheit, 
der Rubel, zu hoch gegriffen ist. Der Rubel enthält 18 Grammes reines 
Silber, genau so viel wie 4 Francs; man brauchte daher nur die Münz
einheit dem jetzigen 25-Kopekenstück gleich zu machen, um einen Anschluß 
an Frankreich zu ermöglichen. Zngleich müßte aber das neue Geld anders 
zusammengesetzt werden, es müßte 75 1« Silber anstatt 87 °j<, enthalten, 
wodurch die Ausfuhr verhindert würde. Man hätte uoch Stücke vou 20, 

*) Diesen Satz in seinem ganzen Umfange zugegeben, bleibt doch jedem Volke zn 
wünschen, daß es für seine, wenn anch entlehnten Maße mundgerechte B e n e n n u n g e n habe. 
Es ist nicht zu leugnen, daß in den drei Sprachen unseres Landes die russischen Namen 
der Maße unbequeme Gäste sind. Aussprechen, schreibe», decliniren macht sich bei vielen 
dieser Wörter schwierig, Nach entschiedener Durchführnng der russischen Maße, wenn von 
keinen anderen mehi die Rede wäre, könnte man die alten Namen für die veränderten Größen 
gelten lassen: Faden für Sashen, Elle für Arschin u. s. w. Noch leichter aber wird dieser 
Anstoß beseitigt sein, wenn Rußland, so wie Deutschland einem gemeinsamen Universalmaß-
W e m sich gefügt haben werden. Dann wird ohne unser Zuthun ein paffendes System 
deutscher Benennungen hergestellt sein und erst bei den Letten und Esten wird die Schwie» 
rigkeit anfangen. , . D. Red. 
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10, 5 Neurubeln in Gold zu schlagen, um auch hierin übereinzustimmen. 
Der Münzfuß wäre also nicht so schwierig zu verändern. 

Für die Gewichte schlägt Kupffer vor, 1000 Grmnmes als Einheit 
zu nehmen nnd mithin das französische Kilogramme als Pfund zu bezeichnen, 
dieses Pfnnd zerfiele in 100 Solotnik nnd in 10,000 Doli. Der Neu
rubel würde dann ebensoviel wiegen wie der Franc, nämlich ' ^ Solotnik. 

Die neue Sashen wäre gleich zwei Mstres und zerfiele in zwei Ar
schin, diese in 10 Werschok, jeder Werschok in 10 Linien. 

Die Einheit der Hohlmaße wäre das Stos — 1 Litre, 10 Stof — 
1 Wedro, 10 Tscharki - 1 Stof. 

- Fürs Getreide ist die Oömina — 1 Hectolitre — 10 Garnetz. 

Das Feldmaß ist die Dessiatine — 1 Hectare oder 100 Quadratmötres. 

Das Wegemaß ist die Werst - - 1 Kilomstre. 

Brennholz würde nach CubikmKtren gemessen werden, wie in Frankreich. 

Man hätte also nach Kupffer: 

1 Pfund — KiloA-ammS 
'Il°o ,, — 1 66C9Framm6 — Solotnik 
' , ^ Solotnik — 1 6eeißrÄMM6 — Dolia 
Sashen — 2 mstrsz 
1 Arschin — 1 miilro 
'!,oo ,, " ^ 1 «onümetre 
'Iiooo „ " ^ 1 miNimstro 
1 Osmina — 1 Keewliti-L 
' ^ „ - - 1 äöonMro --- Wedro 
'!,oc, „ " 1 lilrs - : Garnez oder Kruschka 
'Iiooo „ ^ 1 äseilitro — Tscharka 
Dcssiatiue - kLotaro 
Werft — Kilomstro 

Die Unterschiede in den neuen und alten Maßen wären folgende: 

1 Neupfund ist gleich 1 Pfund > 150 1« 
1 Arschin „ „ , 1 Arschin - j - 40 °,« 
1 Neuosmina „ „ 1 Osmina - j - 5 °^ 
1 Neuwedro „ „ 1 Wedro — 20 "!<, 

Die Werst und Dessiatine blieben unverändert. 
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Damit aber diese neueu Maße nud Gerichte nicht gefälscht werden 
können, wie die jetzt bestehenden, wäre es nothwcudig eine Eentralfabrik 
zn errichten, die allein das Recht hätte Gewichte nnd Maße zn verfertigen 
nnd zu aichen. Wi l l der Staat die Mittel nicht dazu hergeben, so könnte 
eine solche Fabrik sehr gut ans Privatmitteln hergestellt werden nnd nael> 
dem ganz Rußland mit genauen Maßen, Gewichten nnd Waagen versorgt 
wäre, müßte noch scharf darauf geschehen werden, daß jeder Zeit eine Kon
trolle bestehe, die das Fälschen verhindert. 

Es dauert immer lange, bis die Forderungen der Theorie Realität 
werden, aber es wird eine Zeit kommen, da der von allem Zwang befreite 
Handel, Hand in Hand mit Industrie nnd Technik, der Wissenschaft dafür 
Dank wissen w i rd , daß sie die Einheit des Maß-, Gewicht- nud M a ß 
systems ermöglicht nnd durchgesetzt hat.. 

Wenn es der Wissenschaft gelungen, den Dampf zum Zugthier nnd 
den Blitz zum Briefträger zu machen, wird sie nicht bald auch der U»ver-
nuust in den traditionellen Maßsystemen Herr werden? 

Dr . C a r l v. N e u m a n n . 
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Einige Worte zur „Populären Anleitung zur Wege 
nnd Behandlung der unter der ländlichen Ievölne-
rnng in den Ostseeurouilnen, insbesondere Livland, 
am häufigsten vorkommenden AugenKrunKheiten," 
nou Professor D r . G. v. Oettingln nnd Professor 
D r . G. Samson v. Oimmelstiern. M i tau 1860. 

« V i e Thatsache, daß auf dem platten Lande die Augenleiden, namentlich 
Trachome (Rauhigkeit der inneren Angenlidfiächen) nnd die übrigen ent
zündlichen Proccssc der Bindehant des Auges sehr verbreitet sind und, wie 
es scheint, stets mehr nm sich greifen, besonders aber, daß sie so zahlreiche 
Fälle von Erblindungen im Gefolge haben, hat nenerdings die Aufmerk
samkeit der ökonomischen Gesellschaft zn Dorpat auf sich gezogen. Diese 
hat die Mittel dazn hergegeben, nm an Stelle nnd Or t über diese Eala-
mität Nachforschungen anzustellen, welche denn von der Universität ans ins 
Werk gesetzt sind. Der Veröffentlichnng dieser gesammelten statistischen 
Beiträge sehen wir mit Interesse entgegen. 

Groß ist das Uebel, das weiß jeder, der auf dem Lande gelebt nnd 
gewirkt, man braucht sich nnr die Empfänger des sogenannten Armenbrodes 
bei den Gebietsmagazinen anzusehn. Dem Bestreben hier zn helfen ver
dankt auch die hier zu besprechende Schrift ihre Entstehung, sie ist alfo gewiß 
aus der edlen Absicht hervorgegangen dem Gemeinwohl zu nützen. Sie 
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enthält die Beschreibung der häusigsten Angeuleideu, des Trachoms uud 
der katarrhalischen und bleunorrhoischeu Eutzünduugen, eine Anleitung znr 
Behandlung derselben durch Nichtärzte und schließlich eiu Regulativ über 
die' Organisation einer Aiigenpflege auf dem Laude. 

Die Schrift ist mir erst jetzt zn Gesicht gekommen, es erscheint daher 
die Besprechung etwas spät. 

Durch ihre Stellung an der Universität, ihre wissenschaftliche Bedeu
tung uud ihre Verbiuduugen im Lande sind die Herrn Verfasser gewiß v,or 
Allen dazn berufen, in dieser Sache der Hnmamtät ein Wort zu sprechen, 
das dem größereu Publikum maßgebend erscheinen dürfte. Wenn ich nun 
bei Besprechung dieser Arbeit mehrfach andere Ansichten ^n entwickeln mich 
bemüssigt sehe, so ist es derselbe Beweggrund, der mich leitet. Bei öffent
lichen Sanitätsmaßregeln, wie die hier vorgeschlagenen, bringt nnr eine freie 
Meinungsäußerung für und wider den Standpunkt ins Klare. Beleuchtet 
muß aber nm desto mehr diese Schrift anch von anderem Standpnnkt aus 
werdeu, da sonst das Pnblikum sich eine Meiunng nicht bilden kann. 

Wie die Herren Verfasser bin anch ich der Ansicht, daß die Sache 
von den gebildeteren, einflußreicheren Classen der Gesellschaft in die Hand 
genommen werden müsse. S i e müssen vorangehen mit Rath nnd Thal, 
sie müssen Maßregeln anbahnen, welche den Umständen angemessen sind; 
erst später wird der Baner selbstständig handelnd anftreten können, wenn 
er einsteht, daß er Nutzen davon hat nnd sein Standpunkt ein höherer ge
worden ist. Die Ansicht, daß nichts zn thnn sei, weil der Bauer sich selbst 
nicht helfeu wolle, ist entschieden zurückzuweisen, wie anch von den Herru 
Verfassern geschieht. Auf Gütern, wo Aerzte seit langer Zeit thätig sind, 
wo ihnen eiu Hospital als Stutzpunkt dient, sncht der Baner die Hülfe des 
Arztes ganz gern nnd zeigt Vertrauen. Daß er anch hier zuweilen Hexen
meister aufsucht, ist bei seinem Bildungsgrade wohl zu verzeihe», thuu das 
doch auch Leute, von denen man es nicht erwarten sollte. I n den meisten 
Fällen ist der Arzt aber in Verhältnissen, wo er beim besten Willeu unr 
eiue sehr uugenügende Wirksamkeit entfalten kann; sein Kreis ist zn groß, 
und er hat kein Hospital zur Seite; hier kann uatürlich kciu rechtes Ver
trauen sich entwickeln, dazn gehören nähere Beziehuugen"). Komite er auch 
nur eiuen Theil der Kranken in seiner Nähe behalten, so wäre schon etwas 
gewonnen, aber selbst unterhalten können sich die Lente meist nicht nnd eine 

' ) Die Verhältnisse des Landarztes sind in dem beachtenswerthen Aufsähe des Dr. 
Laurent») in diesen Blätter,: sehr treu geschildert. 
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Bewilligung von Unterstützung dnrch die Gemeinde ist schwer zn erlangen. 

Wenn der Arzt somit nicht nachhaltig wirken kann, ,o ist es natürlich, daß 

der Bauer, keinen Nutzen erblickend, auel' das Wenige was er zur Snbsi-

steuz desselben beitragen soll, als eine Last ansiebt und ans Furcht vor dieser 

Belastuug erklart, daß er keinen Arzt wolle. (<5 ist gewiß schwierig lner 

durchzudriugeu, doch für unmöglich baltc ich's nicht. 

Was Augenkrankheiten betrifft, so glaube ich, daß da noch am Aller

ersten etwas sich würde thnn lassen. Vom Änge hängt des Sandmanns 

Existenz ab. Er beweist hier auch viel größere Ausdauer bei der Behand

lung, das glaube ich wenigstens erfahren zn haben, nnd auch die Gemeinde 

ist in solchen Fällen viel eher willig ihm unter die Arme zu greifen, denn 

sie muß ihn, wenn er »erblindet,' ernähren. 

Leider ist aber auch iu diesen Fällen die Hülfe des Arztes ei»e nnzu-

längliche; er kann den Patienten nicht unter Händen behalten, er mnß nach 

den gegebeneu Verhältnissen dem Grundsatz gemäß: „zn-nnum e,st nou ilo-

esre", eine abwartende Behaudluug einschlagen, wo er sich bewußt ist, daß 

eiu eiugreifendcs Verfahren znm Ziele führen würde. Die Krankheit zieht 

sich in die Lauge, der Patient wird ungeduldig, mißtrauisch, endlich ver

zweifelt er uud wcudet sich auf den Ratb guter Freunde an einen Hexen

meister (labbidarris) nnd alte Weiber. Von diesen werden nnn die nmge-

klappteu Angeulider mit Blanstein (cnnu-. «nlpkur.) bestrichen, oder es wird 

Angenzncker (2m«. äulplmr.) oder Bleiznckcr d»lu>lll>. ucct.) aufgestreut, oder 

gar mit einer Glasscherbe oder einen, Brodmesser die Grannlationeu abge

kratzt, dann anch wobl nachträglich noch Angenzncker oder Bleiznckcr ans 

die abgeschabten Angeulider gestreut. Leidet die Hornhaut, sind Trübnngeu 

da (plmiwis)^) oder gar Geschwüre, dann kratzt man sie mit demselben 

Instrumente rein tM-amc) «'m-nunc;) oder anch wobl die vordere Kammer 

ans, daß das Angeutammerwasser abfließt (iim-ncunt^i,^). Daß dies Ver

fahren auch günstige Resultate gebeu mnß, ist klar, es siebt ja etwa auf 

derselben physiologischen Basis wie nnser jetziges Heilverfahren, ist nnr 

grauenhaft roh. Wie fast alle Volts- und Gebeimmittel, ist auch dieses 

-Verfahre» aus den Händen der Acrzte in die des Volkes gerathen nnd 

hier erscheint es in dieser Gestalt. Das Wunderbare, daß der Ungclehrte 

geholfen, wo der Gelehrte nicht balf, wirkt mächtig nnd nicht allein in der 

uugebildeten Menge. Die furchtbaren Opfer aber, die diesem Unfug fallen, 

*) Eigenthümlicho Art von HonilMÜnchzmg, 
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schrecken Niemand zurück, denn Erfolge sind nicht abznstreiten und der After
arzt oder das betreffende alte Weib kennt sein Pnblikmu. Man versteht 
es den Mißerfolg zu beschönigen, droht cmch wohl zu verhexen, wenn ge
plündert wi rd , nnd fo ist es in fehr vielen Fällen nicht einmal möglich 
herauszubringen, wer an dem erblindeten Änge sein Meisterstück gemacht. 
Es ist unzweifelhaft, daß die ungüustigeu Lebensverhältnisse, nnter denen 
das Landvolk lebt, an nnd für sich viele Fälle von Erblindung herbeiführen, 
doch bei den meisten Augen, die ich in Folge von Hornhantleiden erblindet 
gefunden, waren die Spuren dieser Behandlung nachznweiscn, auch bei deu 
meisten Fällen hochgradiger Trichiasts"). Die Wirksamkeit des Arztes ist 
ungenügend, darum wnchert Charlatancrie nnheilbringend empor. Das 
scheint mir der Cardinalpunkt der Frage. - Die medicinischen Anschannngen 
und Begriffe entwickeln sich erst ans einer nicht unbedeutenden Menge po
sitiver Kenntnisse znr Klarheit; fehlt diese Grundlage, so ist das Verständniß 
der Heilknnde eine I l lnsiou. Der Nichtarzt kann wohl lernen, dies und 
jenes Mittel sei gut gegen dies und jenes Leiden, aber eine Heilmethode 
richtig zn verwenden, dazn kommt er nicht. Sie wird auch dem Gebildeten 
nur eine Schablone sein, nach der er auf gut Glück verfährt,.nnd die er, 
hat er anfangs gnten Erfolg, bald für unfehlbar hält. Je ungebildeter 
er ist, desto roher wird das Verfahren in seiner Hand, wie wir oben ge
sehen, und desto größer die Gefährlichkeit seines Treibens. Dessen ««ge
achtet kurirt der Nichtarzt, namentlich die Damenwelt, gern nach populären 
Handbüchern. Wer kennt nicht den alten Hansfreund Zoeckel^) dessen 
Hauptverdieust wohl dariu besteht, daß mit seinen Mitteln eben nichts 
verdorben wird. 

Dnrch eine populäre Augeuheilkunde aber das Publikum einführen zn 
wollen in die Behandlnng dieses Organs, dessen Eigeuthümlichkeiten die 
Ophthalmologie zu einem Specialfach gemacht hat, ist ein gewagtes Unter
nehmen. Es wird zwar von den Herrn Verfassern von vorn herein her« 
vorgehoben, daß der Nichtarzt sich nnr bis an eine bestimmte Grenze »vagen 
dürfe; möge diese Grenze noch so scharf hervorgehoben sein, sie wird vor
kommenden Falles doch nicht erkannt werden. 

. Wie nicht anders vorauszusetzen, ermangelt die Beschreibnng der ver
schiedenen Leiden nicht der Klarheit und allgemeinen Verständlichkeit; ob 
sie.aber den Nichtarzt znr richtigen Diagnose führen wird, ist, fürchte ich, 

") Einwachsen der Wimpern. 
**) Neuerdings bearbeitet von vr. Sodoffsch. 
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zweifelhaft. Die Unterschiede sind ans diesem Felde zn wenig in die Augen 
springend, zu fein. Wenn die Angen gcröthet sind, so sind sie entzündet, 
wo die Pnpille nicht schwarz erscheint, da ist es>in Staar, und wo T r i -
chiasis ist, da wachsen die Haare in die Angen; weiter wird, glaube ich, 
die Diagnostik des Nichtarztes sich uicht ausbilden lassen. Man erinnere 
sich uur wie es manchem angehenden Klinicisten ergeht, man höre nur die 
nngchencrlichen Erzähluugeu vou Augenkureu und Operationen iin Publ i -
tum, wo die Erzähler oft mit eigenen Augen gesehen, man denke an die 
Mythen vom Herausnehmen, Abputzen nnd Wiederhineinlegen der Augen> 
die eben nicht allein in den nntersteu Classen der Gesellschaft in -Umlauf 
sind und geglaubt werden, und man hoffe uoch auf ein Verftändniß! 

Eben so ist, was über Behandlung gesagt w i r d , verständlich für den 
Arzt; ob auch für den Nichtarzt? Gefährlich dürfte es aber doch erscheinen, 
die Aetzmethode, den Knpser- und Höllcusteinstift, dem Nichtarzt iu die Hand 
zu geben; sie kann uur mit gehöriger Berücksichtigung der Nachschübe des 
Trachoms gehandhabt werden nnd gehört ausschließlich iu die Hand eiucs 
Arztes. 

Wir kommen jetzt zn dem Regulativ für Orgauisation einer Augen-
pstege ans dem Lande. Das größte Gewicht ist hier auf die sogenannten 
Angenpfleger gelegt, wie es scheint Lente aus der Gemeinde, die lesen und 
schreibe» können, denn sie solleu Verschlage führen. Wovou sie leben sollen, 
ob von der Gemeinde salarirt oder von den Kranken, wird nicht gesagt. 
Unterrichtet sollen sie werden nach der „populären Anleitung" von irgend 
einem Glied der Familie des Gutsherru, Prediger, Verwalter 3c.; den 
klinischen Theil des Unterrichts soll der Landarzt des Kreises übernehmen. 
Anf die vorkommenden Fälle von Augenkrankheiten sollen dann die Guts-, 
Pastorats- und Gemeinde-Autoritäten wachen nnd sie zum weitereu Ver
fahre« deu Augeupftegern zuweise». Da aber der augenkranke Bauer gegen 
sein Leideu zu gleichgültig i s t — eine mit Grnnd zn bezweifelnde Voraus-
setzuug — so solleu Gutsverwaltuugeu, Prediger, Küster, Schulmeister, endlich 
der gebildetere Theil der Gemeinde selbst dnrch das übe rzeugende W o r t 
die Kraukeu beredeu, sich den Häudeu der Augeupfieger zu üvergeveu. Wenn 
die Kranken aber dennoch nicht wollen, wie dann? 

Für meinen Theil wiese ich diese Zumuthung entschieden zurück uud 
riethe jedem eindringlichst davon ab, auch bin ich überzeugt, daß die Herru 
Verfasser ihre eigeueu Augeu vor dieser Pflege und Behandlung sehr wahren 
werden. Ich frage offen, was sollen diese ans so mangelhafte Art gebil-
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deten Bauerjungeu leiste«, auf einem Felde, wo der Gebildete sich nicht 
zurechtfindet? wie sollen sie ihre Präzis üben? denn kuriren sollen sie ja. 
Man hat in manchen Ländern, z. B. Preußeu, sogenannte Chirurgen bilden 
lassen, nm die ärmeren Volksclasseu nnd Gegenden mit Aerzten zn versorgen. 
Diese haben ordentlich Collegia gehört nnd sind in den Kliniken praktisch 
unterwiesen worden und dennoch hat man sich von ihrer Untauglichst 
überzeugt und giebt das System jetzt ans. Anch in nnseren Provinzen, 
z. B. Kurland, sind hin und wieder sogenannte Discipel stillschweigend ge< 
duldet wordeu, von den Aerzten selbst durch lange Jahre herangebildet und 
unter ihrer Verantwortuug und ihrem Namen. Sie verwalteten hie und 
da die Bauernpraxis, sind aber verschwunden, wohl nicht weil sie sich be, 
währt hatten. 

Jetzt soll eiue Classe von Leuten herangebildet werden, ziemlich zahl
reich, se einer oder zwei für jede Gemeinde; die Ar t wie? ist oben erwähnt. 
Die Landärzte sollen sie überwachen, diese müßten dabei natürlich auch die 
Verantwortuug dem Staat gegenüber übernehmen. Wie ist eine Ueber-
wachung möglich, wenn die Betreffenden zerstreut, meilenweit entfernt wohnen? 
wie kann da Unfug verhütet werdeu uud welcher Arzt darf solche Veraut-
wortung übernehmen? Diese Verantwortung ist keine geringe, denn die 
anschlägigeu Köpfe unter den Augeupflegern, die denn doch ein klein wenig 
abgesehen haben, werden sehr bald ansangen ans eigene Hand gegen gnks 
Geld zu kuriren; was ihnen noch fehlt, werden sie nicht von den Aerzten, 
fondern von den alten Hexenmeistern zulernen. Entsetzt man sie dann 
ihrer Function, so werdeu sie schon ihr Wesen treiben und man wird dem 
nicht so leicht steuer« könuen. 

I n dem ersten Paragraph des Regulativs ist auch von Augeupstege-
rinnen die Rede; wer dazn verwendet werden könnte, ist mir bei meiner 
Kenntniß der ländlichen Bevölkerung unverständlich. Franen haben mit 
häuslichen Arbeiten und mit Kinderpstege zu thuu; es bliebe« etwa uur 
die alten Weiber, deren Kratzmethode wir schon kenueu gelernt haben. 

Sehr anznerkenuen ist, daß die Herren Verfasser auf die Nothwendig/ 
leit zweckmäßiger Einrichtung der Schulhäuser und der wiederholten Unter-
suchuug der Angen der Schuljugeud aufmerksam machen. Es verdient diese 
Bemerkung wohl alle Beachtung der.betreffenden Autoritäten. 

Was die Betheiligung der Landärzte betrifft, so sollen sie bei ihrem 
Engagement speciell znr Wahrnehmung der Augenpfiege, (doch nach den ini 
Regulativ entwickelten Grundsätzen), zum praktischen Unterricht der Angen-
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Pfleger, (den theoretischen übernehmen Andere wie bekannt) zu ihrer Über
wachung u. s. w., sich verpflichten. So viel ich weiß übernimmt der Arzt 
mit der venia practioanäi alle Pflichten, die das Gesetz und sein Beruf 
ihm auflegen, nnd dazu gehört auch die Behandlung der Augeu, denn er 
wird ja anch darin geprüft. Jetzt sollen ihm beim Autritt seiner bürgerlichen 
Stellung uoch andere Bedingungen sanitätspolizeilicher Natur gestellt werden 
von Privatleuten, Bedinguugcn, die in der Medicinalgesetzgebuug nicht 
euthalteu sind und von der Wissenschaft nicht anerkannt werden dürften. 
Es scheint mir nicht recht, den Arzt, dem sein Engagement oft eine Existenz
frage für sich nnd noch mehr, anch für seine Familie ist, in Conflict zu 
bringen mit seiner Pflicht uud seiner Ueberzengung. Wenn die Verhältnisse 
nicht drängen, wird er gewiß nicht daraus eingehen. Ferner wird von ihm 
ein Icchresverschlag gefordert nach den Tabellen und Diagnosen, die von 
den Augenpstegern geführt werden, uud dann endlich sollen Revisionen ge
halten werden, einestheils um diejenigen Kranken auszusondern, welche 
nicht von den Augenpstegern behandelt werden dürfen, cmderntheils die 
operativen Fälle. Ferner soll der Arzt Gesammtrevisionen wenigstens drei
mal im Jahr abhalten, um über deu Stand der Augenkranken und Blinden 
eine Ueberstcht zu gewiuueu. Solche Revisionen sind gewiß ganz zweck
mäßig, wo es viele Augeukrcmke giebt. Er wird dann nebenbei auch berich
ten können, was seine „Augenpfleger" gemacht haben. Sonst spielt der 
Arzt im Regulativ eine ziemlich traurige Rolle. 

Schließlich wird von reisenden Augenärzten gesprochen, Zöglingen des 
ophthalmologischen Instituts iu Dorpat, also Studenten, welche die venia 
practieanäi noch nicht haben. Sie sollen in den Sommerferien geschickt 
werden in Gegenden, wo keine Aerzte sind, und wo neben den vorhandenen 
Aerzten S P e c i a l i s t e n verlangt werden. Ich wi l l ihrer Befähigung 
nicht zu uahe treten, der Rnf der in Dorpat gebildeten Aerzte ist im ganzen 
Reich ein guter und auch im Auslande hat man von ihrer wissenschaftlichen 
Bildung eine gute Meinung. Es sind aber junge Leute, die naturgemäß 
operatiouslustig sind und jetzt so ganz auf eigene Füße gestellt werden; 
zudem liegt darin eine große Aufforderung zum leichtsinnigen Operiren, daß 
sie dorthin nicht mehr zurückkehre«, wo sie gewesen. Auch die einfachsten 
Augen operationen erfordern Nebung und Erfcchruug, mißlingen sie oder 
ist ihr Erfolg für das Sehvermögen ein mangelhafter, so macht das 
einen schlimmen Eindruck auf die ganze Gegeud, andere Kranke werden zu
rückgeschreckt und tragen hinfort lieber ihr Leiden, als daß sie operative 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV., Hft. 4. 23 
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Hülse nachsuchen und die gebotene annehmen. Das hat wohl jeder erfahren, 
der sich damit beschäftigte. Ich kann daher dieser Maßregel nicht das Wort 
reden. Solche Augenoperationsstationen wie die vorgeschlagenen scheinen mir 
sehr bedenklich; Lagerung der Kranken, Pflege, Nachbehandlung dürfte so 
leicht nicht zu beschaffen sein in der Art, wie Augenoperationen sie erfordern. 
Eine genügende Behandlung anderer ernsterer Augenleiden dürfte in der kurzen 
Zeit von 6 Wochen auch nicht zn bewerkstelligen sein. Doch wollen wir 
nicht blos die Schattenseiten aufsuchen, die Sache hat auch ein heiteres roman
tisch-burschikoses Ansehen. Die reisenden Augenärzte erinnern an die fahrenden 
Staarstecher des Mittelalters. Paarweis, denn bei Operationen ist auch 
Assistenz nothwendig, ziehen die Herren ans, Geld haben sie aus). Das 
fliegende Lazarett) wird errichtet, die Arbeit beginnt. B lut und Kumor 
NM6U8 fließen in Strömen, rasch wird die Nachbehandlung abgemacht, 
was noch etwa nachbleibt, besorgt der Augeupfleger und — fröhlich zieht der 
Bursch von dannen — im nächsten Schnlhaus kehrt er ein; — dort geht's 
wieder los — dann Ade auf Nimmerwiedersehn! Muthwillige Sommer
vögel: Es wäre das wirklich ganz hübsch, folgte der hinkende Bote nicht 
nach, der leidige Geldpunkt. Die Bauern follen die Zeche bezahlen dnrch 
'I2 Kop. per Kopf. Das ist zuviel! 

Der centralen Leitung der ganzen so organisirten Angenpflege will sich 
das ophthalmologische Institut in Dorpat unterziehen. So weit mm bei 
dieser centralen Leitung es sich darum handelt, von den Aerzten dieser Pro
vinzen wissenschaftliche Auskünfte zn erlangen, werden diese der Universität 
oder, resp. Klinik, als dem Mittelpunkt unseres wissenschaftlichen Lebens, 
gewiß mit Vergnügen zn Gebote gestellt werden. 

Ich wiederhole es hier, die Absicht, welche diese Schrift ins Leben 
rief, war eine gute; die Folgen der darin enthaltenen Vorschläge, wenn 
sie ganz oder theilweise ins Leben treten sollten, dürsten sehr nachtheilig 
sein. Man Verzeihemir, wenn ich hin nnd wieder etwas herbe mich aus
gesprochen, es galt der Sache, nicht der Person. 
. Die landärztlichen Verhältnisse können so nicht bleiben, wie sie jetzt 

sind, gegenüber den Veränderuugeu, die im Bauernstände vor sich gehen. 
Neben dem W i r t h , dem Pächter nnd anch wohl Eigenthümcr seines Ge
sindes wjrd der Knecht leichter Proletarier als früher. Er hat sein Aus
kommen, so lange er gesunde Glieder und gesunde Augen hat — er ver
sinkt in Jammer und Elend, wenn er erkrankt. Wer seine Arbeitskräfte 
a M e M zum eigenen Nutzen, der hat füglich auch zum größereu Theil, 
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keinesweges ausschließlich die Pflicht, dafür zu sorgen, daß er wieder arbeits
fähig werde. Das gebieten Menschenpflicht und eigener Vortheil. Die 
höheren Stände müssen vorausgehen in Math und That, es muß die Zahl 
der Aerzte vermehrt und ihnen Humanitätsanstalten znr Seite gestellt wer
den , die ihnen eine gedeihliche Wirksamkeit möglich machen. Das Unter-
stützungs- und Verpflegungssystem innerhalb der Landgemeinden muß ge
ordnet werden, wie auch den Städten gegenüber. Sind erst Aerzte in 
genügender Anzahl vorhanden und erlanben ihnen die Verhältnisse eine 
nachhaltige Wirksamkeit, dann findet sich auch das Vertrauen und das Be-
dürfniß nach dem Arzt. Das ist überall so gewesen. 
iM Wie verlautet, sind diese Fragen schon in Verhandlung gezogen, mögen 
sie vom richtigen Standpunkt aus weiter geführt werden. Die Zeit ist 
Reformen nicht abhold. Vor allem aber keine Palliativmaßregeln, die 
äußerlich nach etwas ausseben, aber keinen Kern in sich bergen; man 
muß sie nachher wegwerfen und das Verträum, das geweckt werden soll, 
ist für lange untergraben. Ich weiß wohl, daß der Geldpunkt schwer zu 
überwinden ist, er muß aber überwunden werden, denn nur durch Anstel
lung gebildeter Aerzte ist die Frage zu lösen. Is t es für den Augenblick 
auch nicht möglich, fo rechne man auf die Zukunft. Man lege getrost das 
Samenkorn in die Erde znr rechten Zeit nnd halte nur das Unkraut ab mit 
freundlicher Pflege und der Baum wird wachsen und Schatten geben. — 
Es stehen Specialanstalten für Augenleiden in Aussicht, wohlau! man rufe 
sie ins Leben. Ih re Wirksamkeit ist eine große, wenn man die stationäre 
Klinik nnd das Ambnlatorium sich ergänzen läßt. Tausende können jährlich 
hier Hülfe finden mit verhältnißmäßig geringen Kosten. Man vergrößere 
ihre Tragweite, indem man von Seiten der Gemeinde den Kranken, die 
für die Aufnahme sich nicht eignen, die Mittel giebt, im Ambulatorium 
dieser Anstalt behandelt zu werden. Man lenke die Privatwohlthätigkeit 
in diese Bahn, sie versöhnt die Widersprüche der Zeit. Es ist bei uns 
wohlthätiger Sinn vorhanden, meist aber nicht genng concei^trirt. Was 
dem Einzelnen nicht möglich, das leisten kleine Beiträge Vieler mit Leich
tigkeit. So sind anderwärts umfangreiche Anstalten entstanden, wo die 
Mittel des Staates und der Gemeinde nicht langten dem Bedürfniß gegen
über. Man blicke auf England. Wie viele reich ausgestattete Hospitäler 
und Humanitätsanstalten beruhen nicht in London lediglich auf wohlthätiger 
Beisteuer der Bemitteltem Ich zweifle keinen Augenblick an dem Erfolg 
auch bei uns, wenn Männer von Bedentuug und Willen die Sache in die 
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Hand nehmen wollen. Die Städte besitzen Stiftungen nnd Vereine, das 
Land meines Wissens noch keiue; das Bedürfnis; ist da, es ist jetzt schon 
dringend, warum warten?! Noch sind die Verhältnisse weich nnd können 
geformt werden. 

Eines möchte ich schließlich gegen die Herren Verfasser geltend machen, 
ich fühle mich durch mehrjährige Erfahrung als Landarzt, wie anch in der 
Augenpraxis dazu berechtigt. Der Bauer ist nicht in dem Grade indiffe
rent gegen seine Leiden, wie er in dieser Schrift geschildert w i rd , er liebt 
sein Augenlicht wie jeder Andere anch und der Arzt ist ihm ebenso Mann 
des Vertrauens wie überall. 

Darum nochmals, man vermehre die Zahl der Aerzte nnd weise ihnen 
zweckmäßig gelegene Wohnorte an, man errichte kleine Hospitäler, sie wer
den sich gewiß entwickeln. M i t steigender Wohlhabenheit des Bauernstan
des werden seine Wohnungen besser werden, Reinlichkeit und größere Selbst
beachtung werden einkehren; dann fällt anch eine bedeutende Ursache der 
Augenleiden von selbst weg. Kann erst eine ordentliche ärztliche Behand
lung statthaben, so werden die Kranken den Arzt schon suchen uud Erblin
dungen werden selten sein. Sind zweckmäßige Einrichtungen getroffen, so 
lasse man diese wirken durch ihr eigenes Gewicht und sie werden durchdringen. 

W a l d h a u e r . 



Zm Geschichte des Mwtsens in Rußland. 

A u den von der Regierung in den verschiedenen Zweigen der Administra-
tion neuerdings augestrebten Reformen gehören cinch mannigfache Verbesse
rungen und Aenderungen im Postwesen, namentlich in den Anordnungen 
über die Beförderung durch die Postcmstalten. Die Schwierigkeiten, mit 
denen die Regierung Rußlands in Ansehung der Posteinrichtungen zu 
kämpfen hatte nnd noch zn kämpfen hat, möchten in keinem der Staaten 
des westlichen Europas gleich groß gewesen sein. Die ungeheure Ausdeh
nung des Reichs, die zum großen Theil unwirthbaren und uncultivirten 
Strecken, die mit den Brennpunkten des staatlichen Lebens in Verbindung 
zu setzen waren, der verschiedene Culturzustand der zum Reichsverbande 
gehörenden Völker machten nicht nnr die Anlegung von Post- und Beför
derungsanstalten an sich im höchsten Grade schwierig, sondern ließen es fast 
unmöglich erscheinen, den verschiedenen Bedürfnissen entsprechende und doch 
nothwendig einheitliche Bestimmungen für die Organisation dieses wichtigen 
Verwaltungszweiges zu finden. Eine fernere Schwierigkeit bot sich in der 
Unmöglichkeit, in allen Theilen des Reichs die nöthige Controle und Auf
sicht über gewissenhafte Ausübung der bestehenden Verordnungen auszuübeu. 

Ein näherer Einblick in diese Verhältnisse soll dnrch eine am Schlnsse 
des vorigen Jahres in S t . Petersburg erschienene Broschüre über die Ent
wicklung des Postwesens in Rußlaud gewährt werden, welche von dem 
Oberdirigirenden des Postdepartements mit allerhöchster Genehmigung ver-
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öffentlicht worden ist nnd im Interesse einer möglichst zweckmäßigen und 
den örtlichen Bedürfnissen entsprechenden Organisirnng der zur Beförderung 
von Reisenden und Gütern durch die Post dienenden Anstalten znr öffent
lichen Besprechung dieser Verhältnisse auffordert. 

Dieser Broschüre, von welcher der Ncdaction dieser Blätter ein Exem
plar vom Postdepartement zu dem augegebeuen Zwecke übersandt worden, 
entnehmen wir nachstehende Daten: 

1 . D i e P o s t b e f ö r d e r n n g dnrch F n h r l e n t c ( Iämsch tsch ik i ) . 
Bereits im 45. Jahrhundert gab es in Rußland Personen, die aus 

der Beförderung von Reisenden und Gütern ein Geschäft machten; von 
ihnen ist z. B. i n . einem Reisepaß (Podoroshnaja) die. Rede, deu Zar 
I w a n I I I . dem deutschen Reichsgesandten zur Rückkehr in seine Heimath 
ausstellen ließ. Durch diese Fnhrlente beförderte die Regierung in der 
ältesten Zeit ihre Depeschen und Conriere, ohne daß eine gesetzliche Fest-
stelluug des Verhältnisses dieser Leute zur Regieruug stattgefuudeu hätte. 
Bei der fortschreitenden Kultur des Reichs, dem gesteigerten Verkehr und 
der Unzulänglichkeit der bestehenden Einrichtung war es natürlich, daß 
Alexei Michailowisch, der Vater Peter's des Großen, gegen Ende des 
17. Jahrhunderts die Einrichtung ständiger Transportanstalten anordnete 
und diese in den belebteren Thcilen seines Reichs den Anwohnern der 
großen Verbindungsstraßen als eine Art von Grnnddienstbarkeit (im deut
schen, nicht römischen Sinn des Wortes) auserlegte. 

- Auf deu großeu Straßen wurden in der Entfernung von 40 bis 50 
Wersten Stationen eingerichtet, die von den Bewohnern der angrenzenden 
Dörfer und Bauerhöfe verseheu werdeu mußten; die Wageu, die Pferde 
uud der Anspann wurden von den nmlicgendcn Klöstern und Gutsbesitzer» 
(und zwar je ein Wagen nebst Zubehör ans 10 Banerhöfe) gestellt. Die 
Regierung zahlte bis in die Zeit Peter's des Großen jedem Compler. vou 
7 Höfen für die Herbeischaffung der Fuhrknechte jährlich zwanzig Rubel. 
Die Verpflichtung der znr Erhaltung solcher Stationen (Iamv)") desig-
nirten Ortschaften bestand indessen nur in der Beförderung von Personen,, 
die in Staatsauftrageu reisten, nnd im Transport von fürstlichen oder 
Staatseffecten. 

' ) Iamy, wörtlich Gruben, hießen die Posthöfe, die an den durch Gruben bezeichneten 
Grenzen der Dörfer lagen, welche Benennung dann auf die ganze Postleistung übertragen 
wurde. 
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I m Laufe der Zeit traten indessen nach den jeweiligen Bedürfnissen 
Veränderungen in der Art und Weise der Besoldung der zum Fuhrdienst 
Verpflichteten ein. So wurde namentlich zur Zeit Peter's des Großen 
festgesetzt, daß auf dem Wege von Petersburg nach Nowgorod per Pferd 
uud Werst ein Kopeken gezahlt werden sollte, auf dem Wege von Nowgorod 
nach Moskau in demselben Verhältniß ein halber Kopeken (denga), auf den 
übrigen Wegen auf 10 Werst per Pferd 2 Kopeken (4 dengi); Privat
personen sollten nur gegen Entrichtung des doppelten Betrags der von der 
Regierung zu zahlenden Taxe die Beförderung verlangen können; die Fuhr
knechte sollten von allen öffentlichen Abgaben und vom Militärdienst befreit 
sein; diese letztere Bestimmung wurde indessen im Jahre 1766 aufgehoben. 
Die Regierung versuchte es, die Beförderung von Gepäck, die den Stations
haltern und Fuhrknechten besonders beschwerlich war, von den Verpflichtungen 
derselben zu trennen, sah sich indeß bald genöthigt dieselbe wiedereinzuführen. 
Die Folge dieser Belastung, die namentlich dnrch Willkürlichkeiten seitens 
der Privaten bis zur Unerträglichleit gesteigert wurde, war der Verfall und 
gänzliche Untergang vieler dieser Fuhrplätze, deren Knechte sich durch die 
Flucht ihre« Verpflichtungen zu entziehen suchten. Die Regierung versuchte 
die alte Orduung wieder herzustellen nno die Stationen von der Effecten-
befördernng zu befreien, sah sich aber durch die Kriege mit der Türkei ge
nöthigt dieselbe vor der Hand noch beizubehalten. 

Eine neue Regelung des Fuhrwesens trat mit dem Jahre 1752 in 
Kraft; die Masen vom 13. Januar und 10. Angust ordneten an,- daß in 
den belasteten Ortschaften von je 28 männlichen Seelen 3 Pferde gestellt 
werden sollten, aus dem Moskau-Petersbnrger Wege aber je ein Pferd von 
18 Seelen. 

Die Beförderung der Post durch Leistungen seitens dazu verpflichteter 
Ortschaften mnßte vorläufig bcstehn bleiben, da sich bei der Unzulänglichkeit 
der Finanzen und dem nnentwickelten Zustande des Handels nno der Ge
werbe in Rußlaud im 17. uud 18. Jahrhundert kein anderes Mit te l zur 
Erhaltung des Verkehrs zu bieten schien. Die bestehende Ordnnng blieb 
indessen für die belasteten Ortschaften wie für die Negierung gleich drückend; 
während erstere unter dem Druck der ihuen auferlegten Verpflichtungen 
seufzten und Abhülfe verlangten, mußte die Regierung beständig auf nene 
Mittel sinnen, die Lage jener Leute zu verbessern und Opfer aller Art 
bringen; eine allgemeine Lähmung des Verkehrs, unter der die Regierung 
am meisten l i t t , war die unausbleibliche Folge dieses Zustandes. Ver-
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schiedene Versuche zur Aendernng schlugen fehl: im Jahre 1764 z. B . 
versuchte man die Erhaltung der Poststationen im S t . Petersburger uud 
im Olonetzschen Gouvernement dnrch Contracte mit Privaten herzustellen; 
aber schon zwölf Jahre später sah sich die Regierung gcnöthigt die alte 
Ordnung der Dinge wieder einzuführen. Verschiedene Comite's wurden 
zur Untersuchung uud Abstellung der herrschenden Uebelstände in den 
Iahreu 1802, 1808 und 1810 niedergesetzt; alle drei kamen zu dem 
gleichen Resultat, „daß die bestehenden Einrichtnngen ihrem Zwecke nicht 
entsprächen," keines derselben vermochte aber durchgreifende Verbesserungen 
anzubahnen. Endlich wurde in einem vierten, im Jahre 1841 niederge
setzten Comitö, dem die Geheimräthe Karuejew und Orshewski prästdirten, 
die Aushebung der Postbefvrderung durch dazu verpflichtete Ortschaften 
definitiv ausgesprochen und allmälig ins Werk gesetzt; znletzt wurden 1857 
die Iamschtschit'i der Moskan-Petersbnrger Straße durch ein allerhöchst 
bestätigtes Reichsrathsgutachten ihrer bisherigen Verpflichtungen enthoben. 

2. D i e U n t e r h a l t u u g der P o s t s t a t i o n e n dnrch Päch te r . 

Schon bevor die Bedienung der Poststationen durch Leistuugeu be
stimmter verpflichteter Ortschaften gänzlich ausgehoben worden war, wnrde 
sie von der Regierung zuweileu öffentlich für gewisse Pachtperioden ausge
boten nnd vergeben, wobei folgendes Verfahren beobachtet wurde: den
jenigen, die sich zur Uebernahme der Poststationen und der damit verbun
deneu Verpflichtungen eiugefuudeu hatte», wurde zunächst eröffnet, wie viel 
Pferde auf deu einzelnen Stationen nnterhalten werden müßte»; sodauu 
wurden die einzelnen Stationen dem Mindcstbieteuden auf drei Jahre ver
geben, d. h. demjenigen zugeschlagen, der per Pferd die niedrigste Summe 
für die Erhaltung der Station forderte; zu dieser Summe, die aus den 
Landesprästanden gedeckt wurde, zahlte die Regierung noch die Vorspann
gelder für die zu befördernden Posten und Estafette» und sirirtc den Preis 
für Beförderung von Privatpersonen. Die gehörige Instandhaltung der 
Stationen suchte die Rcgieruug durch Cantionssummen (Salogi) sicher zu 
stellen, welche die Pächter im Betrage eines Drittheils der ihnen ans den 
Prästanden zugestandene» Summe zn deponiren hatte». 

Die Uebelstättde, die dieses System im Gefolge hat , sind mannig
facher, sehr drückender A r t ; die Erhaltung der Poststationen sinkt durch 
dasselbe zum Gegenstaude der Speculation herab, wird von einigen 
Eapitalisten ausgebeutet und verfehlt ihres Zweckes dadnrch gänzlich. 
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Vpeculanten, die über größere Geldmittel zu verfügen haben und nament
lich die oft beträchtlichen Cautionssummen herbeizuschaffen im Stande sind, 
bestimmen den Pre is , der für die Erhaltung der Stationen bezahlt werden 
soll, gänzlich nach ihrem Belieben, wissen sich dadurch beträchtliche Vor
te i le zu sichern und üben auf die materielle Lage der Posthalter einen so 
drückenden Einflnß aus, daß diese schlechterdings nicht im Stande sind, 
die übernommenen Stationen auch nur in einem leidlichen Zustande zu er
halten. Die Posthalter, die aus diesem Gewerbe einen Lebensberuf machen, 
haben in der Regel nur über kleine Capitalien zn verfügen und um die 
Concurrenz der Capitalisten bei den gewöhnlich alle drei Jahre stattfinden
den öffentlichen Ausgeboten auszuschließen, müssen sie diesen beträchtliche 
Abfindungssummen zahlen. Thun sie das nicht, so gerathen sie in die 
Gefahr, entweder von den Speculanten überboten und im besten Falle deren 
Verwalter oder Afterpächter zu werden, oder diese drücken die Preise so 
sehr herunter, daß für die geringe Summe, die ihnen nunmehr gezahlt 
wird, die Instandhaltung der Stationen zur Unmöglichkeit wird. Zu die
sen Uebelständen tritt noch der Umstand, daß die Pachtperioden gewöhnlich 
nur drei Jahre währen, den Speculanten also immer von neuem die Ge
legenheit zur eigenen Bereicherung und zum Ruin der Posthalter und Post
stationen geboten wird. 

Alle diese Mißstände haben zur Abschaffung des sogenannten Verpach
tungssystems geführt; für die wenigen Provinzen, für die dasselbe beibe
halten worden ist, hat die Regierung den schreiendsten Uebelständen durch 
die Einführung von 12jährigen Pachtperioden abgeholfen. 

3. D i e s o g e n a n n t e n f r e i e n Posten. 

Der Bezeichnung „freie Posten" begegnet man zuerst in dem Utas 
der Kaiserin Catharina vom 22. März 1770. Es wurde nämlich für die 
Narwasche Straße ans Vorschlag des Fürsten Wjäsemski folgende Ordnung 
eingeführt: 

Die Stationen sollten ans je 15 Jahre vergeben werden; der Post
halter verpflichtete sich die von der Krone eingewiesenen Gebäude, 25 Pferde 
sammt Zubehör und die entsprechende Anzahl von Postillonen zu unterhalten, 
anch mußte die Station zur Beherbergung von Passagieren eingerichtet sein 
und diesen auf Verlangen Speisen und Getränke gegen Zahlung verab
folgen. Die Krone streckte dem Unternehmer auf zehn Jahre 1000 Rbl . 
ohne Renten für die Einrichtung vor und zahlte außerdem nach einem be-
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-stimmten Maßstabe Fonragegelder; die Vorspanngeldcr, die der Posthalter 
zu erheben berechtigt war, betrugen 12 Kopeken für zehn Werst per Pferd; 
wer mehr als 20 Pferde mit einem Male verlangte, hatte das Doppelte 
zu zahlen. Sechs Pferde und zwei Knechte mußten jederzeit bereitstehen, 
Couriere binnen zehn Minuteu expedirt werden. Die Post und die Couriere 
sollten im Sommer und Winter 12 Werst, im Herbst nnd im Frühling 
11 Werst in der Stunde befördert werden, sonstige Reisende 10 und 8 
Werst. Reisende sollten auf ihr Verlangen in besonderen bedeckten Equi
pagen befördert werden und per Person von Narwa nach Petersburg 
1 Rbl. S . zahlen. 

Die Stationen sollten alle 15 Jahre durch öffentlichen Auöbot ver
geben nnd demjenigen, der den Mindestbetrag an Fouragegeldcrn verlangte, 
zugeschlagen werden. Diese Posteinrichtnng wurde später anch ans andere 
Gouvernements, wie S t . Petersburg, Wolhynien n. a. ausgedehut. 

Aehnliche Einrichtungen wurden im Jahre 1627 vom Grafen Woron-
zow für die Straße von Balta nach Odessa projcctirt. I n dem Regle
ment für dieselbe giebt sich besonders das Bestreben knud, die Zuschüsse 
seitens der Regieruug uud der Gutsbesitzer zu ersparen und die Stationen 
durch sich selbst zu erhalten; der Vorspann wurde auf zehn Kop. B. A. per 
Werst fizirt. Auf kaiserlichen Befehl wurde im October 1831 für alle 
diejenigen Poststraßen, ans denen noch keine freien Posten bestanden (mit 
Ausnahme der die beiden Hauptstädte verbindenden Straße) die Anlegnug 
solcher freigegeben. Die Bedingungen dafür waren im Wesentlichen die
selben wie die obenangcführteu; das Reglement verordnete nnr genaner, 
wer zur Ueberncchme der Stationen berechtigt sei, stellte fest, daß auch 
ganze Ortschaften znr Uebernahme befugt sein sollten, gab denjenigen, die 
keine Vorschüsse verlangten, vor den übrigen Concnrrenten den Vorzug, 
bestimmte andere Sätze für die Vorspanngelder n. s. w. Auf das Detail 
dieses Reglements einzugehen, ist ohne Interesse, da dasselbe keinerlei dnrch-
greisende Veränderuugeu feststellt. Diese augcstrebte Erhaltung der Statio
nen ohne Zuschüsse bewährte sich iudesscn nicht, da der Ortrag aus deu 
niedrigen Sätzen der Vorspanngelder nicht den Unkosten entsprach. 

I m Jahre 1844 brachte der Kurst'sche Gutsbesitzer Studsinski die 
Anlegung freier Posten von Moskau über Tu la , O r e l , Kursk nach Char
kow bei der Ober-Postverwaltung in Vorschlag und erbot sich zur Ueber
nahme und Verwaltung derselben. * 
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Studsinky übernahm die Unterhaltung der Stationen mit der nöthigen 
Anzahl von Pferden und Knechten, verpflichtete sich sowohl zur Beförderung 
von Estafetten und Kronsposten als auch Paffagieren und Gütern auf der 
Poststraße und auf Nebenwegen bis zu 20 Werst; er verlangte dafür einen 
Vorschuß von 60,000 R., das Recht 3 Kop. S . an Vorspanngeldern per 
Werst zu erheben und forderte zudem, daß ihm sämmtliche Stationsgebäude 
in gehörigem Zustande übergeben würden. Der Contract wurde mit ihm 
auf zehn Jahre abgeschlossen mit der Bedingung, daß nach Ablauf dieser 
Frist, falls die gegenwärtig festgestellten Bedingungen von beiden Seiten 
beibehalten würden, Studsinsky die Postverbindung von Moskau nach 
Charkow aufs neue übernehmen dürfe. Auf derselben Grundlage schloß 
die Regierung in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre Verträge für ver
schiedene andere Postbezirke auf die Entfernung von 3517 Werft ab. 

4. D i e U n t e r h a l t u n g von Pos ts ta t i onen auf 
a d m i n i s t r a t i v e m Wege. 

?'1 I m Jahre 1834 befahl der Kaiser Nikolaus die Stationen der Kowno-
Dünaburger Chaussöe nach preußischem Muster auf administrativem Wege 
zu verwalten. Der jährliche Ertrag an Vorspanngeldern wurde für jede 
Station im voraus berechnet und durchschnittlich festgestellt; sodann wurde 
ein bestimmter Kostenanschlag für die erste Einrichtung jeder Station und 
über ihre jährlichen Erhaltungsunkoften gemacht. Zu der Anschlagssumme 
der Kosten wurden 12 ?/<, zugeschlagen, von denen die eine Hälfte zum Er
satz der Einrichtungskosteu, die 'andere zur Sustentation des Verwalters 
dienen sollte. Der Betrag, um welchen die so bestimmte Summe der Aus-
gabeu die veranschlagte Einnahme überstieg, sollte aus den Landesprästcm-
den gedeckt werden. Alle drei Jahre sollte ein neuer Kostenanschlag ent
worfen und demgemäß neue Subventionssummen, die nach dem Durch
schnittspreise des Pferdefutterts sizirt werden sollten, ausgesetzt werden. 

Die gleiche Einrichtung wnrde für die Stationen auf der Straße von 
Tauroggen bis Schaulen getroffen, 

5. U n t e r h a l t u n g der Pos ts ta t i onen nach dem Sys tem 
der z w ö l f j ä h r i g e n T a x a t i o n . 

Wie oben angedeutet, wnrdeu die sogenannten freien Posten in allen 
den Theilen des Reichs eingeführt, die für eine solche Einrichtung geeignet 
schienen. Für die übrigen Poststraßen wnrde statt der bisher üblichen Ver-
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Pachtung derselben folgender neue Modus der Verwaltung durch den früheren 
Oberdirigirenden des Postdepartements, Grafen Adlerberg, in Vorschlag 
gebracht. Die Regierung selbst sollte den Preis für die einzelnen Stationen 
(d. h. den Betrag der zuzuzahlenden Fouragegelder) bestimmen und um die 
Uebelstände, die das öffentliche Ausgebot im Gefolge hatte, zu beseitigen, die 
Stationen zuverlässigen Personen zur Verwaltung für Perioden von 12 
Jahren übergeben. Diese längeren Termine sollten die Stationsverwalter 
dazu ermuthigen, ihre erste Einrichtung, in der Aussicht auf Entschädigung 
für ihre Auslagen, nicht allzu kärglich herzustellen. Von wesentlichem Einfluß 
blieben dabei immer die Preise von Heu und Haser, deren Fixirung einzig 
vom Ertrage der Ernten abhängig, natürlich dem Wechsel unterworfen ist. 
Die zwölfjährige Pachtperiode verfprach aber auch in dieser Beziehung eine 
Ausgleichung, auf die bei den früher üblichen kürzeren Fristen nicht ge
rechnet werden konnte. 

Auf kaiserlichen Befehl wurde nunmehr in den Gouvernements, für 
welche diese Ordnung eingeführt wurde, eine allgemeine Abschätzung des 
Ertrages und der Bedürfnisse jeder Station angeordnet, um den Betrag 
der seitens der Regierung zu zahlenden Summen zu berechnen und den Post
Haltern 20 "/o ihres Einrichtungscapitals für ihre Mühewaltung und zur 
Deckung der Abnutzung zu sichern. Besondere Comics wurden in den 
einzelnen Gouvernements mit der Durchsicht der gemachten Taxationsan
schläge betraut. Die Verwaltung der Stationen wurde sodann erprobten 
Posthaltern oder, wo solche sich zur Uebernahme nicht bereit erklärten, be
nachbarten Gutsbesitzern und anderen Privatpersonen übergeben.*) 

Hiermit ist der wesentliche Inhal t der von dem Postdepartement her, 
ausgegebenen Broschüre erschöpft nnd wenngleich es Sachkundigen überlassen 
bleiben muß, in eine nähere Beurtheilung des russischen Postwesens einzu-
gehu, so wird hier immer ausgesprocheu werden dürfen, daß die vorlie-

*) Auf allen Poststationen des Reiches, mit Ausnahme der Ostseeprovinzen, befanden 
sich im Jahre 1837 32,452 Pferde mit einer Zahlung von 2,375,139 R. 9 8 ^ C. (jähr-
liche Durchschnittszahlimg für 1 Pferd 73 R. 18 C.); im Jahre 1860 wurden 52,049 
Pferde gehalten mit einer Zahlung von 5,882,040 R, 6 ^ E. (jährliche DurchschnittSzah. 
lung für 1 Pferd 113 R.) 

Gegenwärtig werden in 43 Gouvernements die Stationen nach dem System der 12» 
jährigen Taxation, in 23 Gouvernements nach dem der Verpachtung verwaltet. 
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gende Broschüre kaum ausreicht, eine klare Anschauung über diese Verhält
nisse zu verbreiten. D ie verschiedenen bisher befolgten Systeme sind zum 
Theil mangelhaft dargestellt; ihre Unterschiede nirgend scharf genug hervor
gehoben; die Schilderung des alten Systems der Postbeförderung durch 
dazu verpflichtete Grundstücke entbehrt jeder genaueren statistischen Be
gründung; die Unterscheidung zwischen den freien Posten und den durch 
öffentliches Ausgebot verpachteten läßt sich höchstens errathen; das Admi
nistrativsystem nach preußischem Muster ist kaum angedeutet. Ein einge
henderes Verständniß für Laien möchte aus der osficiellen Broschüre kaum 
möglich sein, und dieses ist durch die Darstellung doch bezweckt worden; ob 
aber die Andeutungen, in denen das Ganze sich bewegt, dem Kundigen 
mehr werde genüge« können, müssen wir dahingestellt sein lassen. 

Nedaeteme: 
Theodor Bötticher, Alexander Fal t in , 

Livl. Hofgerichttrath. Rig»scher Rathihm. 
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Corrchondely. 

St . Petersburg den 20. September 1861. 

V i e Interessen des öffentlichen Lebens, die hier so vielfältig die Federn 
der russischen Journalistik in Bewegung setzen, haben sich in letzter Zeit 
wieder einem Gegenstande zugewandt, der in vielen Gemüthern einen Gähr-
stoff ewiger Unzufriedenheit absetzte, ohne nach außen hin eine folgenreiche 
Besprechung finden zu können. Es ist dies die „große russische Eisenbahn-
Gesellschaft". Unerhört wie der Riesenbau des „Great Easteru" erhob sich 
dieses Unternehmen vor den Blicken des erstaunten Rußland, von vielen 
in seinem Endresultat bezweifelt, bekrittelt und endlich doch in die Flut 
des öffentlichen Lebens hineinbrausend, durch seine Grandiosttät imponirend 
und die zaghaften Gemüther der Actiouäre aufrichtend, deren Hoffnungen 
mit jedem neugelegten Schienenweg sich dem Ziel einer guten Dividende 
zu «äheru schienen. Aber auch dieser Riesenbau sollte das Mangelhafte 
seiner Organisation nur zu bald an den Tag legen und einen Rückschlag 
in der öffentlichen Meinung erleiden, den die Börse zum Nachtheil der 
Actionäre zu notiren nicht unterließ. Schon im Jahre 1859 hatte sich die 
gesammte russische Journalistik gegen den Gang der Angelegenheiten in der 
„Großen Gesellschaft" erhoben. Eine compacte Opposition, namentlich 
unter Leitung des Herrn A. Stassow, hatte sich gebildet, welche mit Ent
schiedenheit aul die-offene Darlegung des Geschäftsganges den Actionären 
gegenüber drang; diese Opposition erhob ihre Stimme auf der General-
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Versammlung 1860, wo leider die Ungewohnhcit der hier noch nicht einge
bürgerten parlamentarischen Debatte das Resultat zweifelhaft machte nnd 
auch die Presse fortan einer Minorität ihre Spalten verschließen mußte, die 
jetzt erst wieder seit der Generalversammlung im August dieses Jahres, wo 
die folgenwichtigen Beschlüsse derselben den Stand der großen Gesellschaft 
dem Publikum klar dargelegt haben, geöffnet sind. Diese Beschlüsse, von 
der Generalversammlung gefaßt und der Regierung zur Bestätigung unter
breitet, stellen fortan das Unternehmen der „Großen Gesellschaft" auf gleiche 
Stufe mit den' Unternehmungen, die vom Staate geleitet werden. Alle 
Ausgaben, die mehr als 100,000 R. betragen, sowie alle Maßregeln, die 
sich ans den Ertrag der Eisenbahnen beziehen, sollen von der Regierung 
bestätigt werden. Dieselbe garantirt die Zinsen, sowie die Tilgung aller 
bis jetzt nnnütz verausgabten Gelder und gewährt noch 28 Millionen für 
Beendigung der Warschauer und Nishni-Nowgoroder Linie. 

Aus solche Unterstützung war die „Große Gesellschaft" augewiesen, nach
dem, wie Herr Abasa in der letzten Generalversammlung im Namen des 
Conseils erklärte, Veränderungen in den allgemeinen finanziellen Verhält
nissen, die stets zunehmende Thenrnng und andere Znfälligkeiten Capital-
massen verzehrt hatten, auf welche der frühere Ueberschlag nicht rechnen 
konnte. Der Bericht der Revistons-Commission, der dem Publikum vor
liegt, hat aber gezeigt, in welcher Weise Summen verausgabt wurden, 
die sich namentlich bei dem Verwaltungs-Etat zu unglaublicher Höhe be
liefen. So erhielt der Haupt-Director der „Großen Gesellschaft", H«rr 
Collignon, laut Coutract die Summe von 20,000 R.; statt dessen wurden 
ihm aber 26,589 R. ausgezahlt und eine Reise nach Paris noch besonders 
mit 1599 R. berechnet; für die Einrichtung seiner Wohnung, Meublirung 
)c. hatte das Conseil 15,124 R. bestimmt; die Ausgaben dafür betrugen 
aber spater 24,585 R. I n ähnlicher Weise war das ganze Verwaltungs-
Personal bedacht worden nnd der Zudrang zu den Stellen der „Großen 
Gesellschaft" daher ungeheuer, wobei besonders bei der Besetzung aus 
französische Beamte Rücksicht genommen wurde, was nicht wenig dazu bei
trug., die „Große Gesellschaft" unpopulär zu machen. Die russische Presse 
hat sich jetzt mit ernentem Eifer aller dieser Fragen bemächtigt und nicht 
wenig dazu beigetragen, daß die Reorganisation eines Unternehmens ins ' 
Werk gesetzt wi rd, welches seiner Natur nach so tief in die national-ökono< 
mischen Interessen Rußlands eingreift. Nu-r die Monopolisirung und diei 
zu grandiose Ausdehnung des Unternehmens der „Großen russischen Eisen-
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bahn-Gesellschaft" konnten das Resultat in Frage stellen; die Beschränkung 
desselben und die nothwendig gewordene Nationalisirung werden das er
schütterte Vertrauen der inländischen Actionäre wiederherstellen, deren per
sönliche Interessen sich als Maschen in das Eisenbahnnetz Rußlands 
verweben. 

I n humoristischer Weise werden diese Fragen auch vou dem satirischen 
Blatt der Residenz, der „ I sk ra " (der Funke) verhandelt, die mit geschickter 
Feder in Wort und Zeichnuug sich der Gegenstände öffentlichen Interesses 
bemächtigt und meist die Lacher auf ihrer Seite hat. Doch gehört immer
hin eine gewisse Kenntniß von Personen nnd Verhältnissen dazu, um die 
ganze Tragweite gewisser humoristischer Auffassungen zu verstehen, die zu 
sehr Lokalfarbe tragen, um auch in weiteren Kreisen Anklang zu finden. 
Dazu trägt natürlich auch die Beschränkung in der Wahl der Stoffe bei 
und die bei uns noch immer herrschende Furcht vor der Oeffentlichkeit, 
die dem Witzfunken eines satirischen Blattes leicht böse Absichtlichkeit nach
zutragen bereit ist. 

Das Leben der Residenz beginnt mit der Herbstsaison sich wieder reger 
zu entfalten und wenn die Geschäftswelt auch über Sti l le und Stagnation 
sich zu beklagen hat, so wird das in den Strömungen des öffentlichen Le
bens kaum bemerkbar. Hier wogen die 500,000 Bewohner in ununter
brochener Thätigkeit aneinander vorüber, und dem Fremdling wie dem Ein
heimischen bietet eine reiche Kuustwelt stets neue Genüsse dar, die von dem 
Stillestehen der Arbeit wenigstens auf diesem Gebiet nicht zeugen. Hier ist 
es besonders die seit einiger Zeit alljährlich eröffnete Gemälde-Ausstellung 
in der Akademie der Künste, die das Interesse des Publikums auf,sich zieht, 
um auch hier den Fortschritten zu folgen, die die nationale Entwickelung 
einer jungen Generation auf diesem Gebiete zu erzielen bestrebt ist. W i r 
werden nur zu leicht versucht hier die Beobachtungen unserer Wanderung 
durch die Gemälde-Ausstellung mitzutheilen, die Versuchung ist um so 
starker, als diese Wanderung von einem Gennß begleitet war, der sich bei 
einer unparteiischen Beurtheilung des Geschauten nnr steigern konnte. W i r 
widerstehen zunächst dieser Versuchung. Es erscheint uns interessanter eine 
solche Beurtheilung durch die russische Presse vermittelt zu bieten, weil hier 
der fremde Leser zugleich auf den Standpunkt gestellt w i rd , von dem aus 
die nationale Ausstellung im Volk betrachtet wird und wie sie hier den 
Erwartungen künstlerischen Fortschritts entsprochen hat. Unter den vielen 
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Stimmen, dte in der russischen Presse diesen Gegenstand besprochen bade»,, 
halten wir nns vorzugsweise an die eines Korrespondenten des ..Russki 
Westnik", weil sie am meisten charakteristisch herauszuklingeil scheint. 

„Endlich, sagt der Verfasser dieses Artikels, scheint der Augenblick ge
kommen, wo auch die Ausstellungen der Akademie anfangen für Alle inte
ressant zn werden. Vorüber ist die Zeit der alten Akademiker aus der 
Alezanderepoche, vorüber auch die melodramatische Zeit Brü low's; unsere 
Kunst hat endlich ihre eigenen Sujets, ihreu Inha l t nnd ihre Aufgaben 
ergriffen. Wie? werden einige mit Verwunderung sagen, hat denn bis 
jetzt nnsere Knnst nicht auch russische Stoffe und Aufgaben erfaßt? Aller« 
dings, antworte ich, aber auf eine besondere Ar t : wir hatten zwar Rogneda's 
und Wladimir i und verschiedene rnsstsche Schlachten, Minin's und die 
Belagerung Pskows, auch Mädchen im Sarafan, welche ein Licht vor das 
Heiligenbild in der russischen Kirche stellten, alles das war da uud noch 
vieles andere, nnr ist die Frage, ob wirklich bei alle dem viel Russisches 
war. Alle diese Vilder, Statnen und Basreliefs brauchten nicht notwendig 
von Russen in Nußland gemacht zn sein; ganz genau ebenso hatte irgend 
ein Ausländer dieses Alles geschaffen, nachdem er sich vorher der Schick, 
lichkeit wegen mit diesen oder jenen Einzelnheiten bekannt gemacht, etwa nur 
im Vorübergehe!! iu eiu russisches Dorf , iu eine russische Stadt geblickt 

^ hatte. I u der That wehte uichtS Russisches daraus: es war eine Maske
rade, aus Nachsicht hervorgegangeu, auf Bestclluug oder durch Mode fort
geführt und dann ohne alle Mühe uud Bedaueru abgethan. Russische 
Stoffe wareu eine augeuehme Zerstreuung für unsere frübere» Künstler: 
mit ihuen spieleud, beeilte» sie sich zu ibreu eigentlichen Aufgaben aus der 
römische« Mythologie, italieuischeu Gedichte» uud französische» Tragödie« 
oder Romanen zurückzukehren, kurz zn irgend welchen Motiven, weun sie 
nur fremd waren. Das Nationale war aus tausend Gründen nicht zu 
brauche»: bald hatte es zu weuig Interesse, bald kein Eostüm mit dem 
erforderlichen Faltenwurf, oder der nackte Körper, wie ihn die Akademie 

r verlangt, war nicht zu gebeu, überall fehlte es. Was aber war die Folge? 
Künstler wuchseu zu zehu und Hunderten in den akademischen Massen auf, 
unzählige Medaillen und Belohnungen wurden auögetheilt, anfangs bei den 
häuslichen Examen, später auf großen, feierlicheu Acteu, zahllose Bilder 
und Sculptureu ausgestellt, aber zu sehen war deuu doch eigentlich nichts. 
Russische Künstler kamen nicht zum Vorschein, eine russische Maler-
schule bildete sich dabei nicht und unsere Knnst spielte in Europa dieselbe 
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Rolle, welche der Diener nn Vorzimmer des Herrn. Ich weiß nicht wer 
das Wunder bewirkt hat, welches sich jetzt bei unserer Ausstellung voll, 
zogen, ist es die Literatur, welche selbst neue Bahnen eingeschlagen und die 
Gesellschaft in allgemeiner Beweguug mitfortgezvgeu, mit ihr auch die Künst
ler, oder ist es der Geist der Zeit, überall reformireud bei uns wie im 
übrigen Europa. Wie dem auch sei, jedenfalls ist die Verändernng, die 
eingetreten unverkennbar." . . . . 

Indem sich der beregte Artikel zu der Ansstellnng selbst wendet, spricht 
er einen immerhin gegründeten Tadel gegen die Aufgaben aus, welche die 
Akademie ihren Schülern in jedem Jahre stellt lind deren Bearbeitung dann 
eine ganze Reihe von Bildern wie auch auf der gegeuwärtigen Ausstellung 
ausmacht. Die eine dieser Aufgaben nmfaßt das Süjet, wie Kharon 
Seelen über den Acheron setzt, die andere ist «ine historische und behandelt 
eine ziemlich unbekannte Episode aus der vaterländischen Geschichte: „Sophia 
Witowtowna entreißt den Gürtel dem Wassili Kossoi ans der Hochzeit 
ihres Sohnes Wassili Tjomny." Bei diesen Aufgaben ist eine Menge 
von Leinwand, Farbe und auch Talent verbraucht wordeu, ohne daß weder 
Maler noch Publikum eine besondere Befriedigung erhalten. Wie fast in 
allen Richtungen der Kunst uuserer Zeit ist das Geureartige das bevor
zugteste Thema der Production; die Malerei hat sich besonders dieses Gegen
standes bemächtigt, mit dem Unterschiede hier nur, daß das Genre dem 
vaterländischen Boden entnommen ist nnd oft mit glücklicher Hand ins volle 
nationale Leben hineingreift. Anch was die Landschaft betrifft, haben die 
russische« Künstler bei der diesjährigen Ausstellung der Natur uuserer Zone 
das abzulauschen gesucht, was uns als Bekanntes anheimelnd Farbe und 
Licht schönerer, südlicherer Landstriche vergessen läßt. 

I n den Sälen der Akademie treten über 300 Oelbildcr, architektonische 
Risse, Aquarelle und auch einige Sculptnren den« Beschaner entgegen; die 
meisten dieser Arbeiten gehören Schüleru der Akademie nnd freien russische» 
Künstlern an, deren Namen meist noch unbekannt nur vou wenigen Meister» 
in diesen« Jahre überstrahlt werden. Unter den Genrebildern fcfsclt wohl 
am meisten die Anfmerksamkeit das Bild von Valerius Iacobi , einem 
Schüler der Akademie, „Arrestanten ans der Rast" darstellend. Der Stoff 
ist mitten aus dem Leben gegriffen und erschüttert durch die Wahrheit der 
Ausführuug, wie er durch echt künstlerische Bebandluug wieder versöhnt 
und einen harmonischen Eindruck hinterläßt. Wir werde« auf diesem Bilde 
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mitten in eine jener öden Steppen versetzt, die der wandernde Sträfl ing 

auf seiner Reise nach Sibirien y l durchleben hat ; grau wie der allgemeine 

Ton der Landschaft ist ancb der Himmel, der sich darüber wölbt ; seine Ein. 

förmigfeit wird nnr von zerrissenen Wollen unterbrochen, die es anschaulich 

machen, wie eben ein rauher Nordwind über die Haide streichen mag, auf 

der sich ein Trupp Verschickter mit dein nulttairischen Eonvoi niedergelassen 

hat. I n geschickter Gruppiruug und effeclvoller Perspective ninlmt den 

Hintergrund des Bildes das Gros des Tranports ein, während im Vor

dergründe eine Hauptgruppe das malerische Drama aufrollt. Auf ein« 

zerbrocheneu Telegge, von der das ermüdete Gespann losgelöst wird, liegt 

eine Leidensgestalt in Fesseln geschmiedet, dem TvpuS edlerer Gefichtsbildung 

nach nnd der ganzen Staffage ein politisch Vernrtheilter, desseu gebrocheues 

Auge aber das Ziel sciuer Leiden ankündigt. Der Convoi-Offtzier, ein 

wettergebräuntes charakteristisches Gesiebt, steht an der Seite des Sterben

den, erhebt das Angenlied desselben, nm von dem Tode offiziellen Act zu 

nehmen. Theilnahmlos für dieses menschliche Drama, nnr von körperlicher 

Ermüdung bewältigt, lagert in der Nahe eine Gruppe von Weibcru uud 

Kindern, nnter ihnen anch ein jugendlicher Verbrecher, dessen gleichgültiges 

Spihbubeugesicht höchst wirkungsvoll zn der Unlgcbung contrastirt; der er, 

schulternde Eindrnck, den das Bi ld des sterbenden Verbannten in dieser 

traurigen Einöde hervorbringt, wird durch einen Bauer gemildert, der unter 

dem Wagen hcrvorkriccheud den Moment bennht, um von der herabhän

genden Hand des Sterbenden einen werthvollen Ring zu ziehe». Diese 

praktische Vcrwerthnng der Umstände bietet einen glückliche» Gegensah zu 

dem vorherrschend tragischen Molnent des Bildes, das uns sonst bewältigen 

würde. I n ähnlicher glücklicher Behandlung des nationalen Genres haben 

sich auch Mässojcdow in seinem „Glückwunsch," Pcrow in der „Dorfpre

digt" n. A. ausgezeichnet. Als Schlachtenmaler verkündet ein bedeutendes 

Talent Peter Grusinski, desseu großes, noch »icht volleudctes B i l d : „die 

Einnahme Gnnibo im Kaukasus" bicr viel Bewunderung durch die Wahr-

. heit der Anffassung und lebensvolle l^ruppirnng erntet. Bezeichnend für 

die Treue der Darstellung ist es, daß der Sohn Schamyls bei dein Anblick 

dieses Bildes mächtig ergriffen wurde. Sehr gering im Vcrhältniß zur 

Malerei ist die Sculptur vertreten; von Michail S iw ihk i , Bliötanow, 

Podoserow find einige Arbeiten abgestellt ohne besondere Anfmcrksamkeit 

auf sich zu ziehen. I n , Ganzen macht die diesjährige Ausstellung einen 

günstigeren Eindruck als in früheren Iadren und zeichnet sich anch namens 
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lich dadurch ans, daß sie wirklich immer mehr eine Ausstellung der Arbeiten 
der Akademie-Schuler, nicht aber der Professoren wird. Das nationale 
Element arbeitet auch auf diesem Gebiet mit allen Kräften zur Selbststän
digkeit hin, doch gehören noch viele Vorbedingungen dazu, damit sich in der 
Kunst, als der schönsten Blüthe der Civilisation, alle Strahlen des ent
wickelten Na»tionallebens 

/ 
5, 



Mi. 

Znh«ll. 
Ueber die Sicherungstheorien Seite 289. 

Beiträge ;m Geschichte Polens im 18. Jahrhundert 311. 

Mi-tre, ein Universalmaß für die cultivirte 
Welt . . 335. 

Einige Worte ;ur „Populären Anleitung zur 

Pflege und Behandlung der nnter der land, 

lichen Bevölkerung in den Osiscevrovin^en, 

,ldcre Livland, am häufigsten vorkoin-

mendcu Augenkrankheiten," von Professor l)r 

G. v. Oettingen uud Professor vr, G. Sam-

sou v. Himmelsticrn 

Znr Geschichte des Postwc> lßlaud 357. 

cspoudeu, 366. 

Die „Baltische Monatsschrift" erscheiut jedeu Moual ni 

einem Hefte von sechs Bogen. 

Der Abonnements < Preis detragt für den )al,rgang 

in Riga und in allen dentschen Buchhandlungen R> 

6 st. 50 K., bei Bestellung dnrch die Postämter 8 N. 

I m Auslaude ist die Monatsschrift durcl lckhaud-

luugen für den Preis von 8 Thalern t'en. 

cndnngen für die Zeitschrift werden unt. 

der „Nedaction der Baltischen Monatsschrift 


